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Entwurf des Bebauungsplans 1-62b für das Gelände zwischen Heidestraße, Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanal und Invalidenstraße mit Ausnahme der Flurstücke 301 
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Teilfläche der Heidestraße im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit und Mitte. 
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den im Umweltbericht dargestellt. 

 
 
Berlin, den 24.11.2015 
 
 

 Der Senat von Berlin 
 
 
 
Michael  M ü l l e r Andreas G e i s e l 
.................................................................... ....................................................... 
Regierender Bürgermeister Senator für Stadtentwicklung und 

Umwelt 
 
 
 
 
 
Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus:   
 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf 1-62b gem. § 9 Abs. 8 BauGB 
Abzeichnung des Bebauungsplanentwurfs 1-62b (DIN A 3 Verkleinerung) 
Vertrag zur Änderung der GRW-Beteiligung durch die Privaten 
Städtebaulicher Vertrag mit der CA Immo 
 
 
Hinweis: 
Zum Rahmenvertrag siehe Bericht an den HA vom 7.6.2011, Rote Nr. 2481, der am 22.6.2011 durch den 
HA zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. 
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rung drei Jahre veranschlagt. Ein öffentlich-rechtlicher Sanierungsvertrag ist nach Vorlage 
der Sanierungsplanung notwendig. 
 
Abwägung: Die Bodensanierung der drei benannten Altlastenflächen wurde inzwischen 
durch den Grundstückseigentümer abgeschlossen. Zurzeit erfolgt die Sanierung des Grund-
wassers. Die Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem Umweltamt des Bezirks durchge-
führt. Die in der Stellungnahme benannten Flächen können nach Abschluss der Sanierung 
den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechend genutzt werden. 
 
Die Stellungnahme zum geplanten Stadthafen ist aufgrund der geänderten Planungsziele für 
den Stadtplatz mittlerweile gegenstandslos.  
 
 
V.10 Übergang der Zuständigkeit  

auf die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Mit Beschluss vom 26. März 2013 (Beschluss Nr. S-908/2013) wurde für das Gebiet der  
„Europacity“ beiderseits der Heidestraße durch den Senat von Berlin die außergewöhnliche 
stadtpolitische Bedeutung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch 
(AGBauGB) festgestellt. Als Gründe dafür wurden Größe, Umfang, Komplexität und zentrale 
Bedeutung des Areals für Berlin insgesamt, die Abhängigkeit von gesamtstädtisch relevan-
ten GRW-Maßnahmen, die maßgebliche Beteiligung der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt am städtebaulichen Rahmenvertrag, der wesentlich von der Hauptverwal-
tung gesteuerte städtebauliche Wettbewerb und Masterplan, die stadtentwicklungspolitische 
Bedeutung für den Wohnungsbau (im Hinblick auf den Anteil von Eigentums- und Mietwoh-
nungsbau), die Lage im Stadtraum, insbesondere der Übergang zum angrenzenden Haupt-
bahnhofareal, und die besondere wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung für die Gesamt-
stadt in Bezug auf das Wohnungsbaupotential und den Tourismus benannt. 
Seither werden die vom Bezirksamt Mitte eingeleiteten Bebauungspläne 1-62a, 1-62b und  
1-62c auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 AGBauGB durch die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt weiter bearbeitet. 
 
 
V.11 Änderungen des Geltungsbereichs 1-62b 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat am 6. August 2013 beschlossen, 
für eine Teilfläche des Neuordnungsbereichs östlich der Heidestraße einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan mit der Bezeichnung 1-92 VE aufzustellen und am 6. Dezember 2013 
für eine weitere Teilfläche den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der Bezeichnung 1-
93 VE aufzustellen. Gleichzeitig wurde jeweils beschlossen, den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 1-62b um die Flächen dieser vorhabenbezogenen Bebauungspläne zu redu-
zieren. 
 
V.12 Beschluss zur Neueinleitung des Bebauungsplans 1-62b und 

ergänzende Feststellung der außergewöhnlichen stadtpolitischen 
Bedeutung  

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat am 8. September 2014 gemäß 
§ 25d BauNVO vom 11. Juni 2013 die Neueinleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans 1-62b beschlossen. Somit ist nunmehr die BauNVO in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I. S.132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I. S. 1548) im weiteren Verfahren anzuwenden. 
Der Neueinleitungsbeschluss erfolgte für einen erneut geänderten Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 1-62b. Er umfasst nunmehr das Gelände zwischen Heidestraße, Nordhafen, 
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal und Invalidenstraße mit Ausnahme der Flurstücke 301 
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(hinter dem Hamburger Bahnhof), 319, 320, 321 und 322 (ehemaliges Grundstück Heide-
straße 14), sowie für Abschnitte des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals und eine Teilfläche 
der Heidestraße im Bezirk Mitte, Ortsteile Moabit und Mitte.  
Der Geltungsbereich wurde um zwischenzeitlich einbezogene Flächen östlich des Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanals verringert und gleichzeitig um eine Teilfläche der westlichen 
Uferböschung erweitert. Außerdem wurden die abschnittsweise einbezogenen Wasserflä-
chen im Bereich der geplanten Kanalbrücken verändert. 
Weil im Rahmen der Geltungsbereichsänderung auch zusätzliche Flächen in das Plangebiet 
des Bebauungsplans 1-62b aufgenommen wurden, war für diese Flächen ergänzend die 
Feststellung der außergewöhnlichen stadtpolitischen Bedeutung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 
AGBauGB erforderlich. Sie wurde durch den Senat von Berlin am 17. Juni 2014 bestätigt. 
 
V.13 Verzicht auf erneute frühzeitige Beteiligungsverfahren  
Von der Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB aufgrund der Neu-
einleitung des Verfahrens kann hier abgesehen werden, da diese im bisherigen Aufstel-
lungsverfahren auf anderer Rechtsgrundlage erfolgt sind und die Verfahrensschritte in der 
Begründung des Bebauungsplans Berücksichtigung finden.  
Ebenso wird von der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 BauGB ab-
gesehen, da bereits im bisherigen Verfahren die Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt wurden. Die Stellung-
nahmen wurden in der Abwägung berücksichtigt. 
Als nächste Verfahrensschritte werden die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit neuer Planzeich-
nung und geänderter Begründung durchgeführt. 
 
V.14 (erneute) Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Für den Entwurf des Bebauungsplans 1-62b vom 21. November 2014 mit Begründung 
(Stand November 2014) für das Gelände zwischen Heidestraße, Nordhafen, Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanal und Invalidenstraße mit Ausnahme der Flurstücke 301 (hinter 
dem Hamburger Bahnhof), 319, 320, 321 und 322 (ehemaliges Grundstück Heidestraße 14), 
sowie für Abschnitte des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals und eine Teilfläche der Heide-
straße im Bezirk Mitte, Ortsteile Moabit und Mitte, wurde eine (erneute) Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
Hierbei wurden mit Schreiben vom 24. November 2014 ausgewählte Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange mit der Frist von einem Monat nach Zugang zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert. Sie wurden zudem darüber informiert, dass für den Bebau-
ungsplan 1-62b bereits im Juni / Juli 2012 eine Behördenbeteiligung und parallel dazu die 
öffentliche Auslegung durchgeführt wurde und diese Verfahrensschritte aufgrund eines Be-
schlusses der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zur Neueinleitung des 
Bebauungsplanverfahrens gemäß § 25d BauNVO 2013 vom 8. September 2014 jetzt wie-
derholt werden müssen, die grundlegenden Planungsziele aber unverändert geblieben sind. 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden zum Bebauungsplanentwurf folgende Anre-
gungen und Hinweise vorgebracht, die nach Abwägung aller Belange wie folgt Berücksichti-
gung finden: 
 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Stellungnahme: Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. Die Grundsätze der 
Raumordnung sind angemessen berücksichtigt worden.  
Abwägung: Die Übereinstimmung der Planung mit den Zielen der Raumordnung wird zur 
Kenntnis genommen 
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Senatsverwaltung für Finanzen 
Stellungnahme: Unter Würdigung des 4. Folge-/Zwischenberichts Ihres Hauses an den 
Hauptausschuss vom 12.11.2014 (Rote Nr. 0882D) fehlen bei Punkt IV.7 in der Begründung 
Aussagen zur nicht gesicherten Finanzierung einer 2. Brücke sowie der im Raum stehenden 
Budgetüberschreitung im Freiraumbereich beim Bau der Uferpromenade in Höhe von 1,99 
Mio. €. Ich bitte daher folgende Änderungen zu berücksichtigen: 
S. 122, vorletzter Absatz zum Bau der Uferpromenade: (einfügen) Es wird von einer Budget-
überschreitung für den Teilbereich Freiraum ausgegangen.  
S. 122 letzter Absatz: Für die Herstellung des Stadtplatzes (einfügen) und für den Bau einer 
2. Brücke besteht noch keine gesicherte Finanzierung.  
Es sollte dazu außerdem ein Satz aufgenommen werden, dass „ein etwaiger Mehrbedarf im 
Rahmen kommender Investitionsplanungen berücksichtigt werden müsste, soweit die Kom-
pensation einer Budgetüberschreitung durch geringere Kosten bei anderen Teilbereichen 
nicht möglich sein sollte.“  
Wie bereits auf Arbeitsebene ausgetauscht, rege ich an, nochmals alle Flächenangaben im 
Begründungstext auf Plausibilität zu prüfen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Städ-
tebaulichen Vertrag mit der CA-Immo vom 06.11.2014. 
 
Abwägung: Aussagen zur bisher nicht gesicherten Finanzierung der zweiten (südlichen) Brü-
cke über den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal werden im Abschnitt IV.7 der Begründung 
ergänzt.  
Der Hinweis auf mögliche Budgetüberschreitungen beim Bau der Uferpromenade ist dage-
gen nicht unmittelbar bebauungsplanrelevant. Die Einhaltung des vorgegebenen Kosten-
rahmens ist Gegenstand der nachfolgenden Planungsumsetzung und tangiert nicht die 
Schaffung des notwendigen Planungsrechts durch den Bebauungsplan. 
Die Flächenangaben werden im Abgleich mit dem städtebaulichen Vertrag nochmals über-
prüft. 
 
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
Stellungnahme: Das Land Berlin ist Eigentümer des Grundstücks Invalidenstraße 
52/Heidestraße 1 in 10557 Berlin (Grundbuchblatt 10814, Gemarkung Tiergarten, Flur 43, 
Flurstück 64/3, mit einer Größe von 4.896 m²). Dieses Grundstück ist gemäß § 1 Absatz 2 
Satz 1 des SILB-ErrichtungsG in Verbindung mit der Anlage zum SILB-ErrichtungsG dem 
Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin zugewiesen; es wird im weiteren Text als 
„SILB-Grundstück“ bezeichnet. Die Geschäftsführung für das SILB übt die BIM Berliner Im-
mobilienmanagement GmbH aus. Das SILB-Grundstück ist mit Gebäuden bebaut, die vom 
Sozialgericht genutzt werden.  
Nachfolgend übersenden wir Ihnen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB unsere Stellungnahme zum Planent-
wurf und zur Begründung. 
Die aktuelle Erschließung des SILB-Grundstücks mit Fahrzeugen erfolgt über die im Plan-
entwurf 1-62b vom 21.11.2014 (Blatt 2 von 2 Blättern) mit „G3“ bezeichnete Fläche, die gelb 
markiert ist. Bitte entnehmen Sie die derzeitige Erschließung dem als Anlage beigefügten 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster. Über die Fläche „G3“ wird der Innenhof des SILB-
Grundstücks erschlossen, der für alle Anlieferungen und Entsorgungen des Sozialgerichts 
genutzt wird. Aufgrund der baulichen Struktur des Gebäudes sind sämtliche Anlieferungen 
und Entsorgungen ausschließlich über diesen Innenhof und somit über die Fläche „G3“ mög-
lich, die folglich die einzige Erschließungsmöglichkeit des Sozialgerichts darstellt. Für das 
Sozialgericht besteht keine Möglichkeit, Anlieferungen über einen anderen Eingang entge-
genzunehmen bzw. in das Gebäude einzubringen. Die täglichen Lieferungen des Sozialge-
richtes umfassen unter anderem Verbrauchsmaterialien, Reinigungsmaterialien, Arbeitsma-
terialien und Aktenlieferungen. Zudem wird der Innenhof und die Fläche „G3“ von Baufirmen 
im Rahmen von Umbaumaßnahmen des Gebäudes sowie des laufenden baulichen Unter-
halts genutzt. Darüber hinaus erfolgen sowohl die Post- und Gefangenentransporte als auch 
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die Müll- und Sperrmüllentsorgungen über diese Flächen. Zusätzlich dienen der Innenhof 
und die Fläche „G3“ der Feuerwehr als Feuerwehrzufahrt und Rettungsweg. 
Da sowohl in den textlichen Festsetzungen des Planentwurfs 1-62b vom 21.11.2014 unter 
Punkt 6 (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) als auch in der Begründung zum Bebauungs-plan 
1-62b mit Stand von November 2014 unter dem Abschnitt III, Nr. 3.4.4, kein Geh- und Fahr-
recht über die Fläche „G3“ zugunsten des SILB-Grundstücks festgesetzt ist, möchten wir Sie 
um eine entsprechende Sicherung eines Geh- und Fahrrechts über die Fläche „G3“ zuguns-
ten des SILB-Grundstücks bitten. Die zwingende Notwendigkeit eines solchen Geh- und 
Fahrrechts über die Fläche „G3“ resultiert aus den zuvor genannten Gründen. Ohne die Si-
cherung des Geh- und Fahrrechts über die Fläche „G3“ wäre das Gebäude nicht mehr nutz-
bar und der Betrieb des Sozialgerichtes nicht möglich. 
Aus diesem Grund muss der Punkt 6.3 der textlichen Festsetzung im Bebauungsplan 1-62b 
um die nachfolgend rot markierte Formulierung ergänzt werden:  
Innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung G 3 ist zwischen den Strecken MN auf der priva-
ten Verkehrsfläche und OP sowie KL im Kerngebietsteil MK 2.2 eine insgesamt mindestens 
3,0 m breite, durchgehende Fläche mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer 
zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Ergänzend ist die benannte mindestens 3,0 m brei-
te durchgehende Fläche zwischen den Strecken MN und OP mit einem Fahr-recht zuguns-
ten der Nutzer des Sondergebietes „Kunst und Kultur“ und der Nutzer und Besucher des 
Mischgebietes MI 6 zu belasten. Ergänzend ist die benannte mindestens 3,0 m breite durch-
gehende Fläche zwischen den Strecken MN und OP mit einem Fahrrecht mit Fahrzeugen 
zugunsten der jeweiligen Grundstückseigentümer/Nutzer der Gemeinbedarfsfläche zu be-
lasten. 
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen und bitten zu beachten, dass die 
Nutzungsbeschreibung „Landesinst. f. Gerichtl. u. Soz. Medizin“ innerhalb der violett ge-
kennzeichneten Gemeinbedarfsfläche nicht mehr aktuell ist. Die Gemeinbedarfsfläche wird 
derzeitig ausschließlich vom Sozialgericht genutzt. 
 
Abwägung: Der Argumentation zur weiterhin notwendigen Erschließung (Anlieferung, Ent-
sorgung und Feuerwehrzufahrt) des Sozialgerichts über den Innenhof wird gefolgt und das 
im Entwurf  zur Behördenbeteiligung im November/Dezember 2014 entfallene Fahrrecht auf 
der Fläche G3 wird im Entwurf zur anstehenden öffentlichen Auslegung zumindest für die 
Nutzer der Fläche für Gemeinbedarf  wieder aufgenommen. Das ursprünglich (Stand öffentli-
che Auslegung 2012) auch für Besucher des Sozialgerichts eingeräumte Fahrrecht erscheint 
aufgrund der Anfahrmöglichkeit über die Heidestraße dagegen entbehrlich.   
Ein ergänzend gefordertes Gehrecht bereitet der Bebauungsplan mit der textlichen Festset-
zung Nr. 6.3 bereits (zugunsten der Allgemeinheit) vor.  
Im vorliegenden Freiraumkonzept für die betreffenden Flächen ist der Erhalt einer entspre-
chenden Zuwegung zum Sozialgericht auf der privaten Verkehrsfläche G3 bereits vorgese-
hen. Nach Aussage des bearbeitenden Landschaftsplanungsbüros ermöglicht die im Entwurf 
vorgesehene Zufahrt zwischen den Stellplätzen dabei auch die Einhaltung der technischen 
Anforderungen für die Zufahrt von Rettungs- und Löschfahrzeugen. 
Die notwendige räumliche und nutzerspezifische Differenzierung der auf Bebauungsplan-
ebene vorbereiteten Geh- und Fahrrechte kann im Rahmen der grundbuchlichen Sicherung 
auf der Grundlage dieses abgestimmten Freiraumkonzeptes erfolgen. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt IA und IB 
Die Abt. IA und IB hat keine Einwände gegen die Entwicklung der Planung aus dem Flächen-
nutzungsplan und die Beachtung der regional-planerischen Festlegungen (textliche Darstel-
lung 1). Sie sieht die Planung in Übereinstimmung mit den Stadtentwicklungsplänen in ihrer 
Zuständigkeit sowie mit sonstigen eigenen thematischen und teilräumlichen Entwicklungs-
planungen.  
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt IE 
Die Abt. IE hat aus landschaftsplanerischer, naturschutzrechtlicher und artenschutzrecht-
licher Sicht keine Anmerkungen zur Planung. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt VIIB 
Stellungnahme: Gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf bestehen bei Berücksichtigung der 
nachfolgenden Anmerkungen aus übergeordneter verkehrsplanerischer Sicht keine grund-
sätzlichen Bedenken: 
Begründung, Seite 8, zu I.2.5.1: Hier und an weiteren TextsteIlen ist der aktuelle Stand zum 
Bau der Straßenbahn zu berücksichtigen. Bereits im Dezember 2014 wurde zumindest der 
Betrieb für eine Linie aufgenommen. 
Begründung, Seite 8, zu I.2.5.2: Die angegebenen Verkehrsstärken beziehen sich auf den 
DTV werktags.  
Begründung, Seite 14, zu I.3.4: Hier sind Aussagen zum Stadtentwicklungsplan Verkehr zu 
ergänzen. 
Begründung. Seite 28. zu a). vorletzter Absatz: Gemäß den Angaben in der Planzeichnung 
ist der Neubau mehrerer öffentlicher Straßen innerhalb des Geltungsbereiches vorgesehen. 
Begründung. Seite 58. zu b): Der Begriff "Stellplätze" ist durch "Parkstände" zu ersetzen, da 
es sich hier um öffentliche Straßen handelt. Anstelle der Bezeichnung "verkehrsberuhigte 
Bereiche" ist "Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung" zu verwenden. In diesem 
Zusammenhang ist zu beachten, dass die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
südlich der Jean-Monnet-Straße als Fußgänger- und Radverkehrsbereich neu gestaltet wird. 
Begründung, Seite 94, zu III.3.4.1: Mit der Festsetzung des Bebauungsplans 1-63 wurde u.a. 
auch die bauliche Ausgestaltung der Heidestraße zwischen Minna-Cauer-Straße und der 
Zufahrt zur Nordhafenbrücke verbindlich festgelegt. Dies umfasst auch die Festsetzung von 
Gehwegüberfahrten hinsichtlich ihrer Lage und Anzahl zur Anbindung der Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung an die Heidestraße und zur Sicherung vorhandener Erschlie-
ßungserfordernisse (Bestandsschutz). Weitere Grundstückszufahrten - wie unter III.3.4.1 in 
Aussicht gestellt - sollen in der Regel nicht zugelassen werden. 
Begründung, Seite 98, zu c): Die Bezeichnung "G8" ist nicht in der Planzeichnung enthalten. 
Die Freigabe der beiden geplanten Brücken über den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal 
auch für den Radverkehr und die beabsichtigte Festsetzung entsprechender Radfahrrechte 
wird ausdrücklich begrüßt. Damit werden die Voraussetzungen für die Vernetzung des ge-
planten Wegesystems innerhalb der künftigen "Europacity" mit vorhandenen Wegeanlagen 
in unmittelbarer Nähe des Baugebietes geschaffen. So soll mit dem Bau der südlichen Brü-
cke auch ein Anschluss an den Fernradweg Berlin-Kopenhagen ermöglicht werden. Im Wi-
derspruch dazu und demzufolge zu überprüfen ist sowohl die textliche Festsetzung Nr. 6.8 
als auch die Aussage zum Radverkehr im letzten Satz des letzten Absatzes unter c). Bei der 
Planung der beiden Brücken sind die Anforderungen zur Herstellung der Barrierefreiheit zu 
beachten. 
zu Seite 121, Tabelle: Die Angaben zur Begrenzung des südlichen Abschnitts der Heide-
straße sind nicht eindeutig nachvollziehbar, da in der Planzeichnung die Bezeichnung "PI-
anstraße 2" nicht enthalten ist. Da die angegebenen Verkehrsbelastungen außerdem den 
Abschnitt zwischen Döberitzer Straße und Minna-Cauer-Straße umfassen, sollte nachfol-
gender Vorschlag geprüft werden: 
Heidestraße Süd: Minna-Cauer-Straße bis Einmündung PIanstraße 2.1 
zu Seite 121, letzter Absatz zu IV.3: Vor dem Hintergrund der Festsetzung des Bebauungs-
plans 1-63 ist der letzte Satz zu überprüfen. 
 
Abwägung: Die Die Hinweise zur Begründung werden zur Kenntnis genommen und die Aus-
sagen werden entsprechend angepasst. 
Die Planzeichnung wurde bereits um die fehlenden Angaben „G8“ und „Planstraße 2“ er-
gänzt. 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Oberste Luftfahrt- und Luftsicherheitsbehörde 
Stellungnahme: Der Standort der geplanten Bebauung liegt teilweise im Bauschutzbereich 
des Flughafens Berlin Tegel (BSB Tegel). Nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 b) LuftVG dürfen in diesem 
Bereich Bauwerke, die eine Höhe von 125,0 m über NHN überschreiten, erst nach Zustim-
mung durch die Luftfahrtbehörde errichtet werden. Dies gilt im gleichen Maße u.a. auch für 
Bauhilfsmittel, wie beispielsweise Kräne. Die Feststellung, ob ein entsprechendes Bauvorha-
ben im Bereich des Bebauungsplanentwurfs im BSB Tegel liegt, ermittelt die Oberste Luft-
fahrtbehörde für den konkreten Einzelfall. 
Daneben ist am Standort zusätzlich auch die Unbedenklichkeit von. Bauvorhaben im Hinblick 
auf die Störwirkungen auf Navigationsanlagen zu prüfen (Anlagenschutzbereiche). Eine luft-
rechtliche Zustimmung der Obersten Luftfahrtbehörde ist insoweit bei allen Bauvorhaben 
(einschI. Kränen etc.) bereits ab einer Höhe von 77,0 m über NHN erforderlich. 
 
Abwägung: Die teilweise Lage im Bauschutzbereich des Flughafens Berlin Tegel und die 
geforderte luftrechtliche Zustimmung für hohe Gebäude und ggf. für Bauhilfsmittel wird für 
die Bauausführung zur Kenntnis genommen. Vor allem die Prüfung möglicher Störwirkungen 
auf Navigationsanlagen erfolgt i.d.R. auf Grundlage der Bauplanungsunterlagen, da hierbei 
neben der Höhe die Fassadengestaltung und das Material der Dacheindeckung entschei-
dungserheblich sein können. 
Aufgrund der benannten Höhe von 77,0 m über NHN ist eine Zustimmung jedenfalls für das 
Hochhaus des Bauprojektes 50 Hertz im MK 2.1 und vermutlich für Bauhilfsmittel zur Errich-
tung des Hochhauses südlich vom zentralen Stadtplatz („Fußgängerbereich“) erforderlich. 
In der Begründung werden entsprechende Aussagen ergänzt. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Verkehrslenkung Berlin 
Stellungnahme: Gegen den Bebauungsplanentwurf bestehen aus Sicht der Zentralen Stra-
ßenverkehrsbehörde keine grundsätzlichen Bedenken sofern die Hinweise berücksichtigt 
werden: 
Auf den Seiten 9 (1.2.5.3) und 58 b) ist das Wort "Radfahrstreifen" durch "Radverkehrsanla-
gen" zu ersetzen. 
Bezüglich der Vorschläge zur Minderung des· verkehrsbedingten Lärms wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die Festlegung der Betriebszeit einer Lichtzeichenanlage (LZA) 
nur aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgt. Grundsätzlich ist von einem Dauerbetrieb 
der LZA auszugehen. Ein Abschalten während der Nachtzeit aus Gründen des Lärmschut-
zes könnte z.B. nicht erfolgen bzw. wieder geändert werden, wenn sehbehinderte oder blin-
de Menschen auf die LZA als sichere Querungshilfe angewiesen sind. Es ist sicherzustellen, 
dass die maßgeblichen Lärmwerte auch ohne Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit auf 30 km/h in der Heidestraße eingehalten werden können. Wenn diese Richtwerte 
nicht durch bauliche Maßnahmen erreicht werden können, stellt sich die Frage, ob dieses 
Gebiet für eine Wohnbebauung überhaupt geeignet ist. Es sind daher alle diesbezüglichen 
Erwägungen zu straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen (Nachabschaltung LZA / Tempo 
30) aus dem Bebauungsplanentwurf zu entfernen. 
 
Abwägung: Die Begrifflichkeiten zum Radverkehr werden angepasst.  
Die Aussagen auf bestehende Lärmminderungspotenziale durch straßenverkehrsbehördliche 
Maßnahmen werden aufrecht erhalten. Die Berechnungen der Schallimmissionen und die 
daraus abgeleiteten Festsetzungen zum Lärmschutz berücksichtigen weder eine Abschal-
tung der LSA im Nachtzeitraum noch eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit auf 30 km/h. Die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet 
erfolgt insofern unabhängig von der Durchführung grundsätzlich möglicher straßenverkehrs-
behördlicher Maßnahmen. Es bleibt dem Plangeber aber unbenommen, auf bestehende 
Lärmminderungspotenziale im Rahmen nachgeordneter Fachplanungen hinzuweisen. 
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Stellungnahme: Für die zukünftige Erschließung des Bebauungsplangebietes durch Kfz wer-
den auf Grundlage der Neubauplanung der Heidestraße (SenStadtUm Abt. X Tiefbau) fol-
gende Hinweise gegeben: 
PIanstraße 1.1: LZA als vierarmiger Knoten angeordnet, Ein- und Ausfahrt in alle Richtungen 
möglich; 
PIanstraße 1.3: Einfahrt nur aus Richtung Süd, Ausfahrt nur nach rechts; 
PIanstraße 2.1: LZA als vierarmiger Knoten angeordnet, Ein- und Ausfahrt in alle Richtungen 
möglich; 
PIanstraße 2.3: Einfahrt nur aus Richtung Süd, Ausfahrt nur nach rechts. 
 
Abwägung: Die sich aus dem Neubau der Heidestraße ergebenden verkehrlichen Rahmen-
bedingungen für die Gebietserschließung über die vorgesehenen Planstraßen sind bekannt 
und werden bei den teilweise bereits vorliegenden Detailplanungen im Quartier südlich des 
Stadtplatzes („Fußgängerbereich“) bereits berücksichtigt. 
 
Stellungnahme: Aus Sicht des ÖPNV- Aufgabenträgers und der ÖPNV- Infrastrukturplanung 
werden folgende Hinweise gegeben: 
Als Hinweis zur ÖV-Erschließung ist einzubringen, dass das Busangebot in der Heidestraße 
(Linie 142) derzeit nur im 20-Minuten-Takt verkehrt und in diesem nördlichen Linienabschnitt 
ein stark eingeschränktes Betriebsprogramm aufweist. Beispielsweise verkehren keine Bus-
se am Sonntag oder nach 18 Uhr. Die Betriebszeiten wären bei der im Bebauungsplan fest-
gelegten Gebietsentwicklung zur Gewährleistung einer Erschließung entsprechend der 
Standards des Nahverkehrsplanes 2014:2018 des Landes Berlin auszuweiten. 
Für die erforderliche Ausweitung der Bedienzeiten kann abgeschätzt werden, dass als Fol-
gekosten für das Land Berlin (zuständig SenStadtUm) ca. 300.000 € pro Jahr für die Bestel-
lung zusätzlicher Verkehrsleistungen anfallen werden. Zudem wären infolge der höheren 
Verkehrsnachfrage nach vollständiger Realisierung der Bauvorhaben in diesem Bereich ent-
sprechende Taktverdichtungen zu prüfen. Hieraus würden sich weitere Mehrkosten ergeben. 
Da die Mittel zur Bestellung von ÖPNV-Leistungen bereits vollständig ausgeschöpft sind, 
wäre eine Bestellung und Finanzierung zusätzlicher Leistungen im ÖPNV grundsätzlich erst 
bei einer Aufstockung des Haushaltstitels für Bestellleistungen im ÖPNV möglich. 
 
Abwägung: Die Hinweise zur notwendigen Verbesserung der Busandienung in der Heide-
straße bei Planungsrealisierung und sich daraus ergebende Folgekosten für das Land Berlin 
werden zur Kenntnis genommen. Die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel ist 
jedoch keine unmittelbare Festsetzungsfolge des Bebauungsplans, sondern wird erst im 
Rahmen der späteren Planungsumsetzung relevant und muss insofern in der Bebauungs-
planbegründung nicht thematisiert werden. 
 
Stellungnahme: Für die Gewährleistung der Erschließung ist die Anzahl der Haltestellenpaa-
re gemäß der abgestimmten Planungen zum Neubau der Heidestraße sicherzustellen.  
Bezüglich der Aussagen zum FNP (Abschnitt I.3.2, S. 12) ist der Hinweis auf die entlang der 
Invalidenstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplans langfristig geplante U-Bahnlinie 
U 11 zu ergänzen. 
Im Abschnitt III.1.2 unter dem Stichwort "Verkehrserschließung" (S. 58) sollte hinsichtlich des 
südlich der Minna-Cauer-Straße gelegenen Abschnittes der Heidestraße darauf hingewiesen 
werden, dass für am Hauptbahnhof endende/ beginnende Buslinien perspektivisch eine Bus-
schleuse von der Heidestraße zur Invalidenstraße erforderlich ist und zudem ein Bedarf nach 
Betriebshaltestellen im Bereich der Umfahrung (u.a. in der Minna-Cauer-Str.) besteht. 
 
Abwägung: In der Heidestraße werden entsprechend der Ausführungsplanung drei Haltestel-
lenpaare eingerichtet. Die Aussagen zum FNP in der Begründung werden entsprechend er-
gänzt. 
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Die Hinweise zu den am Hauptbahnhof endenden/ beginnenden Buslinien werden zur 
Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplans, zumal sich der 
südliche Abschnitt der Heidestraße und die Minna-Cauer-Straße im Geltungsbereich der 
angrenzenden Bebauungspläne II-201b und II-201c befinden. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt VIII D 
Stellungnahme: Gegen die Planungsziele bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Die in der 
Begründung S. 155 ff. aufgeführten Anforderungen und Hinweise zu den wasserrechtlichen 
Verfahren zur Regelung von Grundwasserbenutzungen gelten auch für die Arbeiten Im Zu-
sammenhang mit der Errichtung der Fußgängerbrücken über den Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanal. 
Das Entwässerungskonzept wurde überarbeitet, nunmehr sind Einleitungen in den Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanal vorgesehen. Eine abschließende Bewertung der Umweltauswir-
kungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wasser im Umweltbericht steht jedoch noch aus. 
 
Abwägung: Die Hinweise im Zusammenhang mit notwendigen Grundwasserbenutzungen 
werden zur Kenntnis genommen; ggf. dazu notwendige Regelungen sind nicht Gegenstand 
der Bebauungsplanung. Die Prognose der Auswirkungen des Bebauungsplans auf das 
Schutzgut Wasser (einschließlich des Berlin-Spandauer-Schiffahrtskanals) wird im Umwelt-
bericht vertieft dargestellt.  
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – Abt. IX C 
Stellungnahme: Im Hinblick auf die Lärmaktionsplanung sollte auf Seite 17 der Begründung 
folgendes Entwicklungsziel des Masterplans Heidestraße (AH-Drucksache 16/2388) Erwäh-
nung finden, Zitat: „Die Entwicklung des Standortes Heidestraße erfolgt unter umweltgerech-
ten Gesichtspunkten. Im weiteren Planungsprozess wird sichergestellt, dass zu hohe ver-
kehrsverursachte Lärm- und Luftschadstoffbelastungen, die die Wohn- und Aufenthaltsquali-
tät beeinträchtigen, vermieden werden. Die Ziele der Luftreinhalte- und Lärmaktionsplanung 
des Landes Berlin werden beachtet.“ 
 
Abwägung: Die Begründung wird um entsprechende Aussagen ergänzt. 
 
Stellungnahme: In die schalltechnische Untersuchung flossen auch die Planungsunterlagen zur 
„Erweiterung der Infrastruktur im Bahnhof Hamburg und Lehrter Bahnhof, Strecke 6106: Berlin 
Hamburg und Lehrter Bhf. – Berlin Moabit“ ein. Es wird darauf hingewiesen, dass die hier aus 
der Trägerbeteiligung im November 2014 vorliegende Unterlage im Juli 2013 und die damit ein-
gereichte schall- und erschütterungstechnische Untersuchung im Oktober 2013 erstellt wurden. 
Es sollte überprüft werden, ob sich hieraus Anpassungsbedarf ergibt. 
 
Abwägung: Der Hinweis wurde im Rahmen der ergänzenden schalltechnischen Untersu-
chung vom 24.06.2015 berücksichtigt und es wurden die neuesten Prognosedaten für die 
Belegung der Gütergleise verwendet. Die insgesamt im Prognosejahr 2025 zu erwartende 
Zuganzahl hat sich dabei nicht verändert, die zugrunde gelegte Fahrgeschwindigkeit wurde 
von 65 km/h auf 70 km/h erhöht 
 
Stellungnahme: Am 01.01.2015 ist die Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) vom 
18.12.2014 (BGBl. I S. 2269) in Kraft getreten. Damit ist im weiteren Verfahren, insbesonde-
re aufgrund der neu gefassten Anlage 2, eine Anpassung der schalltechnischen Untersu-
chung erforderlich. 
Die schalltechnische Untersuchung legt bei der Bestimmung der Lärmpegelbereiche und 
letztlich der erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße für den Nachtzeitraum einen 
abgewandelten Vorschlag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zugrunde. Aus hiesiger 
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Sicht ist die Vorgehensweise des Entwurfs der DIN 4109 - 4, 2013-06 der Vorzug zu geben. 
U. U. ergeben sich daraus abweichende Lärmpegelbereiche. 
 
Abwägung: Die Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) vom 18.12.2014, d.h. die Neufassung der Schall 
03 wurde im Rahmen der ergänzenden schalltechnischen Untersuchung vom 24.06.2015 
berücksichtigt und es erfolgte eine komplette Neuberechnung der Immissionsbelastung. 
Grundsätzliche Änderungen der Lärmbelastungssituation oder des Schallschutzkonzeptes 
ergeben sich daraus nicht, vor allem da der Entfall des sog. Schienenbonus für alle Bahn-
strecken bereits in der schalltechnischen Untersuchung vom Oktober 2014 berücksichtigt 
war. Grundsätzlich ergeben sich im Ergebnis der neuen schalltechnischen Berechnungen im 
Juni 2015 tendenziell leichte Verbesserungen vor allem in den Blockinnenbereichen. 
Der Hinweis auf geplante Neuregelungen zur Bestimmung der Lärmpegelbereiche wird vor 
allem für künftige Bebauungsplanverfahren zur Kenntnis genommen, da ein Inkrafttreten des 
benannten Entwurfs der DIN 4109 gegenwärtig zeitlich nicht absehbar ist. Bis die überarbei-
tete DIN 4109 in Kraft tritt, findet weiterhin die aktuell gültige Fassung Anwendung, wonach 
bei der Bestimmung der Lärmpegelbereiche ausschließlich die Tagwerte zugrunde zu legen 
sind. Die darüber hinausgehenden Forderungen der Fachgutachter werden für die Bebau-
ungsplanverfahren beiderseits der Heidestraße einheitlich hergeleitet und sind in den bishe-
rigen Beteiligungsverfahren zu den Bebauungsplanverfahren 1-62a und 1-92VE von der Abt. 
IX C auch nicht beanstandet worden. Die Problematik der teilweise nur sehr geringen Pegel-
unterschiede im Tag- und Nachtzeitraum vor allem im Nahbereich der Bahngleise ist insofern 
bereits berücksichtigt. Die Berechnungssystematik wird auch im Sinne der Gleichbehandlung 
von Bauanträgen beibehalten 
 
Stellungnahme: Unter 6.1.1 wird in der schalltechnischen Untersuchung auf die Unwägbar-
keiten der Verkehrsprognose und die zukünftigen schärferen Lärmgrenzwerte für Fahrzeuge 
verwiesen sowie die daraus ggf. resultierenden Lärmminderungen als abwägungsrelevant 
dargestellt. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die EU kürzlich Geräuschgrenzwerte für Kraft-
fahrzeuge verabschiedet hat. Mit dieser Novelle wird aber bis ca. 2035 lediglich eine Lärm-
minderung von ca. 1,5 dB(A) erreicht. Gleichfalls ist nach den derzeitigen Erkenntnissen kei-
ne akustisch relevante Verringerung der Verkehrsmengen zu erwarten, ansonsten hätte die-
se im Rahmen der Verkehrs- und Immissionsgutachten Berücksichtigung finden müssen. 
Insofern ist voraussichtlich durch die Fahrzeugentwicklungen nur eine geringe Lärmminde-
rung zu erwarten, die aus hiesiger Sicht nicht abwägungsrelevant ist. Jedenfalls ist hiermit 
eine Einhaltung der gesundheitsrelevanten Schwellwerte von tagsüber 65 dB(A) und nachts 
55 dB(A) (siehe hierzu Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen, 
Drucksache 14/2300, 14. Wahlperiode vom 15.12.1999) nicht zu erwarten (insbesondere 
unter Beachtung der obigen Ausführung). Im Lärmaktionsplan Berlin 2008 wurden diese 
Werte als Zielwerte beschlossen. 
 
Abwägung: Die zukünftigen Entwicklungen hinsichtlich der Fahrzeugtechnik wurden im vor-
liegenden Schallschutzgutachten (ALB Oktober 2014) zwar benannt, aber bei den Berech-
nungen nicht berücksichtigt.  
Die Einschätzung, dass sich im Prognosezeitraum bei den Kraftfahrzeugen keine relevanten 
Lärmminderungen zu erwarten sind, wird geteilt. Beim Schienenverkehrslärm sind hingegen 
durch die beabsichtigte Ausstattung aller Güterzüge mit Verbundstoff-Klotzbremsen bis zum 
Jahr 2030 durchaus spürbare Lärmminderungen zu erwarten. Eine entsprechende Würdi-
gung im Rahmen der Abwägung ist somit gerechtfertigt, auch wenn hiermit eine Einhaltung 
der gesundheitsrelevanten Schwellwerte von tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) nicht 
überall erreicht wird. 
 
Stellungnahme: In Bezug auf die Begründung zum Bebauungsplan 1-62 b ergeben sich fol-
gende Anmerkungen: Auf S. 103 stellt die Begründung dar, dass die Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 und in Teilen die gesundheitsrelevanten Schwellenwerte überschritten werden. 
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Damit werden die Vorgaben des Lärmaktionsplans nicht eingehalten. Der vorliegende aktuel-
le Bebauungsplanentwurf reagiert auf die Überschreitungen mit Festsetzungen, die einen 
ausreichenden Immissionsschutz im Wohnraum sicherstellen. Derartige Maßnahmen sollen 
allerdings nur bei besonderen städtebaulichen Gründen (z. B. Baulückenschließungen oder 
Beitrag zur Lärmminderung) angewendet werden. Ein Außenkontakt der Bewohner ist damit, 
zumindest in Teilbereichen des Bebauungsplans, praktisch ausgeschlossen. Gleichzeitig ist 
in den Außenbereichen im Einzugsbereich der Heidestraße eine nur geringe Aufenthaltsqua-
lität gegeben. Daher wird aus hiesiger Sicht das obige Leitziel des Masterplans verfehlt.  
Da die Begründung zu recht auf die aufschiebende bedingte Festsetzung hinsichtlich der 
vorgezogenen Realisierung einzelner Wohnblöcke auf S. 104 hinweist, wird angeregt die 
vorgesehenen Formulierungen des städtebaulichen Vertrags in der Begründung darzustel-
len. 
 
Abwägung: Beeinträchtigungen der Wohn- und Aufenthaltsqualität durch Verkehrslärm sind 
im bebauten Innenstadtbereich nicht gänzlich zu vermeiden, können aber mit den im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Verfügung stehenden Festsetzungsmöglichkeiten minimiert 
werden. Dies ist im Bebauungsplan 1-62b im Sinne des Masterplans Heidestraße und der 
Lärmaktionsplanung des Landes Berlin geschehen.   
Die Einschätzung, dass ein ausreichender Immissionsschutz nur bei geschlossenem Fenster 
gewährleistet werden kann und damit ein Außenkontakt der Bewohner praktisch ausge-
schlossen ist, wird nicht geteilt. Die Untersuchungsergebnisse des Schallschutzgutachtens 
zeigen, dass die Schwellenwerte für das Vorliegen gesunder Wohnverhältnisse von tagsüber 
60 dB(A) in nahezu allen Wohnungen im allgemeinen Wohngebiet eingehalten werden und 
damit tagsüber keine Einschränkungen hinsichtlich (teil-)geöffneter Fenster oder dem Auf-
enthalt auf Balkonen und Loggien bestehen. Im Mischgebiet, für das mit den Bebauungs-
planfestsetzungen die Errichtung ausschließlich durchgesteckter Wohnungen eingefordert 
wird, sind diese Voraussetzungen (uneingeschränkt möglicher Aufenthalt auf Balkonen und 
Loggien, Fensteröffnung im Tagzeitraum) an der lärmabgewandten Seite bei mindestens der 
Hälfte aller Aufenthaltsräume gegeben. Für Eckwohnungen, die baulich bedingt nicht über 
lärmabgewandte Außenwände verfügen, wird eine Fensteröffnung über vorgelagerte, einge-
hauste Außenwohnbereiche ermöglicht.   
Für einen ungestörten Nachtschlaf ist der Außenkontakt der Bewohner dagegen von unter-
geordneter Bedeutung, so dass die Gewährleistung eines ausreichenden Schallschutzes im 
Nachtzeitraum ausschließlich bei geschlossenem Fenster vertretbar erscheint, wenn eine 
ausreichende Belüftung anderweitig sichergestellt ist. 
 
Stellungnahme: Hinsichtlich der Straßenverkehrslärmproblematik werden die aktiven Lärm-
minderungsmöglichkeiten sachgerecht dargestellt. Eine Lärmminderung im notwendigen 
Umfang ist mit den vorgegebenen Parametern Verkehrsaufkommen und Bebauungsstruktur 
nicht erreichbar. Zu kritisieren ist, dass die – wenn auch geringen – bestehenden Potentiale 
zur Lärmminderung durch den Einsatz einer lärmoptimierten Fahrbahnoberfläche nicht ge-
nutzt werden. 
 
Abwägung: Weil der Neubau der Heidestraße im gesonderten Bebauungsplanverfahren 1-63 
planungsrechtlich vorbereitet wurde, kann das benannte Lärmminderungspotenzial einer 
lärmoptimierten Fahrbahnoberfläche nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans 
sein. 
 
Stellungnahme: Die Ausführungen auf S. 162 der Begründung stellen dar, dass die Planun-
gen die Anforderungen an eine lärmrobuste städtebaulichen Strukturen mit einer hoch be-
lasteten dem Emittenten zugewandten Fassade und einer abgewandten ruhigen Fassaden 
erfüllen. Dem ist zu entgegen, dass neben den Mischgebieten auch in den allgemeinen 
Wohngebieten im Nachtzeitraum in Teilbereichen Pegel von > 55 dB(A) erreicht werden. 
Somit ergeben sich Immissionspegel, die oberhalb der gesundheitsrelevanten Schwellenwer-
te liegen. Aber auch die Orientierungswerte von Mischgebieten werden in vielen Teilen der 
Blockinnenbereiche überschritten. 
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Abwägung: Die lärmrobusten städtebaulichen Strukturen schaffen in den Blockinnenberei-
chen zumindest im Tagzeitraum sehr günstige schalltechnische Voraussetzungen für die 
künftigen Wohnungen. Im endgültigen Ausbauzustand der Europacity werden dort  durchweg 
Beurteilungspegel unterhalb der Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete prog-
nostiziert; im Allgemeinen Wohngebiet werden tagsüber meist auch die gebietsbezogenen 
Orientierungswerte eingehalten.  
Die abschnittsweisen Überschreitungen der nächtlichen Orientierungswerte der DIN 18005 
für Mischgebiete werden durch weiter entfernte Schallquellen (Bahnstrecken) verursacht, die 
mit den Baustrukturen im Plangebiet nicht beeinflussbar sind. 
Dabei sind aber nur im Einzelfall Beurteilungspegel über 55 dB(A) möglich (oberstes Ge-
schoss an drei Fassadenabschnitten im MI1, WA 1 und im WA 2). 
 
Stellungnahme: Im Fazit ist festzustellen, dass mit der vorgelegten Planung ein innerstädti-
sches Quartier mit anspruchsvollen Nutzungen geschaffen werden soll. Bedingt durch die 
Lage an großen Verkehrsachsen (Straßen- und Schienenverkehr) sind hier erhebliche Be-
einträchtigungen der Wohn- und Aufenthaltsqualität durch den Verkehrslärm zu erwarten; die 
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1, die im Planverfahren heranzuziehen 
und möglichst einzuhalten sind, werden großflächig überschritten. Selbst die weniger stren-
gen Zielwerte des vom Senat beschlossenen Berliner Lärmaktionsplans werden in weiten 
Teilen des Quartiers überschritten. Diese Überschreitungen fallen mit bis zu 8 dB tags und 
13 dB nachts zum Teil erheblich aus. Allein der geplante bauliche Schallschutz ist nicht ge-
eignet, um die absehbaren Konflikte einer hohen Lärmbelastung mit den vorgesehenen an-
spruchsvollen Nutzungen zu lösen. Es wird daher, wie bereits in vorherigen Stellungnahmen 
ausgeführt, empfohlen, entsprechende Alternativen hinsichtlich der Bebauungs- und Nut-
zungsstruktur zu prüfen. Zumindest sind bei Weiterverfolgung der Planung die bestehenden 
Lärmminderungspotentiale hinsichtlich des Fahrbahnbelages zu sichern. 
 
Abwägung: Die Ausbildung geschlossener Baublöcke mit lärmgeschützten Blockinnenberei-
chen tragen dem Immissionsschutz als so genannte „lärmrobuste Stadtstrukturen“ Rech-
nung. Außerdem wird die Errichtung von Lärmschutzwänden zum Schutz der Parkanlage mit 
Kinderspielplatz planungsrechtlich gesichert. Darüber hinaus bestehen in der konkreten Si-
tuation keine Möglichkeiten zur Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen. Ein lärmopti-
mierter Fahrbahnbelag der Heidestraße wäre im Bebauungsplan 1-63 zu berücksichtigen 
gewesen.  
Insofern sind ergänzend passive Schallschutzmaßnahmen für die geplante Bebauung not-
wendig, die sich jedoch nicht – wie vom Einwender kritisiert –  allein auf den baulichen 
Schallschutz beschränken. Der Bebauungsplan trifft vielmehr zusätzliche Festsetzungen zur 
Berücksichtigung der Lärmbelastung bei der Grundrissgestaltung, zum Einbau von schallge-
dämmten Lüftungsmöglichkeiten oder von besonderen Fensterkonstruktionen bzw. baulichen 
Maßnahmen gleicher Wirkung an den Außenbauteilen sowie zur Anordnung der Außen-
wohnbereiche. Mit den getroffenen Festsetzungen wird im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens ein ausreichender Schallschutz gewährleistet und die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können trotz der hohen Lärmbelastung durch Stra-
ßen- und Schienenverkehr gewährleistet werden. Die angeregte Prüfung von Alternativen 
hinsichtlich der Bebauungs- und Nutzungsstruktur wird insofern nicht als erforderlich ange-
sehen. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – Abt. X 
Stellungnahme: Von X OI wird zu den geplanten Brücken über den Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanal angemerkt: Die Planzeichnung mit Stand Oktober 2014 deutet 2 neue Brü-
cken über den Berlin Spandauer Schifffahrtskanal an. Gegenüber dem Planzeichnungsent-
wurf mit Stand März 2012 wurde der Geltungsbereich für beide Brücken auf der östlichen 
Kanalseite verkleinert. Diese Verkleinerung findet keine Zustimmung.  
Der letzte Satz der Nr. I.3.9.2 Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal der Begründung beschreibt 
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die vorgenommene Verkleinerung, zielt jedoch an der Notwendigkeit der Schaffung von Pla-
nungs- und Baurecht für die beiden Fußgängerbrücken östlich des Kanals vorbei. 
Für das Planungs- und Baurecht ist es unabdingbar, dass die Brückenkonstruktionen voll-
ständig erfasst werden – alle Brückenfelder, die Widerlager, die Treppen, ggf. Rampen usw. 
– und die sich anschließenden Straßenverkehrsflächen (gelb oder gelb/weiß) zumindest 
noch 5 m über die Konstruktionsbestandteile hinausragen – für den Wartungs- und Sicher-
heitsstreifen der jeweiligen Brücke. 
Nur die Festsetzung der gesamten Brückenkonstruktionen einschl. der anschließenden öf-
fentlichen Verkehrsflächen schafft Planungs- und Baurecht für die Brücken und damit die 
Voraussetzung, dass Kreuzungen mit der Bundeswasserstraße entstehen dürfen und auf 
Dauer zu dulden sind (Vorhandensein einer zu überführenden öffentlichen Straße nach § 2 
Berliner Straßengesetz) und die Flächen, die insbesondere östlich des Kanals für die Brü-
cken erworben oder mitbenutzt werden müssen, öffentlich-rechtlich gesichert werden. Ein 
festgesetzter Bebauungsplan stellt eine rechtssichere Unterlage für die Durchsetzung der 
Grundstücksangelegenheiten dar. Andere öffentlich-rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten 
sind im Land Berlin nicht gegeben.  
 
Abwägung: Die Einschätzung, dass als Voraussetzung für den Bau der beiden Kanalbrücken 
weitere Flächen östlich des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals in den Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplans einbezogen werden müssen, wird nicht geteilt. Für beide Brü-
cken sind auf der östlichen Kanalseite im unmittelbaren Anschluss an den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans bereits ausreichend dimensionierte öffentliche Flächen vorhanden, um 
die Unterbringung der notwendigen Widerlager, Treppen- und Rampenbauwerke zu gewähr-
leisten: Im Norden grenzt unmittelbar die gewidmete Straßenverkehrsfläche der Kieler Stra-
ße an, im Süden steht mit der Randfläche des Invalidenfriedhofs (ehemaliger Mauerstreifen) 
eine öffentliche Grünfläche mit Anschluss an den dort verlaufenden uferbegleitenden Geh- 
und Radweg zur Verfügung. Der Erwerb oder eine anderweitige öffentlich-rechtliche Siche-
rung entsprechender Flächen ist deshalb nicht erforderlich.  
Die im Entwurf zur öffentlichen Auslegung 2012 vorgesehene Wegeverbindung von der südli-
chen Kanalbrücke zur Scharnhorststraße verlief dagegen über Grundstücksflächen des jetzigen 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und hätte einer entsprechenden planungsrechtli-
chen Sicherung bedurft. Aufgrund von Sicherheitsbedenken des Ministeriums ist diese Wege-
verbindung jedoch nicht umsetzungsfähig, so dass ausschließlich eine Anlandung der Brücke 
auf der öffentlichen Grünfläche möglich und damit Grundlage der Bebauungsplanfestsetzungen 
ist.   
Weitergehende Anforderungen zur Schaffung des notwendigen Baurechts für die Brücken 
können sich auf den nachfolgenden Planungsebenen ergeben 
 
Stellungnahme: Bei der Nr. IV.7 Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Inves-
titionsplanung werden nur die Baukosten für eine Brücke erklärt. Wie wird Planung und Bau 
der anderen Brücke über den Kanal sicher gestellt? Außerdem fehlen bei den Auswirkungen 
sowohl Personal- als auch Sachkosten für den laufenden Betrieb und die spätere bauliche 
Unterhaltung. Ab Fertigstellung der Brücken fallen alljährlich Aufwand und Kosten für die 
Bauwerksüberwachung und –prüfung nach DIN 1076 an. Je nach Brückenkonstruktion, Ma-
terial und Ausgestaltung entstehen turnusmäßige Wartungsaufwendungen. Letztlich sind im 
Rahmen der späteren baulichen Unterhaltung Aufwand und Kosten für entsprechende Brü-
ckeninstandsetzungen einzuplanen, so dass die Kostenfrage in der Begründung zu erwäh-
nen und zu würdigen ist. 
 
Abwägung: Für den Bau der zweiten (südlichen) Brücke über den Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanal besteht noch keine gesicherte Finanzierung. Investitionskosten hierzu sind 
ggf. Gegenstand gesonderter Haushaltsentscheidungen. Die diesbezüglichen Aussagen im 
Abschnitt IV.7 der Begründung werden ergänzt. Der Hinweis auf zusätzliche Kosten für den 
laufenden Betrieb und die spätere bauliche Unterhaltung der Brücken wird zur Kenntnis ge-
nommen. Bei den absehbaren Kosten handelt es sich jedoch um keine unmittelbare Festset-
zungsfolge des Bebauungsplans, sondern um Folgekosten im Rahmen der späteren Pla-
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nungsumsetzung. Die Kostenfrage muss insofern in der Bebauungsplanbegründung nicht 
thematisiert werden. 
 
Stellungnahme: Der Bebauungsplan berührt die Belange vorhandener Ingenieurbauwerke in 
Zuständigkeit von SenStadtUm X OI. Das sind die Kieler, die Nordhafen- und die Sandkrug-
brücke. Es bestehen keine Bedenken gegen die beabsichtigten Festsetzungen in Bezug auf 
die Kieler, Nordhafen- und Sandkrugbrücke. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass ggf. 
vorgesehene Umgestaltungen oder Umbauten unter/an/neben den 3 Brücken keine Berech-
tigung durch das Bebauungsplanverfahren erhalten.  
 
Abwägung: Die allgemeine Zustimmung zu den beabsichtigten Bebauungsplan-
Festsetzungen im Hinblick auf die benannten Brücken wird zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahme: Bei SenStadtUm X OI besteht aus folgenden Gründen keine Zuständigkeit 
für die spätere Unterhaltung der geplanten Lärmschutzbauwerke in der öffentlichen Parkan-
lage. Nach momentaner Rechtslage (Allgemeines Zuständigkeitsgesetz in Verbindung mit 
Nr. 10 Abs. 7 Zuständigkeitskatalog) ist für Grünanlagen sowie deren bauliche und sonstige 
Bestandteile allein die jeweilige Bezirksverwaltung zuständig. Der Straßenbaulastträger ist 
gemäß 16. und 24. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetzes für Lärmschutzmaß-
nahmen (ggf. Lärmschutzbauwerke) nur beim „Bau oder der wesentlichen Änderung öffentli-
cher Straßen“ zuständig und nicht beim Bau von Gebäuden oder Anlagen an bestehenden 
Straßen. 
 
Abwägung: Der Hinweis auf die Nicht-Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt – Abt X für die spätere Unterhaltung der geplanten Lärmschutzwände in 
der öffentlichen Parkanlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahme: X OW weist darauf hin, dass SenStadtUm bei der Umgestaltung zu beteili-
gen ist (Gewässerreingung), keine Flächen in das Fachvermögen von SenStadtUm  – Ge-
wässer – übernommen werden und keine Uferwände in die Unterhaltung des Landes Berlin 
übernommen werden. 
 
Abwägung: Die Hinweise werden für die nachfolgenden Planungsebenen zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Stellungnahme: X PIE weist darauf hin, dass mit der im vorliegenden Bebauungsplan–
Entwurf dargestellten Festsetzung weder Planungs- noch Baurecht für die südlich gelegenen 
Fußgängerbrücke noch für die Brücke am Stadtplatz über den Berlin – Spandauer – Schiff-
fahrtskanal geschaffen wird. Die Festsetzung der für die Brückenverbindung notwendigen 
Flächen (Brücke, Widerlagerbereiche, Treppenanlagen) beiderseits des Kanals als Verkehrs-
flächen sowie deren Anschluss an vorhandene öffentliche Verkehrsflächen bzw. öffentlich 
gewidmete Grünflächen ist für die Realisierung der Bauwerke zu gewährleisten. 
 
Abwägung: Die im Bebauungsplan vorgesehenen Festsetzungen gewährleisten den für die 
Realisierung der Brückenbauwerke geforderten Anschluss an vorhandene öffentliche Ver-
kehrsflächen bzw. öffentlich gewidmete Grünflächen. Die Einbeziehung zusätzlicher Grund-
stücksflächen auf der Ostseite des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals wird dafür als nicht 
erforderlich erachtet.  
Weitergehende Anforderungen zur Schaffung des notwendigen Baurechts können sich auf 
den nachfolgenden Planungsebenen ergeben. 
 
Stellungnahme: Bezüglich der Errichtung von zwei durchgehenden Lärmschutzwänden zum 
Schutz der öffentlichen Parkanlage mit Kinderspielplatz im Norden des Geltungsbereichs 
wird darauf hingewiesen, dass nach gegenwärtiger Gesetzeslage (AZG) die Zuständigkeit für 
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Planung, Bau und Erhaltung dieser Bauwerke nicht der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt, Abteilung Tiefbau obliegt. 
 
Abwägung: Der Hinweis auf die Nicht-Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt – Abt X für die spätere Unterhaltung der geplanten Lärmschutzwände in 
der öffentlichen Parkanlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
Senatskanzlei – kulturelle Angelegenheiten 
Stellungnahme: Wie bereits in unseren Stellungnahmen zu diversen Änderungen des Flä-
chennutzungsplanes und explizit auch zum Bebauungsplan 1-62a ausgeführt, ist es ein 
grundlegendes Anliegen unserer Behörde, Flächen und Räume für kulturelle Nutzungen 
(insbesondere Ateliers; Räume für kreativ Tätige) zu sichern. Potential sehen wir hier u.a. bei 
der Festlegung von Bebauungsplänen; nicht ganz eindeutig ist für uns, wie man dieses An-
liegen bereits vom Grundsatz her verankern kann, d.h. inwieweit ist eine generelle Festle-
gung zu entsprechenden kulturellen Nutzungsanteilen möglich ist.  
Aufgrund der Tatsache, dass sich im Planungsbereich des Bebauungsplans 1-62b der Ham-
burger Bahnhof und die daran anschließenden Rieck-Hallen befinden, ergibt sich u.E. hier ein 
verstärkter Bezug zur Ansiedlung von kulturellen Nutzungen dieser Art. Ziel sollte es sein, nicht 
nur hochwertige Nutzungen (z.B. Projekt Künstler-Campus im Rahmen des Bebauungsplans 
1-93 VE - insbesondere Eigentumswohnungen und Galerieräume) anzusiedeln. Es stellt sich 
somit für diesen Bereich die Frage, inwieweit können in den als MI und MK ausgewiesenen 
Bereichen Nutzungsanteile derart festgeschrieben bzw. als Option vorgegeben werden. 
 
Abwägung: Einen ausdrücklichen Flächenanteil für kulturelle Nutzungen in einzelnen Bauge-
bietsteilen im Plangebiet einzufordern, ist rechtlich nicht möglich und erscheint darüber hin-
aus auch nicht verhältnismäßig, da es sich um Privatgrundstücke handelt. Anlagen für kultu-
relle Zwecke sind in den festgesetzten Misch- und Kerngebieten allgemein zulässig, die mit-
telfristige Unterbringung der Flick-Sammlung in der Rieck-Halle ist vertraglich gesichert. 
Die Entwicklung eines „Kunst-Campus“ durch weitere Ansiedlungen aus den Bereichen 
Kunst und Kultur wird grundsätzlich angestrebt. Eine städtebauliche Begründung für die Ver-
pflichtung zur Ansiedlung von Betrieben aus den Bereichen Kunst und Kultur ist jedoch nicht 
ersichtlich. 
 
Stellungnahme: Die Festsetzung des Bereichs ehem. Hamburger Bahnhof als sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Kunst und Kultur" wird von uns begrüßt; damit ist 
die gegebene museale Nutzung planungsrechtlich gesichert und die Möglichkeit anderer 
kultureller Nutzungen einschI. Nutzungen, die für den Museums- und Ausstellungsbetrieb 
(z.B. Museumscafe) erforderlich sind, gegeben. Hinsichtlich der vorgesehenen Baukörper-
ausweisung (S. 87 der Begründung) weisen wir darauf hin, dass dadurch vorgesehene und 
möglich werdende Bebauungen nicht zu Lasten des Baudenkmals Hamburger Bahnhof 
(Sichtachsen, Überschattung, Erschließung usw.) gehen dürfen. Besonderes Konfliktpoten-
zial sehen wir in der aufgezeigten Bebauung für MK 2. 
 
Abwägung:  
Die Bedenken gegen die ermöglichte (bis zu 13-geschossige) Bebauung im Kerngebiet - im 
Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf das Baudenkmal Hamburger Bahnhof - werden zur 
Kenntnis genommen. Für das entsprechende Bauprojekt der 50 Hertz AG besteht jedoch 
bereits Baurecht auf der Grundlage einer rechtskräftigen Baugenehmigung vom 22.1.2014, 
so dass etwaige negative Auswirkungen nicht dem Bebauungsplan anzulasten sind.  
 
Landesdenkmalamt (LDA) 
Stellungnahme: Das Verfahren berührt bodendenkmalpflegerische Belange. Ein Teil des ge-
nannten Areals gehört zu einem archäologischen Verdachtsgebiet. Alle Bodeneingriffe sind im 



Bebauungsplan 1-62b Begründung gemäß § 9 Abs.8 BauGB 

September 2015 189 

Vorfeld mit der archäologischen Bodendenkmalpflege des Landesdenkmalamtes Berlin abzu-
sprechen. 
 
Abwägung: Die Einstufung als archäologisches Verdachtsgebiet ist bekannt und die daraus 
resultierenden Anforderungen an Bodeneingriffe werden in der Begründung zum Bebau-
ungsplan im Abschnitt I.2.7.2 bereits dargelegt. 
 
Berliner Feuerwehr 
Stellungnahme: Bei der Prüfung des eingereichten Bebauungsplans und der Begründung zum 
Bebauungsplan 1-62b ergaben sich unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Berliner Feuer-
wehr folgende brandschutztechnische Anregungen/ Hinweise: 
1. Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist nicht dargestellt.  
2. Erforderliche Zufahrten und die Löschwasserversorgung zu den bestehenden Gebäuden 
müssen auch während der Bauphase gesichert bleiben. Ich bitte das beiliegende Merkblatt 
„Brandschutz auf Baustellen“ zu beachten.  
3. Zum geplanten Bauvorhaben wird die Berliner Feuerwehr im Rahmen der Beteiligung im 
Baugenehmigungsverfahren (siehe unten) Stellung nehmen.  
Gemäß des § 19 (1) „Prüfanträge und Aufgabenerledigung“ der Bautechnischen Prüfungs-
verordnung (BauPrüfV) veranlasst die Bauherrin oder der Bauherr die Prüfung der Brand-
schutznachweise bei einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Brandschutz; die 
Prüfung schließt die Überwachung der Bauausführung hinsichtlich des geprüften Brand-
schutznachweises mit ein. Nach § 19 (2) prüfen Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 
Brandschutz die Vollständigkeit und Richtigkeit der Brandschutznachweise unter Beachtung 
der Leistungsfähigkeit der Berliner Feuerwehr. Sie haben die zuständige Brandschutzdienst-
stelle zu beteiligen und deren Anforderungen bezüglich der Brand-schutznachweise zu wür-
digen. Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz überwachen die ordnungsge-
mäße Bauausführung hinsichtlich der von ihnen geprüften Brandschutznachweise. Im Übri-
gen gilt § 13 Absatz 3 der Bauverfahrensverordnung. Zu den derzeitig dargestellten Bebau-
ungsplänen lassen sich nur allgemeine Aussagen treffen, da ein entsprechender Brand-
schutznachweis offensichtlich noch nicht erstellt worden ist.  
Bei der Erstellung des Brandschutznachweises sind dabei gemäß § 19 der Begründung zur 
Bautechnischen Prüfungsverordnung (BauPrüfV) folgende Anforderungen, unter Beachtung 
der Leistungsfähigkeit der Berliner Feuerwehr, zu beachten: Die Löschwasserversorgung 
muss sichergestellt sein, Einrichtungen zur Löschwasserförderung müssen vorhanden und 
nutzbar sein, Anlagen zur Rückhaltung kontaminierten Löschwassers sind ggf. erforderlich, 
die Zugänglichkeit der Grundstücke und der baulichen Anlagen für die Feuerwehr muss un-
eingeschränkt gegeben sein (z.B. für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges), Anlagen, 
Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung sind ggf. erforderlich, Anlagen und Ein-
richtungen für den Rauch- und Wärmeabzug bei Bränden sind unbedingt erforderlich, Anla-
gen und Einrichtungen für die Brandmeldung sind ggf. erforderlich, Anlagen und Einrichtun-
gen für die Alarmierung sind ggf. erforderlich, betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung 
sind ggf. erforderlich, betriebliche Maßnahmen zur Brandbekämpfung sind ggf. erforderlich.  
 
Abwägung: Die Hinweise zur ausreichenden Löschwasserversorgung, zur Gewährleistung 
der brandschutztechnischen Erschließung für bestehende Gebäude während der Bauphase 
und zur Erstellung des Brandschutznachweises werden für die nachfolgenden Planungsebe-
nen zur Kenntnis genommen; sie sind jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Im 
Rahmen der Erarbeitung der Baugenehmigungsunterlagen und des Brandschutznachweises 
erfolgt eine Abstimmung mit der Berliner Feuerwehr.  
 
Stellungnahme: Die Ausführungsvorschrift der Bau O Bln über Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken (AV FwFl) ist zu beachten. Bei der Herstellung des zweiten Rettungsweges 
über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sind die Empfehlungen zur Ausführung der Flä-
chen für die Feuerwehr der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (Punkt 
XIII) zu beachten.  
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Die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Februar 2007) sieht für Aufstellflä-
chen entlang von Außenwänden lediglich eine senkrechte Anleiterung vor. Bei einer Vielzahl 
von anzuleiternden Stellen stellt diese Forderung eine erhebliche Einschränkung in der Be-
grünung durch Bäume und große Sträucher dar. Die nachfolgende Regelung soll einerseits 
in der Freiflächenplanung eine Bepflanzung ohne Kenntnis der späteren Rettungswegsituati-
on ermöglichen und andererseits das nachträgliche Begrünen oder eventuell notwendiges 
Freischneiden erleichtern. Im Übrigen gelten die Anforderungen der Richtlinie über Flächen 
für die Feuerwehr. Nachstehend wird die Möglichkeit mit normgerechten Hubrettungsfahr-
zeugen (Drehleitern) auch schräg zur Außenwand anzuleitern dargestellt… 
Ich bitte das beiliegende Merkblatt „Brandschutz auf Baustellen“ zu beachten bzw. es an die 
für die Einrichtung von Baustellen verantwortlichen Personen weiterzuleiten. 
 
Abwägung: Die Hinweise zur Herstellung des zweiten Rettungsweges über Hubrettungsfahr-
zeuge der Feuerwehr und die damit einhergehenden Empfehlungen zur Pflanzung von 
(Straßen-)Bäumen werden ebenso wie die Sicherheitshinweise des Merkblattes für die nach-
folgenden Planungsebenen zur Kenntnis genommen; sie sind jedoch nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans. Festsetzungen zur Pflanzung von Bäumen werden im Bebauungsplan nur 
in quantitativer Hinsicht (Begrünung der künftigen Baugrundstücke) getroffen. Die Anordnung 
der Baumstandorte wird im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen unter Berücksichti-
gung der Belange der Feuerwehr festgelegt. 
 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
Stellungnahme: Bauliche oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
sowie Belange der Abfallbeseitigung werden nach den vorliegenden Unterlagen nicht be-
rührt.   
Aus reinigungstechnischer Sicht bestehen keine Einwände gegen die geplante Baumaß-
nahme. Folgendes sollte jedoch nach Möglichkeit Berücksichtigung finden: Bei der Einrich-
tung markierter Stellflächen für den ruhenden Verkehr wäre es für künftig durchzuführende 
Reinigungsarbeiten von Vorteil, die Einläufe für die Oberflächenentwässerung so anzulegen 
oder auszusparen, dass diese nicht durch parkende Fahrzeuge verstellt werden können. 
Zum Absaugen der Schlammfänge setzen wir Baggersaugfahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 22 t und einem Schwenkbereich des Saugrüssels von 5 m ein. Werden 
Schlammfänge der Oberflächenentwässerung im Gehwegbereich so angelegt, dass sie über 
5 m von der Bordsteinkante entfernt sind, sollte eine Zufahrt für diese Fahrzeuge gewährleis-
tet sein. Bei einer vorgesehenen Aufstellung von Pollern im Gehwegbereich bitten wir mög-
lichst zu beachten, dass die ungehinderte Zu- und Abfahrt für unsere zur Gehwegreinigung 
zugelassenen Kleinkehrfahrzeuge mit einer äußersten Breite von 1,70 m gewährleistet wird. 
Erhöht angelegte Baumeinfassungen oder ähnliche Aufbauten sollten in der Form so gestal-
tet werden, dass sie möglichst ohne Vorsprünge gerade bis zur Gehwegebene verlaufen, um 
eine optimale Reinigung der Gehwege zu ermöglichen.  
In Ihrer Mitteilung über den Tag der Verkehrsübergabe weisen Sie uns bitte auf die eventuel-
le Übernahme der ordnungsmäßigen (einschl. winterlichen) Reinigung von Gehwegflächen 
ohne Anlieger besonders hin. Um eventuelle Schäden an neu- oder wiederhergestellten 
Gehwegflächen durch den Einsatz von Kleinkehrfahrzeugen zu verhindern, bitten wir in je-
dem Fall nach der Fertigstellung in dieser Meldung auch die Gehwegabschnitte zu benen-
nen, die vorerst mit diesen Fahrzeugen nicht befahren werden sollen. 
 
Abwägung: Die reinigungstechnischen Hinweise werden für die nachfolgenden Planungs-
ebenen zur Kenntnis genommen; sie sind jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
Die Hinweise sind vor allem für die Ausführungsplanung der internen Erschließungsstraße im 
Norden des Plangebietes relevant. 
 
Berliner Wasserbetriebe 
Stellungnahme: Gemäß den beiliegenden Bestandsplänen befinden sich im Bereich des Be-
bauungsplangebietes Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe 
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(BWB). Diese stehen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Im Geltungsbereich 
des o. g. Bebauungsplanes wurden alle erforderlichen Bauleistungen der BWB für die Ufer-
wege, die Fußgänger- und Radfahrbereiche und die PIanstraßen 1.1, 1.2 und 1.3 intensiv mit 
den Vorhabenträgern abgestimmt. Für diese Bauleistungen werden zurzeit die Objektpla-
nungen bei den BWB erarbeitet. Die einzelne Baudurchführung ist in einer genauen Bauab-
laufplanung eingetaktet. Noch offene, nicht abgestimmte Verfahrensweisen bestehen im Be-
reich des geplanten Stadtplatzes sowie für die geplanten Brücken. Grundsätzlich wurden alle 
Optionen im Rahmen der entwässerungstechnischen Konzeption berücksichtigt. Die techni-
sche Umsetzung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht geklärt. Hierzu bedarf es ne-
ben einer konkreten Veranlassung mit aussagefähigen Planunterlagen auch der Klärung der 
Finanzierung der Straßenregenentwässerungsanlagen. 
Wir weisen darauf hin, dass Konfliktpunkte durch die geplanten Brückenfundamente nicht 
auszuschließen sind. Alle diesbezüglich erforderlichen Umplanungen sowie Umlegungen von 
Trinkwasser –und Entwässerungsanlagen sind vom Vorhabenträger finanziell sicherzustel-
len. Eine technische Machbarkeit ist rechtzeitig mit den BWB abzustimmen. 
Es bestehen bereits Planungen zur Trinkwasserversorgung im Bereich des Plangebietes und 
der gesamten Heidestraße. Geänderte Planungen oder Planungen für eine weitergehende 
Erschließung können erst nach Vorlage von Trinkwasserbedarfswünschen (Hausanschluss-
anträge) vorgenommen werden. Gebäude, die im hinteren Teil eines Grundstückes geplant 
werden, können nur bei erfolgter Eintragung einer leitungsrechtlichen Sicherung unserer 
Anlagen auf Privatgelände von uns versorgt werden. Die Dimensionierung der Versorgungs-
leitungen erfolgt grundsätzlich nur entsprechend dem Trinkwasserbedarf. Löschwasser kann 
nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Trinkwasserversorgungsnetzes bereitgestellt 
werden. Ausschließlich löschwasserbedarfsbedingte Leitungsverstärkungen wird es nicht 
geben. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass bei geplanter Hochhausbebauung jegliche Folgemaß-
nahmen im Rohrnetz (z.B. Rohrnetzerweiterungen), die ausschließlich wegen dem An-
schluss einer privaten Druckerhöhungsanlage erforderlich werden, grundsätzlich vom Veran-
lasser zu tragen sind. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Bauablaufes beachten Sie bit-
te, dass die Erschließungsinvestitionen bis zum März des Vorjahres bei den BWB angemel-
det und die Planung beauftragt sein müssen. 
Grundsätzlich gilt: 
• Anlagen der BWB zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung werden nur in öffentlich 
gewidmetem Straßenland (Eigentümer Land Berlin) eingebaut. 
• Außerhalb dieser Flächen vorhandene oder geplante Anlagen der BWB sind dauerhaft 
durch beschränkt persönliche Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) zugunsten 
der BWB zu sichern. 
• Anlagen der BWB, einschließlich der dazugehörigen Sicherheitsstreifen, dürfen nicht be-
baut, überlagert oder mit Tiefwurzlern bepflanzt werden. 
• Den Mitarbeitern der BWB muss der Zugang zu unseren Anlagen, gegebenenfalls mit 
Fahrzeugen von bis zu 26 t Gesamtgewicht, ermöglicht werden. 
• Die Kosten für Planung und Bau von Anlagen zur Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gung außerhalb des öffentlich gewidmeten Straßenlandes werden nicht von den BWB getra-
gen. 
Die als Anlage beigefügten Technischen Vorschriften zum Schutz der Trinkwasser- und Ent-
wässerungsanlagen der BWB sind einzuhalten. Wir bitten Sie, die Belange der BWB im wei-
teren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen. 
 
Abwägung: Die Hinweise zu den bereits abgestimmten Leitungsverläufen und noch erforder-
lichen Abstimmungen werden für die nachfolgenden Planungsebenen zur Kenntnis genom-
men. 
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NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
Stellungnahme: Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den beigefüg-
ten Planunterlagen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verle-
gungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu be-
achten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht auf dem 
kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus sind aufgrund von Erdbewegungen, auf die die 
NBB keinen Einfluss hat, Angaben zur Überdeckung nicht verbindlich. Die genaue Lage und 
der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen 
(Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtungen usw.) festzustellen. 
Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten und in 
Handschachtung zu arbeiten. Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum 
Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bau-
phase immer das Antwortschreiben mit aktuellen farbigen Planunterlagen vor Ort vorliegt. 
Digital gelieferte Planunterlagen sind in Farbe auszugeben. Bitte prüfen Sie nach Ausgabe 
die Maßstabsgenauigkeit. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und 
nur für eigene Leitungen der NBB, so dass gegebenenfalls noch mit Anlagen anderer Ver-
sorgungsunternehmen und Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere Auskünfte einge-
holt werden müssen. Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist 
nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht oder nur unvollständig enthal-
ten. 
Für Ihre geplanten Maßnahmen müssen die vorhandenen Hausanschlussleitungen umver-
legt bzw. außer Betrieb genommen werden. Dazu benötigen wir einen schriftlichen Auftrag 
des Bauherren/Eigentümers. Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch 
Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. 
Darüber hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 
Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Abwägung: Aus den übersandten Planunterlagen geht hervor, dass sich die übergeordneten 
Leitungstrassen der Gasversorgung ausschließlich in den vorhandenen und auch zukünftig 
öffentlichen Verkehrsflächen (Heidestraße, Invalidenstraße, Nordhafenbrücke) befinden. Im 
Bereich der künftigen Bauflächen sind nur (ehemalige) Hausanschlussleitungen vorhanden, 
die nach erfolgter Beräumung der Flächen nicht mehr benötigt werden und im Zuge der 
Baumaßnahmen verlegt/beseitigt werden können. Die künftige Gebietsversorgung kann über 
die in der Heidestraße verlaufenden Gasleitungen erfolgen. 
 
Stellungnahme: Nach Auswertung des Bebauungsplans und der entsprechenden Begrün-
dung ist folgendes zu beachten bzw. in die weitere Planung einzuarbeiten: Bei Baumpflan-
zungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,5 m 
von der Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen einzuhalten. Bei Unter-
schreitung dieses Abstandes sind in Abstimmung mit der NBB Schutzmaßnahmen festzule-
gen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in allen Fällen angestrebt werden. Bei Un-
terschreitung dieses Abstandes sind nur flach wurzelnde Bäume einzupflanzen, wobei gesi-
chert werden muss, dass beim Herstellen der Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen 
Sohle Pflanzgrube und Oberkante unserer Leitungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. 
Weiter ist zwischen Rohrleitung/ Kabel und zu dem pflanzenden Baum eine PVC-
Baumschutzplatte einzubringen. Der Umfang dieser Einbauten ist im Vorfeld protokollarisch 
festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass unsere Leitungen/ 
Kabel nicht beschädigt werden. Wir weisen darauf hin, dass bei notwendigen Reparaturen 
an der Leitung/ Kabel der jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflanzung entfernt 
werden muss. 
Im räumlichen Gebiet der Anfrage plant die NBB, Leitungsbaumaßnahmen auszuführen. Ihre 
Arbeiten sind in der Planungsphase und vor Baubeginn mit der NBB-NP, Netzplanung abzu-
stimmen. Fragen hinsichtlich außer Betrieb befindlicher Gasleitungen, ausgenommen Haus-
anschlussleitungen, sind zusätzlich an die Colt Technology Services GmbH zu richten, da 
diese Leitungen möglicherweise mit Kabeln belegt sind oder eine Belegung geplant ist. 
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Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder der Arbeitsraum 
den dargestellten räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang erneut zur Erteilung 
einer Auskunft der NBB vorzulegen. 
 
Abwägung: Die Sicherheitsbestimmungen im Hinblick auf Baumpflanzungen und der erfor-
derliche Abstimmungsbedarf mit der NBB vor Baubeginn werden für die nachfolgenden Pla-
nungsebenen zur Kenntnis genommen.  
 
Vattenfall Europe Wärme AG 
Stellungnahme: Unsere Stellungnahme vom 29.06.2012 behält weiterhin seine Gültigkeit (in 
dieser Stellungnahme wird auf die bestehende Fernwärmetrasse im Süden des Plangebietes 
und auf die beabsichtigte Verlängerung im Verlauf der Heidestraße nach Norden zur Ge-
bietsversorgung der Europacity hingewiesen). 
Die Vattenfall Europe Wärme AG hat ihr bestehendes Fernwärmenetz ausgebaut. Die Lage 
unserer Fernwärmetrassen ist in dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Diese sind bei 
Ihrer Baumaßnahme zu berücksichtigen. Es gilt dabei die "Richtlinie zum Schutz der Vatten-
fall Fernwärmeanlagen des Bereiches Wärme", Ausgabe Mai 2014 die wir als Anlage 2 die-
sem Schreiben beifügen. 
Bei den geplanten Baumaßnahmen muss die Fernwärmeversorgung der zu versorgenden 
Abnehmer gewährleistet bleiben. Für die weitere Planung ist es unabdingbar, den Fernwär-
mebestand aus vermessenen Lageplänen in Ihre Planungsunterlagen zu übernehmen. Dazu 
wenden Sie sich bitte an unsere Plankammer. 
 
Abwägung: Aus den übersandten Planunterlagen geht der Verlauf einer überörtlichen Fern-
wärmetrasse von der Invalidenstraße über die private Straßenverkehrsfläche  G3 (zwischen 
den Grundstücken Invalidenstraße 51 und 52) und ihre Weiterführung über die nicht über-
baubaren privaten Grundstücksflächen G4 bis zum südlichen Abschnitt der Heidestraße her-
vor. Über diese Trasse wird das Museum für Gegenwartskunst, das Sozialgericht  und das 
Bürogebäude Total mit Wärme versorgt. Die Lage der Fernwärmetrasse steht den Festset-
zungen des Bebauungsplans nicht entgegen: Der Leitungsverlauf befindet sich außerhalb 
künftiger Bauflächen; zur Sicherung eines Leitungsrechts wurden privatrechtliche Regelun-
gen zwischen dem Versorgungsträger und dem Eigentümer der Fläche getroffen, so dass 
eine Festsetzung im Bebauungsplan nicht erforderlich ist.  
Mit dem beabsichtigten Weiterbau der Fernwärmetrasse in der Heidestraße nach Norden, 
wird eine Wärmeversorgung der geplanten Gebäude beiderseits der Hauptstraße ermöglicht. 
Die weiteren Hinweise werden für die Bauausführung zur Kenntnis genommen. 
 
Vattenfall Europe Business Services 
Stellungnahme (im Namen der Stromnetz Berlin GmbH): In dem betrachteten Gebiet befin-
den sich Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen sowie die Netzstation 32699, die 
Übergabestation 37139 und die kombinierte Station 30306 der Stromnetz Berlin GmbH. Die 
Netzstation N 9625 ist zwischenzeitlich außer Betrieb gegangen. Einen Plan mit den vorhan-
denen Anlagen erhalten Sie beiliegend zu diesem Schreiben. 
In dem angegebenen Bereich sind weitere Anlagen geplant, die Planung der Stromnetz Ber-
lin GmbH ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Über Planungen oder Trassenführungen für 
die Versorgung möglicher Kunden nach der Bebauung können wir zurzeit keine Aussage 
treffen. 
Unsere Stellungnahme vom 03.07.2012 sowie die Ihnen übergebenen PIanunterlagen im 
Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange sind weiter-
hin verbindlich. 
Als fachlicher Ansprechpartner für Rückfragen steht Ihnen der Bereich Vattenfall Europe 
Netzservice GmbH, Netzanlagenbau Bertin gern zur Verfügung. Die beigefügte „Richtlinie 
zum Schutz von 1 - 110kV Kabelanlagen der Stromnetz Berlin GmbH“, die "Richtlinie zum 
Schutz von Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung des Landes Berlin der Vattenfall Europe 
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Netzservice GmbH" und die "Allgemeinen Hinweise für Leitungsanfragen bei geplanten Bau-
vorhaben" sind genau zu beachten. 
 
Abwägung: Die Hinweise werden für die Bauausführung zur Kenntnis genommen. Da eine 
Sicherung von Bestandsleitungen und –anlagen nicht notwendig ist, ergeben sich keine 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
Im Rahmen der Umsetzung der Planungsinhalte sind bestehende Leitungen und Anlagen zur 
Schaffung von Baufreiheit ggf. zu verlegen und es ist zu klären, ob vorhandene Netz- oder 
Übergabestationen im Einzelfall durch Eintragung einer entsprechenden Grunddienstbarkeit 
im Grundbuch gesichert werden müssen. 
Die Festsetzung eigenständiger Flächen für Anlagen des Versorgungsträgers im Bebau-
ungsplan ist entbehrlich, da entsprechende Anlagen und Einrichtungen in den Baugebieten 
allgemein zulässig sind oder zugelassen werden können. 
Die Sicherheitsbestimmungen werden für die nachfolgenden Planungsebenen zur Kenntnis 
genommen. 
 
Industrie- und Handelskammer Berlin 
Stellungnahme: Wir möchten darauf hinweisen, dass durch die Ausweisung eines Uferweges 
entlang des Hamburger Bahnhofes möglicherweise Beeinträchtigungen in der Nutzbarkeit für 
die Außengastronomie bestehen und Sie bitten, dem entgegenzuwirken, da hier wirtschaftliche 
Belange direkt betroffen sind. 
 
Abwägung: Im Bereich des Hamburger Bahnhofs ist die Uferpromenade bereits seit längerer 
Zeit endgültig baulich hergestellt und ermöglicht sowohl die Abwicklung von Fußgänger- und 
Radverkehr als auch das Aufstellen von Tischen und Stühlen für die Außengastronomie. 
Bauliche oder funktionale Änderungen bzw. Beeinträchtigungen für die Außengastronomie 
sind insofern nicht zu befürchten. 
 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie  
Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin (WSA 
Stellungnahme: Bei dem Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal (BSK) handelt es sich um eine 
Bundeswasserstraße, für die die Verwaltungszuständigkeit der WSV des Bundes gemäß 
Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 und Artikel 89 Grundgesetz gegeben ist. Entsprechend § 1 (1) Bun-
deswasserstraßengesetz (WaStrG) sind die Bundeswasserstraßen, hier der Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanal (BSK), dem allgemeinen Verkehr gewidmet. Er ist ein Ver-
kehrsweg und somit planfestgestellt. 
§ 5 WaStrG regelt das Befahren mit Wasserfahrzeugen auf Bundeswasserstraßen. Die 
Wasserstraße Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal (BSK) steht im fiskalischen Eigentum der 
WSV, hier vertreten durch das WSA Berlin. Die Unterhaltung von Bundeswasserstraßen ist 
nach § 7 Abs. 1 (WaStrG) Hoheitsaufgabe des Bundes, die von der WSV wahrgenommen 
wird. Hierbei ist zu beachten, dass die hoheitlichen Aufgaben der WSV sich nicht nur auf das 
Gewässerbett der Wasserstraße samt ihrer Ufer und Betriebswege erstrecken, sondern auch 
auf die ihrer Unterhaltung nach §§ 7 ff WaStrG dienenden bundeseigenen Ufergrundstücke. 
Gemäß § 21.27 - Verkehrsbeschränkungen der Schifffahrt - Nr. 2 der Binnenschifffahrtstra-
ßen-Ordnung (BinSchStrO) dürfen auf dem Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal von km 8,35 
(Westhafen) bis km 12,20 (Mündung in die Spree-Oder-Wasserstraße) keine Sportfahrzeuge 
fahren. Der BSK ist als Hauptweg der Frachtschifffahrt vorbehalten. 
Die beiden vom Land Berlin geplanten Brücken (G 7 und G 8) werden in der Begründung 
mehrmals benannt und beschrieben. Die WSV erteilt keine Freigabe für den Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanal (BSK) für die hoheitliche Planung des Landes Berlin. Die WSV 
verzichtet nicht auf die Planungshoheit auf dem Berlin – Spandauer-Schifffahrtskanal (BSK). 
Die Überbauung des BSK durch die geplanten zwei Brücken des Landes Berlin darf nicht zur 
Beeinträchtigung der Ausübung der gesetzlich garantierten Rechte gem. § 5 WaStrG führen. 
Die Brücken sind baulich so auszuführen, dass die lichte Durchfahrtshöhe und Durchfahrts-



Bebauungsplan 1-62b Begründung gemäß § 9 Abs.8 BauGB 

September 2015 195 

breite für den gem. BinSchStrO zugelassenen Schiffsverkehr garantiert ist. Der gem. 
BinSchStrO zugelassenen Verkehr darf durch die Brückenbauwerke in seiner Sicherheit und 
Leichtigkeit nicht beeinträchtigt werden. Die Ausführungsplanung für beide Brücken sind mit 
dem WSA Berlin abzustimmen und zur Prüfung vorzulegen. Ein gesondertes Planfeststel-
lungsverfahren/ PIangenehmigungsverfahren ist durchzuführen. Für beide Brückenbauwerke 
ist vor Baubeginn zwischen den Kreuzungsbeteiligten auf der Grundlage des § 41 Abs. 2 
WaStrG i. V. m. § 42 WaStrG eine Kreuzungsvereinbarung abzuschließen. 
 
Abwägung: Die allgemeinen Hinweise zur Gesetzeslage werden zur Kenntnis genommen. 
Die Funktion des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals als Hauptweg der Frachtschifffahrt 
und das Nutzungsverbot für Sportfahrzeuge ist bereits bekannt und wird im Bebauungsplan-
verfahren berücksichtigt. 
Der Hinweis, das die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) nicht auf die 
Planungshoheit auf dem Kanal verzichtet und für die geplanten Brückenbauwerke ein ge-
sondertes Planfeststellungs- bzw. PIangenehmigungsverfahren für notwendig erachtet, wird 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die ergänzenden Hinweise zur Ausgestaltung der Brü-
ckenbauwerke (im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs) und not-
wendige Abstimmungen und Vereinbarungen sind insofern in diesem ergänzenden Pla-
nungsverfahren zu berücksichtigen. 
 
Stellungnahme: Zur Begründung (Stand: November 2014) nehme ich wie folgt Stellung: 
zu Kap. III.1.2 - Planungskonzept für den Neuordnungsbereich ..., S.57 ff, (c): In Abs. 1 wird 
beschrieben, dass der Nordhafen ein Standort für Wassertourismus und Ausflugsschifffahrt 
werden soll. Einer derartigen Planung kann ich nicht zustimmen, wenn Wassertourismus 
bedeutet, dass in diesem km- Bereich des BSK zukünftig auch Sportboote verkehren sollen. 
Auf dem BSK ist in diesem km- Bereich, wie schon erwähnt, gem. BinSchStrO der Verkehr 
mit Sportbooten nicht erlaubt. Eine Änderung der BinSchStrO, die die Zulassung von Sport-
bootverkehr zum Ziel hat, wird nicht erfolgen. 
Alle im Zusammenhang mit dem Ausbau des Nordhafens zum Standort für Wassertourismus 
geplanten baulichen Anlagen in, an. unter und über der Bundeswasserstraße BSK sind dem 
WSA Berlin zur Prüfung vorzulegen. Das WSA Berlin prüft die Unterlagen bezüglich der Ver-
einbarkeit der Anlagen mit den Interessen des WSV. Es ist nicht auszuschließen. dass für 
die beabsichtigten Anlagen die Erteilung einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmi-
gung (SSG) gem. § 31 WaStrG erforderlich ist. Der Ausbau des Nordhafens zum Standort 
für Wassertourismus darf nur unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen gem. BinSchStrO erfolgen. Der Ausbau darf die Ausübung der hoheitlichen Belange 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung nicht beeinträchtigen. Sollten Flächen der WSV für 
diese Anlagen in Anspruch genommen werden, ist über diese Flächeninanspruchnahme ein 
Nutzungsvertrag mit dem WSA Berlin zu schließen. 
In Abs. 4 wird der Uferweg mit variierenden Breiten und Höhenlagen beschrieben. Es ist bei 
der Beschreibung nicht zu erkennen, wo insbesondere die Höhenlagen variieren und auf 
welche Flächen der WSV das ggl. Auswirkungen hat. Ich bitte darum, dass die Betroffenheit 
der WSV in dieser Frage deutlich erkennbar dargestellt wird.  
In Abs. 5 wird die Treppenanlage beschrieben als attraktiver Aufenthaltsort direkt am Was-
ser. Die Planung zum Uferweg und der Treppenanlage sind mit dem WSA Berlin abzustim-
men. Das WSA Berlin prüft, ob für die Errichtung des Uferweges und der Treppenanlage die 
Erteilung einer SSG gem. § 31 WaStrG erforderlich ist. Der Uferweg und die Treppenanlage 
dürfen die Ausübung der hoheitlichen Belange der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung nicht 
beeinträchtigen. Sollten Flächen der WSV für diese Anlagen in Anspruch genommen wer-
den, ist über diese Flächeninanspruchnahme ein Nutzungsvertrag mit dem WSA Berlin zu 
schließen. Das Kanalbauwerk des Berlin- Spandauer- Schifffahrtskanal als künstliche Was-
serstraße darf bei der Umsetzung der Baumaßnahmen aus dem B- Plan in seiner Funktions-
fähigkeit und in seinem baulichen Bestand, Bezugsbasis ist der planfestgestellte Zustand, 
nicht beeinträchtigt, beschädigt bzw. zerstört werden. 
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Zu Kap. III.1.3 - Planungskonzept für den Geltungsbereich des B- Plans 1-62b, S. 61 ff, (b) 
und (c) siehe meine Ausführungen zu Kap. III.1.2. 
 
Abwägung: Die geäußerten Vorbehalte gegen die Entwicklung des Nordhafens zum Standort 
für Wassertourismus und die Ausflugsschifffahrt werden zur Kenntnis genommen. Die 
Standortentwicklung des Nordhafens ist jedoch weder inhaltlich noch räumlich Gegenstand 
des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Zur Gestaltung des Nordhafenparks, des Kanal 
begleitenden Uferwegs und der Treppenanlage am zentralen Stadtplatz erfolgt eine geson-
derte Abstimmung mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie 
dem Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin (WSA) im Rahmen der Ausführungsplanung. 
 
Stellungnahme: In Kap. III.3.5.1 - Öffentliche Parkanlage, S. 99, Abs. 2 wird ausgeführt, dass 
die Grünflächen im Nordhafenpark unterhalb der Nordhafenbrücke in Verbindung stehen. 
Dies wird im Planteil aber nicht als B-Plan ausgewiesen. Dort gehört die Fläche eigentums-
mäßig dem Land Berlin, allerdings nur als schmales Stück. Im Planteil fehlt für die eine Brü-
cke die Bezeichnung "G 8". 
 
Abwägung: Für die bestehende Verbindung unterhalb der Nordhafenbrücke und den sich 
nördlich anschließenden Grünflächenbestand ist eine planungsrechtliche Sicherung nicht 
erforderlich; die Nordhafenbrücke befindet sich darüber hinaus im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 1-63. Die fehlende Bezeichnung „G 8“ wird ergänzt. 
 
BEHALA 
Stellungnahme: Man stellt fest, dass die Belange, die die BEHALA tangieren (Lärmproblema-
tik bei Eisenbahnverkehr BHUL) berücksichtigt sind. Etwaige Verkehrseinschränkungen wer-
den nicht thematisiert. 
 
Abwägung: Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bundesnetzagentur 
Stellungnahme: Die BNetzA teilt u.a. gemäß § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) 
vom 22.06.2004 die Frequenzen für das Betreiben von zivilen Richtfunkanlagen zu. Selbst 
betreibt sie keine Richtfunkstrecken. Die BNetzA kann aber in Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren im Rahmen des Baurechts bzw. zum Schutz vor Immissionen einen Beitrag 
zur Störungsvorsorge leisten, indem sie Namen und Anschriften der für das Baugebiet In 
Frage kommenden Richtfunkbetreiber identifiziert und diese den anfragenden Stellen mitteilt. 
Somit werden die regionalen Planungsträger in die Lage versetzt, die evtl. betroffenen Richt-
funkbetreiber frühzeitig über die vorgesehenen Baumaßnahmen bzw. Flächennutzungen zu 
informieren. 
Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m sind 
nicht sehr wahrscheinlich. Auf das Einholen von Stellungnahmen der BNetzA zu Planverfah-
ren mit geringer Bauhöhe kann daher allgemein verzichtet werden. Im vorliegenden Fall wird 
diese Höhe jedoch erreicht bzw. überschritten.  
Angaben zum geografischen Trassenverlauf der Richtfunkstrecken bzw. zu den ggf. eintre-
tenden Störsituationen kann die BNetzA nicht liefern. Im Rahmen des Frequenzzuteilungs-
verfahrens für Richtfunkstrecken prüft die BNetzA lediglich das Störverhältnis zu anderen 
Richtfunkstrecken unter Berücksichtigung topografischer Gegebenheiten, nicht aber die kon-
kreten Trassenverhältnisse (keine Überprüfung der Bebauung und anderer Hindernisse, die 
den Richtfunkbetrieb beeinträchtigen können). Die im Zusammenhang mit der Bauplanung 
bzw. der geplanten Flächennutzung erforderlichen Informationen können deshalb nur die 
Richtfunkbetreiber liefern. Außerdem ist die BNetzA von den Richtfunkbetreibern nicht er-
mächtigt, Auskünfte zum Trassenverlauf sowie zu technischen Parametern der Richtfunk-
strecken zu erteilen. Aus Gründen des Datenschutzes können diese Angaben nur direkt bei 
den Richtfunkbetreibern eingeholt werden. 
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Auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben habe ich eine Überprü-
fung des angefragten Gebiets durchgeführt. Der beigefügten Anlage 1 können Sie die dazu 
von mir ermittelten Koordinaten (WGS84) des Prüfgebiets (Fläche eines Planquadrats mit 
dem NW- und dem SO-Wert) sowie die Anzahl der in diesem Koordinatenbereich in Betrieb 
befindlichen Punkt-zu-Punkt Richtfunkstrecken entnehmen. In dem zu dem Baubereich 
gehörenden Landkreis sind außerdem Punkt-zu-MehrpunktRichtfunkanlagen geplant bzw. 
in Betrieb. Da beim Punkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunk die Anbindung der Terminals innerhalb 
zellularer Strukturen in der Fläche erfolgt, kann nur durch den jeweiligen Richtfunkbetreiber 
die Auskunft erteilt werden, ob auch das Baugebiet direkt betroffen ist (Anlage 2). 
Bei den Untersuchungen wurden Richtfunkstrecken militärischer Anwender nicht berücksich-
tigt. Diesbezügliche Prüfungsanträge können beim Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3, Fontainengraben 200,53123 
Bonn, gestellt werden. 
Die anliegenden Übersichten geben Auskunft über die als Ansprechpartner in Frage kom-
menden Richtfunkbetreiber. Da das Vorhandensein von Richtfunkstrecken im Untersu-
chungsraum allein kein Ausschlusskriterium für das Errichten hoher Bauten ist, empfehle ich 
Ihnen, sich mit den Richtfunkbetreibern in Verbindung zu setzen und sie in die weiteren Pla-
nungen einzubeziehen. Je nach Planungsstand kann auf diesem Wege ermittelt werden, ob 
tatsächlich störende Beeinträchtigungen von Richtfunkstrecken zu erwarten sind. 
Da der Richtfunk gegenwärtig eine technisch und wirtschaftlich sehr gefragte Kommunikati-
onslösung darstellt, sind Informationen über den aktuellen Richtfunkbelegungszustand für 
ein bestimmtes Gebiet ggf. in kürzester Zeit nicht mehr zutreffend. Ich möchte deshalb aus-
drücklich darauf hinweisen, dass die Ihnen hiermit erteilte Auskunft nur für das Datum meiner 
Mitteilung gilt. 
Da die von Ihnen angefragte Standortplanung ggf. auch in der Nähe liegende Messeinrich-
tungen des Prüf- und Messdienstes der BNetzA beeinflusst, habe ich Ihre Anfrage zur er-
gänzenden Prüfung weitergeleitet an die Bundesnetzagentur, Referat 511 (5110-05), Canisi-
usstr. 21, 55122 Mainz. Durch das Referat 511 wird noch untersucht, ob die notwendigen 
Schutzabstände zu den vorhandenen funktechnischen Messeinrichtungen der BNetzA ein-
gehalten werden. Sollten hier noch besondere Festlegungen zu berücksichtigen sein, wer-
den Sie darüber in einem gesonderten Schreiben in Kenntnis gesetzt. 
Weiterhin möchte ich noch auf folgenden Sachverhalt aufmerksam machen: Das Telekom-
munikationsgesetz (TKG) vom 22.06.2004 sieht für die Verlegung öffentlichen Zwecken die-
nender Telekommunikationslinien (unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationska-
belanlagen) ein unentgeltliches Wegerecht (§ 68 ff. TKG) vor. Kenntnisse von Bebauungs-
plänen könnten daher für die Betreiber dieser Telekommunikationslinien von Interesse sein, 
um eigene Planungen durchzuführen. Aus der Sicht der Kommunen könnte diese frühzeitige 
Beteiligung hinsichtlich der Erstellung der Infrastruktur von Vorteil sein. Die Betreiber öffentli-
cher Telekommunikationslinien erfüllen im Sinne des Art. 87f GG einen Versorgungsauftrag 
des Bundes und nehmen somit "öffentliche Belange" war. Meines Erachtens müssen jedoch 
nicht alle Betreiber öffentlicher Telekommunikationslinien beteiligt werden. Ich empfehle je-
doch, die in dem entsprechenden Landkreis tätigen Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onslinien sowie die Betreiber, die die Absicht zur Errichtung solcher Linien bekundet haben, 
zu beteiligen. 
 
Abwägung: Bei den Betreibern von Richtfunkanlagen handelt es sich nicht um Träger öffent-
licher Belange. Rechtlich gibt es keinen Trassenschutz, es handelt sich um eine unterneh-
merische Tätigkeit mit entsprechendem Risiko. Die Unternehmen sind selbst verpflichtet, 
sich über Veränderungen in ihrem Betriebsbereich zu informieren. Gleichwohl werden sie 
durch Anschreiben auf die öffentliche Auslegung aufmerksam gemacht, da sie teilweise auch 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen.  Ihnen wird damit Gelegenheit gegeben sich im Rahmen 
dieses Verfahrensschritts über die Planung zu informieren und Stellung zu nehmen. 
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wurde 
beteiligt. 
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Stellungnahme: Betreiber von Punkt-zu-Punkt-Richtfunkstrecken, Anzahl der Strecken, 
Betreiber und Anschrift: 
3- GEWOBAG Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin Alt-Moabit 101A, 10559 Berlin 
21- Telefonica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 23 – 25, 80992 München 
1- eDispatch Professionell Mobile Radio GmbH Schönhauser Allee 10-11, 10119 Berlln 
1- Ihre-Radiologen.de Gemeinschaftspraxis f. Radiologie, Heinz-Galinski-Straße 1, 13347 Berlin 
6- Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf 
1- LAN-COM-East Datennetze & Rechnerkommunikation GmbH, Industriestraße 20, 15366 
Hoppegarten 
1- Sana IT Services GmbH  Oskar-Messter-Straße 24 85737 Ismaning 
 
Betreiber von Punkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunkanlagen: 
Airdata AG; Hauptstätter Str. 58; 70178 Stuttgart 
E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG; Buckower Damm 114; 12349 Berlin 
QSCAG; Weidestr. 122a; 22083 Hamburg 
Vodafone GmbH; Ferdinand-Braun-Platz 1; 40549 Düsseldorf 
 
Abwägung: Den benannten Richtfunkstreckenbetreiber wird die Gelegenheit  gegeben, sich 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung über die Planung zu informieren und im Rahmen 
dieses Verfahrensschritts Stellung zu nehmen. Sie werden durch direkte Anschreiben auf die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplans 1-62b aufmerksam gemacht, da sie teilweise 
auch öffentliche Aufgaben wahrnehmen. 
 
Bezirksamt Mitte – Straßen- und Grünflächenamt 
Stellungnahme: Prognostizierte Lärmimmissionen in den öffentlichen Räumen:   
Die Aufenthalts- und Erholungsfunktion von öffentlichen Straßenverkehrs- und Grünflächen 
innerhalb des B-Plan-Gebietes wird durch eine nahezu flächendeckende Überschreitung von 
55 dB(A) (Orientierungswerte für Parkanlagen) erheblich gemindert sein. Ab 65 dB(A) wird 
die Kommunikation stark beeinträchtigt, spätestens ab 70 dB(A) sind konkrete Gesundheits-
gefährdungen, z.B. ein ansteigendes Herzinfarktrisiko, zu befürchten. 
Für die öffentlichen Straßenverkehrs- und Grünflächen werden folgende Beurteilungspegel 
prognostiziert (siehe S.39 / 40 der Begründung):  
- in der Heidestraße tags über 70 dB(A), im Bereich der Ampelanlagen bis zu über 75 dB(A), 
nachts über 60 dB(A), stellenweise über 70 dB(A)  
- in den von der Heidestraße abgehenden Erschließungsstraßen, die weniger als 20 m von 
der Heidestraße entfernt liegen, über 65 dB(A) tags und über 60 dB(A) nachts  
- auf dem „Stadtplatz“ über 65 dB(A) an der Heidestraße, lediglich in einem ca. 15 m breiten 
Streifen entlang des Kanalufers werden 55 dB(A) unterschritten  
- in der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage mit Kinderspielplatz“ 
im Kreuzungsbereich über 65 dB(A), in unmittelbarer Straßennähe von über 70 dB(A)  
Die Lärmproblematik erscheint in Bezug auf die öffentlichen Räume nicht bewältigt. 
 
Abwägung: Die Einschätzung, dass die Aufenthalts- und Erholungsfunktion aller öffentlichen 
Verkehrs- und Grünflächen im Plangebiet durch Lärmimmissionen über 55 dB(A) erheblich 
gemindert sei, wird nicht geteilt. Eine Beurteilung allein auf der Grundlage des Orientie-
rungswertes der DIN 18005 für Parkanlagen erscheint nicht zielführend, da z.B. für Freiflä-
chen mit Aufenthalts- und Erholungsfunktionen in Mischgebieten andere Beurteilungskrite-
rien in Bezug auf Schallimmissionen bestehen. Nach geltender Rechtsauffassung ist eine 
angemessene Nutzung der Freiflächen jedenfalls dann gewährleistet, wenn Dauerschallpe-
gel von 62 dB(A) nicht überschritten werden, weil dieser Wert die Schwelle markiert, bis zu 
der unzumutbare Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind. 
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Entlang des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals stehen mit dem Uferweg und den östlichen 
Teilflächen des zentralen Stadtplatzes und des Döberitzer Grünzugs ausreichende Flächen 
mit Lärmpegeln unter 62 dB(A) zur Verfügung; in der Parkanlage mit Kinderspielplatz wird 
durch die im Bebauungsplan eingeforderten Lärmschutzwände eine Absenkung des Lärm-
pegels auf großflächig unter 62 dB(A) tagsüber erreicht. Den zukünftigen Bewohnern des 
neuen Stadtquartiers stehen für den Aufenthalt im Freien darüber hinaus die nicht überbau-
baren privaten Grundstücksflächen in den Blockinnenbereichen zur Verfügung. Diese verfü-
gen mit Lärmpegeln meist unter 50 dB(A) im Tagzeitraum über eine sehr gute Aufenthalts-
qualität. 
Die hohe Lärmbelastung der Heidestraße ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bebau-
ungsplans, so dass im Geltungsbereich lediglich kleine Teilflächen der Parkanlage, das 
westliche Drittel des Stadtplatzes und des Döberitzer Grünzugs sowie die westlichen Ab-
schnitte der Planstraßen einer erhöhten Lärmbelastung über 62 dB(A) ausgesetzt sein wer-
den. Der gerichtlich bestätigte Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) 
tagsüber wird dabei nur auf wenigen Quadratmetern im unmittelbaren Nahbereich zur Hei-
destraße erreicht.  
Insgesamt gesehen stehen den Bewohnern der künftigen Europacity östlich der Heidestraße 
verschiedene Grün- und Freiflächen für die Kurzzeit- und Feierabenderholung zur Verfü-
gung, die individuell im Hinblick auf das gewünschte Nutzungsangebot und die Ruhebedürf-
tigkeit ausgewählt werden können. 
 
Stellungnahme: Zum planfestgestellten Regenrückhaltebecken der Bahn:  
Im B-Plan-Entwurf soll eine öffentliche Grünfläche (Parkanlage am Nordhafen) festgesetzt 
werden, innerhalb der sich - als Bahnfläche planfestgestellt - ein Regenrückhaltebecken und 
Regenkanäle befinden. Das SGA fordert einen Park am Nordhafen ohne Belastung mit plan-
festgestellten Bahnflächen, so wie der Masterplan zur Europacity es vorsah. Das in Beton 
ausgeführte und eingezäunte Becken mindert die Erholungsfunktion des Parks erheblich. Die 
Flächen, in denen sich planfestgestellte Regenkanälen befinden, können nicht als öffentliche 
Grünanlage gewidmet werden und daher nicht in das Fachvermögen des SGA übernommen 
werden.  
Der Begründung (S.114) ist zu entnehmen, dass seitens der Bahn bereits eine anderweitige 
Entwässerungslösung mit Verlegung des Rückhaltebeckens geprüft wird. Insofern ist es voll-
kommen unverständlich, dass seitens Berlins die Chance einer entsprechenden vertragli-
chen Regelung mit der DB Netz AG im Rahmen der städtebaulichen Verträge zur Europacity 
nicht genutzt wurde, obwohl das SGA seit der frühzeitigen Behördenbeteiligung 2011 das 
gefordert hat. Das SGA fordert nochmals eine zusammenhängende, unbelastete Grünanla-
ge, die durch zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen unmittelbar an der Lärmquelle Heidestra-
ße eine erheblich bessere Aufenthaltsqualität hätte. 
 
Abwägung: Trotz intensiver Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG – in die auch das 
Bezirksamt Mitte eingebunden war - konnte keine Konsenslösung zur Verlagerung oder 
Überdeckelung des bestehenden Regenrückhaltebeckens erzielt werden. Damit ist weder 
eine Entlassung der Flächen aus der Planfeststellung noch eine Einbindung in den Kontext 
der Parkanlage absehbar. Die vom SGA geforderte „zusammenhängende, unbelastete“ 
Grünanlage ist daher auch nicht über Regelungen im städtebaulichen Vertrag umsetzbar. 
 
Stellungnahme: Öffentliche Parkanlage mit Kinderspielplatz --- Lärmschutzbauwerke:  
Um die geplante Nutzung für Erholung und Spiel überhaupt ermöglichen zu können, sollen 
zwei Lärmschutzbauwerke innerhalb der geplanten öffentlichen Parkanlage mit Kinderspiel-
platz errichtet werden (zeichnerische und textliche Festsetzung Nr. 5.6). Es sollen eine 2 m 
hohe Lärmschutzwand am östlichen Rand der Fläche des Regenrückhaltebeckens (LS 1) 
und ein bis zu 3 m hohen Wandelement auf dem Spielplatz (LS 2) errichtet werden. Für das 
3 m hohe Wandelement auf dem Spielplatz (LS 2) wird eine Kombination mit Spielelementen 
erwogen. Für die abgeschirmten Bereiche werden nach Errichtung der Lärmschutzwände 
Beurteilungspegel bis zu 63 dB(A) prognostiziert (siehe S.49/ 50 der Begründung).  
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Das SGA widerspricht dieser Lösung, da  
- der Orientierungswert für Parkanlagen von 55 dB(A) erheblich überschritten wird,  
- die Lärmschutzbauwerke nicht auf der künftigen SGA-Fläche zu errichten sind, da das SGA 
für Verkehrssicherung und Unterhaltung nicht zuständig ist,  
- eine Kombination aus Lärmschutzwand und Spielelementen (siehe Begründung S.111/112) 
abgelehnt wird.  
Weiterhin sind die finanziellen Auswirkungen des Bebauungsplanentwurfes in Bezug auf die 
geplante Festsetzung der Lärmschutzbauwerke nicht bewältigt. Das betrifft zum einen die 
Investitionskosten zur Errichtung und die laufenden Kosten für die Verkehrssicherung und 
Unterhaltung. 
 
Abwägung: Im Rahmen der Schallschutzuntersuchungen wurde nachgewiesen, dass die 
Einhaltung des Orientierungswertes für Parkanlagen auch mit (stadtgestalterisch unverträg-
lich) 6 m hohen Lärmschutzwänden nicht zu erreichen ist. Insofern stellt die gewählte Fest-
setzung von 2 bzw. 3 m hohen Lärmschutzwänden einen in Hinblick auf die Stadtgestalt und 
die Aufenthalts- und Nutzungsqualität ausgewogenen Kompromissvorschlag dar, weil damit 
der Lärmpegel großflächig unter 62 dB(A) gesenkt und eine ungestörte Kommunikation über 
kurze Distanzen ermöglicht werden kann. Die kritisierte Kombination aus Lärmschutzwand 
und Spielelementen wird im Rahmen der mittlerweile bereits vorliegenden Ausführungspla-
nung nicht vorgesehen. 
Fragen der Verkehrssicherung und Unterhaltung sind unabhängig vom Bebauungsplanver-
fahren zu klären. Die Übernahme der Herstellungskosten der Lärmschutzwand durch die 
Grundstückseigentümerin wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. Bei den Folgekosten für 
die Verkehrssicherung und Unterhaltung handelt es sich nicht um eine unmittelbare Festset-
zungsfolge des Bebauungsplans, sie müssen insofern in der Begründung nicht thematisiert 
werden. 
 
Stellungnahme: Öffentliche Parkanlage mit Kinderspielplatz --- Flächenzuschnitt:  
Die öffentliche Parkanlage mit Kinderspielplatz ist auf die Fläche hinter den Lärmschutzbau-
werken und den Uferweg zu reduzieren, da  
- die massive Lärmbelastung zwischen Heidestraße und den Lärmschutzbauwerken einer 
Nutzung für Erholung und Spiel entgegensteht,  
- Leitungen innerhalb der Grünanlage gem. Grünanlagengesetz nicht zulässig sind,  
- eine Widmung von Splitterflächen um das Niederschlagsbecken herum abgelehnt wird.  
(Eine beigefügte Skizze visualisiert den Vorschlag des SGA zum Flächenzuschnitt der öffent-
lichen Parkanlage mit Kinderspielplatz). 
 
Abwägung: Der skizzierte Vorschlag, die öffentliche Parkanlage mit Kinderspielplatz auf die 
Fläche hinter den Lärmschutzwänden und den Uferweg zu reduzieren, lässt offen, welche 
alternative Flächenfestsetzung das nachrichtlich übernommene Regenrückhaltebecken und 
die nordwestlich angrenzenden Flächen sowie die Lärmschutzwände einschließlich straßen-
seitig vorgelagerter Flächen erhalten sollen. 
Aus Sicht des Plangebers ist die Einbeziehung aller Flächen (mit Ausnahme des planfestge-
stellten Regenrückhaltebeckens selbst) in die Grünflächenfestsetzung sinnvoll, um durch 
Eingrünung eine stadtgestalterische Einbindung der technischen Anlagen zu erreichen und 
die weiterhin bestehende langfristige Option einer Verlagerung des Regenrückhaltebeckens 
offen zu halten. Grundsätzlich müssen nicht alle Bereiche einer Parkanlage für Erholung und 
Spiel zur Verfügung stehen; Flächen, die der Zuwegung der Parkanlage oder ihrer äußeren 
Eingrünung und Abschirmung gegenüber angrenzenden Flächennutzungen dienen, stellen 
eine übliche und sinnvolle Ergänzung die Grünflächenfunktion dar. 
 
Stellungnahme: Versorgung mit Grün- und Spielflächen:  
Innerhalb der öffentlichen Parkanlage soll der Bedarf an Kinderspielflächen für alle Neubau-
flächen östlich der Heidestraße (Geltungsbereich der Bebauungspläne 1-62b, 1-92VE und 1-
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93VE von 3.300 –3.400 m² Nettospielfläche (1,0 m² nutzbare Spielplatzfläche je Einwohner) 
abgedeckt werden (Begründung S. 99-100). Jedoch wurden die öffentlichen Grünflächen 
(geplant und vorhanden) sowohl für die Bilanz an Kinderspielflächen, als auch für die Bilanz 
an wohnungsnahen Grünflächen herangezogen. Diese Berechnung sollte in Abstimmung mit 
dem Amt für Umwelt und Natur nochmals überprüft werden.  
Bei einer Unterschreitung des Richtwertes für wohnungsnahe Grünflächen von 6 m² je Ein-
wohner droht eine Übernutzung der Parkanlage, die einen erhöhten Pflegeaufwand und ver-
ringerte Aufenthaltsqualität zur Folge hätte. Hinzu kommt, dass die Fläche zwischen den 
Lärmschutzwänden und der Heidestraße für die Widmung als öffentliche Grünanlage nicht 
geeignet ist (siehe Pkt. I.4) und die siedlungsnahen Grünflächen Fritz- Schloss-Park und der 
Volkspark Humboldthain ungünstig erreichbar sind (Begründung S.40, 41). Umso wichtiger 
ist eine Aufwertung der geplanten öffentlichen Parkanlage durch Verlagerung des bahneige-
nen Regenrückhaltebeckens und die Anordnung der Lärmschutzbauwerke unmittelbar an 
der Lärmquelle Heidestraße. 
 
Abwägung: Am westlichen Ufer des Nordhafens steht mit der rund 6.000 großen festgesetz-
ten Parkanlage mit Kinderspielplatz und den sich nördlich anschließenden vorhandenen und 
geplanten rund 7.000 m² großen Grünflächen nach Fertigstellung insgesamt  eine rund 
13.000 m² große öffentliche Parkanlage zur Verfügung. 
Darüber hinaus bieten der rund 11.000 m² umfassende Uferweg,  der rund 12.000 m2 große 
zu begrünende Stadtplatz sowie weitere Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
Aufenthalts- und Naherholungsqualitäten, die denen einer Grünfläche ähnlich sind, so dass 
insgesamt östlich der Heidestraße mittelfristig rund 3,5 ha an öffentlich nutzbaren Freiflächen 
zur Verfügung stehen. Davon werden 3.300 – 3.400 m2 (netto) für die Anlage von Kinder-
spielplätzen benötigt. Den verbleibenden 3 ha Grün- und Freiflächen steht ein Bedarf von 
insgesamt 16.400 m² (12.600 m² = 1-62b, 3.800 = 1-92 VE und 1-93 VE) gegenüber. 
 
Stellungnahme: Seitens SGA bestehen Bedenken zur Sicherung der Aufenthaltsqualität der 
Uferpromenade entsprechend ihrer touristischen Bedeutung, als wichtige Freiraumachse und 
öffentliche Fuß- und Radwegeverbindung. Diese Bedenken wurden bereits in der Stellung-
nahme zum 1-92 VE vom 01. Oktober 2014, Pkt. 2.2 erhoben.  
Im B-Plan-Verfahren zum 1-62 bzw. 1-62b wurden die zu sichernde Breite der Uferpromena-
de immer weiter reduziert. In der vorliegenden Begründung (S. 60/61) wird ein Mindestmaß 
von nur noch 6 m für den Uferstreifen benannt. Das wird aus einem Vergleich mit dem Be-
bauungsplanentwurf 1-62, Stand frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 2010 deutlich. Zi-
tat: „Das Planungskonzept sieht einen bis zu 15 m breiten öffentlichen Uferbereich vor, der 
sich lediglich in kurzen Teilabschnitten auf weniger als 10 m reduziert“ (Begründung, S. 124-
128).  
Jedoch ist selbst die Einhaltung reduzierter Breiten im Bebauungsplan nicht nachprüfbar 
gesichert, da in der Planzeichnung die Vermaßung der Uferpromenade fehlt.  
Daher ist für folgende kritische Abschnitte mit stark reduzierter Promenadenbreite eine Fest-
setzung der Breite durch Vermaßung erforderlich: entlang der B-Plan-Grenze des 1-92VE, 
entlang des Baugebietes WA 4, entlang des Baugebietes WA 3 sowie Geh- und Radfahr-
recht um den Kornversuchsspeicher herum (Fläche G1).  
 
Abwägung: Gegenüber der benannten Bebauungsplanfassung zur frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung 2010 wurde die östliche, wasserzugewandte Abgrenzung der Bauflächen 
nicht geändert. Die vermeintliche Reduzierung der Breite des Uferwegs resultiert aus der 
teilweisen Ausgliederung jener Böschungsflächen des Kanals, die der bundesrechtlich be-
gründeten Widmung als Wasserstraße unterliegen, aus dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans.  
Die mit der Festsetzung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung einhergehende 
Überplanung von planfestgestellten Böschungsflächen erfordert ihre Entwidmung als Was-
serstraße und ist mit einem erforderlichen Ankauf der Flächen verbunden. Für die gestalteri-
sche und nutzungsstrukturelle Einbindung der Böschungsflächen nördlich des zentralen 
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Stadtplatzes in das vorliegende Freiraumkonzept (relais Landschaftsarchitekten) ist dies je-
doch nicht erforderlich,  weil die bestehende baumbestandene Uferböschung hier bereits aus 
ökologischen Gründen als solche erhalten bleiben soll. Insofern sind vertragliche Regelun-
gen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin  ausreichend, um das vorliegende Frei-
raumkonzept unverändert umsetzen zu können. 
Die jetzige Bebauungsplan-Festsetzung der Uferpromenade in geringerer Breite hat also rein 
formale Gründe ohne dass sich im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens inhaltliche Ände-
rungen am Freiraumkonzept für den Uferbereich ergeben haben. Die zitierte Aussage, dass 
das Planungskonzept einen bis zu 15 m breiten öffentlichen Uferbereich vorsieht, der sich 
lediglich in kurzen Teilabschnitten auf weniger als 10 m reduziert, behält insofern weiterhin 
seine Gültigkeit. 
Eine Vermaßung des Uferwegs im Bebauungsplan wird abgelehnt, weil dies teilweise ver-
messungstechnisch problematische durchgehende Maßketten zur Folge hätte und für den 
Uferweg abschnittsweise eigene Flurstücke gebildet wurden, deren Vermaßung unüblich ist. 
 
Stellungnahme: Zusätzlich wurde im Bereich des Baugebietes WA4 die Uferpromenade auf-
grund der gewidmeten Bundeswasserstraße unterbrochen. Ersatzweise soll die Uferprome-
nade über die private Baufläche mit einem öffentlichen Geh- und Radfahrrecht auf der Flä-
che G9 geführt werden. Das widerspricht jedoch dem Förderantrag für GRW-Mittel für eine 
weitestgehend öffentliche (Ausnahme Kornversuchsspeicher) und ausreichend breite Ufer-
promenade. Die Nichteinhaltung der Förderauflagen führt – nach aktuellen Erfahrungen - zu 
späteren Schadensersatzforderungen gegenüber dem GRW-Antragsteller, hier BA Mitte. 
Sollte die Uferpromenade nicht gemäß GRW-Förderantrag im Bebauungsplan 1-62b festge-
setzt werden, ist die Rückziehung des GRW-Förderantrages durch das BA Mitte und eine 
Übernahme der Schadensersatzforderungen durch den Verfahrensführer des Bebauungs-
planes, SenStadtUm, erforderlich.  
Für eine Verbreiterung der Uferpromenade bestehen zwei Möglichkeiten, durch westliche 
Reduzierung der Bauflächen und / oder östlich durch Einbeziehung der Böschungsflächen.  
Die Einbeziehung der Böschungsflächen in die Uferpromenade kann jedoch nur unter fol-
genden Voraussetzungen erfolgen: Entlassung aus der Planfeststellung als gewidmete Bun-
deswasserstraße, Festsetzung als öffentliche Straßenverkehrsfläche im Bebauungsplan 
durch Geltungsbereichserweiterung (analog der Festsetzung am Stadtplatz), Ankauf der 
WSA-Flächen, Neuherstellung bzw. Sanierung der Uferwände und Herstellung der Uferpro-
menade.  
Mit Schreiben des Wasser- und Schifffahrtsamtes Berlin (WSA) vom 19.02.2014 wurde eine 
Entwidmung der Böschungsflächen als Bundeswasserstraße in Aussicht gestellt, sofern die 
heutige Kombination Steilufer (Spundwand) mit Schrägufer (Böschung) zukünftig ein reines 
Steilufer wird. Diese Bedingung wurde in der Begründung (S.73, 74) nicht benannt und muss 
ergänzt werden. Auf Grundlage einer noch abzuschließenden Bauerlaubnisvereinbarung 
zwischen SenStadtUm und WSA sollen die Böschungsbereiche durch Land Berlin angekauft 
und die Uferbefestigungen umgestaltet werden. Das SGA wird dem Grundstücksankauf der 
Böschungsflächen zustimmen, sobald ein Plan mit den Ankaufsflächen und – damit überein-
stimmend - ein Bebauungsplanentwurf mit Festsetzung dieser Flächen als öffentliche Stra-
ßenverkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Uferweg“ vorliegt.  
Zur Nutzung der Uferpromenade für die Feuerwehr bestehen Bedenken, da durch die Fahr- 
und Standflächen einschl. Schleppkurven die bauliche Gestaltung und Bepflanzung erheblich 
einschränkt werden. Hinsichtlich der Standsicherheit der Uferbefestigung für die höheren 
Achslasten bestehen für das SGA nach Vorliegen des Schreibens der SBD Frau Lüscher 
vom 19. Dezember 2014 keine Bedenken mehr.  
Aufgrund der Erfahrungen mit den Planungen am Humboldthafen gibt das SGA den Hinweis, 
dass beim Neubau der Uferwände ausreichend Regeneinlaufbauwerke zu berücksichtigen 
sind; und zwar getrennt für öffentliches und privates Regenwasser. Weiterhin wird vorsorg-
lich darauf hingewiesen, dass das SGA weder für die Uferbefestigung noch die dazu erfor-
derliche Absturzsicherung die Verkehrssicherung und Unterhaltung übernimmt. Das Gelän-
der ist auf der Mauerkrone zu errichten. 
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Abwägung: Die Aussage, dass die Uferpromenade im Bereich des Baugebietes WA 4 unter-
brochen sei, muss relativiert werden. Östlich der mit einem öffentlichen Geh- und Radfahr-
recht belegten Fläche G9 im Baugebiet WA 4 setzt der Bebauungsplan einen etwa 8 m brei-
ten Streifen als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ 
fest. Dieser steht auf Grund vorhandener wasserbaulich- konstruktiver Anlagen jedoch nur 
teilweise als potenzielle Wegefläche zur Verfügung, so dass ein Einbezug der Fläche G9 
notwendig ist, um eine Durchgängigkeit des Uferbereichs in ausreichender Breite zu gewähr-
leisten. Insofern ist die gewünschte Einbeziehung von Böschungsflächen in die Uferprome-
nade im Bebauungsplan bereits berücksichtigt, ein ergänzendes Geh- und Radfahrrecht zu-
gunsten der Allgemeinheit auf den privaten Grundsstücksflächen im WA 4, ist aber zusätzlich 
erforderlich.   
Eine Festsetzung als öffentliche Verkehrsfläche, d.h. die vorgeschlagene Reduzierung des 
Baugrundstücks, ist jedoch für die privaten Grundstücksflächen G9 nicht notwendig. Bereits 
im Vorplanungsstadium sowie im Zusammenhang mit der BPU wurde mit dem GRW-
Fördermittelgeber Einigkeit darüber erzielt, dass südlich des Stadtplatzes (und auch im Be-
reich des Kornversuchsspeichers) die Fortführung der Promenade mittels Dienstbarkeit ge-
regelt werden kann. Die Förderfähigkeit der Gesamtmaßnahme ist insofern durch die Vorhal-
tung eines Geh- und Radfahrrechts auf einem privaten Grundstück auch nach Ansicht des 
Bereichs Wirtschaftsförderung im Bezirksamt Mitte und SenWTF IV D nicht gefährdet (Email 
vom 26.01.2015). Die Herstellungskosten im Bereich G9 werden, wie im städtebaulichen 
Vertrag geregelt, vom Eigentümer getragen, so dass auch unter diesem Aspekt keine För-
derschädlichkeit zu befürchten ist. 
Die Hinweise zur Einbeziehung von Böschungsflächen in die künftig öffentliche Verkehrsflä-
che werden zur Kenntnis genommen. Zusätzlicher Handlungsbedarf im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens wird nicht gesehen.  
Das WSA hat mit Schreiben vom 19.02.2014 grundsätzlich eine Entlassung von Böschungs-
flächen aus der Planfeststellung als gewidmete Bundeswasserstraße in Aussicht gestellt. Die 
Kosten zum Ankauf der benötigten, im B-Plan bereits festgesetzten Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung werden gemäß städtebaulichem Rahmenvertrag und städtebauli-
chem Vertrag 1-62b von der privaten Grundstückseigentümerin/Projektentwicklerin  getra-
gen. Eine Umgestaltung bzw. Ertüchtigung der dortigen Uferbefestigungen ist geplant.   
Eine Geltungsbereichserweiterung des Bebauungsplans zugunsten der Einbeziehung weite-
rer Böschungsflächen wird nicht für erforderlich gehalten. Für die gestalterische und nut-
zungsstrukturelle Einbindung der Böschungsflächen nördlich des zentralen Stadtplatzes in 
das vorliegende Freiraumkonzept (relais Landschaftsarchitekten) ist eine Festsetzung als 
öffentliche Verkehrsfläche nicht erforderlich,  weil die bestehende baumbestandene Uferbö-
schung hier bereits aus ökologischen Gründen als solche erhalten bleiben soll. Insofern sind 
vertragliche Regelungen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin  ausreichend, um das 
vorliegende Freiraumkonzept unverändert umsetzen zu können. 
 
Stellungnahme: Die Breite der Flächen mit gemeinsamen Geh- und Radfahrrechten G2 bis 
G8 sollte 4 m nicht unterschreiten. In Abwägung der SGA-Stellungnahme vom 22. August 
2012 (Begründung, S. 172) wurde diese Mindestbreite von 4,0 m für alle gemeinsamen Geh- 
und Radfahrrechte bestätigt. Im Widerspruch dazu stehen jedoch Festsetzungen von nur 3 
m in Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Vertragsentwurf. 
 
Abwägung: Eine Mindestbreite von lediglich 3m wird vorrangig für jene Wegeverbindungen 
eingefordert, die überwiegend dem Fußgängerverkehr vorbehalten bleiben sollen. So ist die 
Nord-Süd-Wegeverbindung im Mischgebietseil MI 6 (G3 – G6) für Radfahrer nur von unter-
geordneter Bedeutung, da sowohl westlich (Heidestraße) als auch östlich (Uferweg) in unmit-
telbarer Nähe Alternativrouten vorhanden sind, die besser an das übergeordnete Netz ange-
bunden sind. In Abwägung mit dem erforderlichen Eingriff in die private Flächenverfügbarkeit 
ist deshalb hier nur die Einforderung einer 3 m breiten Wegeverbindung gerechtfertigt. Für 
die übergeordnete, auch im Flächennutzungsplan verankerte Verbindung in Ost-West-
Richtung im Verlauf des Döberitzer-Grünzugs wird dagegen mit der Bebauungsplanfestset-
zung eine 5 m breite Wegeverbindung vorbereitet. Für die südliche Kanalbrücke (G 8) wird 
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die geringe Mindestbreite von 3 m aufgrund der beengten Raumverhältnisse am östlichen 
Anlandungspunkt auf der Erweiterungsfläche des Invalidenfriedhofs eingefordert; Radver-
kehr soll hier nicht ermöglicht werden. 
Lediglich im Bereich des Kornversuchsspeichers muss über das ebenfalls nur 3 m breite 
Wegerecht sowohl der Fußgänger- als auch der Fahrradverkehr im Zuge des Uferwegs ab-
gewickelt werden. Die Einforderung einer mindestens 4 m breiten Wegeverbindung auf dem 
Privatgrundstück war hier aufgrund anderslautender bestehender Vereinbarungen im städte-
baulichen Rahmenvertrag gegenüber der Grundstückseigentümerin nicht durchsetzbar.  
 
Stellungnahme: Die langen Schulwege für Grundschüler von 1,3 bis 2,3 km (Begründung S. 
65/ 66) über stark befahrene Straßen widersprechen der Fußverkehrsstrategie Berlins. 
 
Abwägung: Schulwege von bis zu 2 km Weglänge und die teilweise Querung stark befahre-
ner Straßen sind zum Erreichen bestehender Schulstandorte im Umfeld des Plangebiets 
erforderlich. Zur Deckung des entstehenden Bedarfs an Grundschulplätzen wird neben mög-
lichen Qualifizierungs- und Ausbaumaßnahmen eines vorhandenen Standortes aber auch 
die Errichtung eines neuen Schulstandortes an der Chausseestraße/Ecke Boyenstraße dis-
kutiert. Dieser wäre vom Plangebiet aus über die Kieler Brücke und die neu geplante Brücke 
am Stadtplatz gefahrlos über wenig befahrene Straßen erreichbar. Die Weglänge läge für die 
meisten potenziellen Wohngebäude im Plangebiet bei weniger als 1 km. Das Konzept zum 
Nachweis der zusätzlich benötigten Grundschulplätze wird außerhalb des Bebauungsplan-
verfahrens in Abstimmung mit dem Bezirksamt Mitte entschieden, die Finanzierung der 
Maßnahmen durch die Grundstückseigentümer/Gebietsentwickler ist vertraglich geregelt. 
 
Stellungnahme zu den finanziellen Auswirkungen des Bebauungsplanes:  
In folgenden Punkten sind die Investitionskosten nicht bzw. nicht umfassend geklärt: Kosten 
für Spielplatz, Parkanlage und Lärmschutzwände, Kosten für den Stadtplatz, Kosten für den 
Ankauf der WSA-Flächen, Kosten für Sanierung und Umbau der Uferwände, Kosten für Re-
genablaufbauwerke in den Uferwänden.  
Der Aussage, dass der Bebauungsplan keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen hat 
(S.122 der Begründung), wird widersprochen. Die Neuanlage öffentlicher Straßenverkehrs- 
und Grünflächen führt zu einem dauerhaften finanziellen und personalwirtschaftlichen Mehr-
bedarf für Unterhaltung und Verkehrssicherung und zu weiteren Infrastrukturkosten (BSR, 
Winterdienst…). 
 
Abwägung: Der Bebauungsplan muss sich stets nur mit finanziellen Auswirkungen, die sich 
als unmittelbare Festsetzungsfolge ergeben können (z.B. Flächenankäufe, berechtigte Über-
nahmeansprüche) auseinandersetzen, es muss aber keineswegs die Finanzierung seiner 
Realisierung nachgewiesen werden.  
Von den aufgeführten Punkten sind insofern nur etwaige Kosten für den Ankauf  der WSA-
Flächen, die im Bebauungsplan als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festge-
setzt werden, als unmittelbare Festsetzungsfolge zu werten. Diesbezüglich greifen die Rege-
lungen des städtebaulichen Rahmenvertrages. Dort ist in den §§ 7.4 und 8.4 geregelt, dass 
Berlin durch die Privaten von den Erwerbskosten freigestellt wird.  
Im Kapitel IV.7 der Bebauungsplan-Begründung sind darüber hinaus Aussagen zu entste-
henden Kosten für die Herstellung des Spielplatzes, der Parkanlage und der Lärmschutz-
wände sowie zum Bau des Uferwegs und zur jeweiligen  Finanzierung in einem für die Bau-
leitplanung ausreichenden Umfang enthalten.  Es wird auch darauf hingewiesen, dass für die 
Herstellung des Stadtplatzes noch keine gesicherte Finanzierung besteht. Folgekosten, wie 
der finanzielle und personalwirtschaftliche Mehrbedarf für die Unterhaltung der Grün- und 
Verkehrsflächen müssen regelmäßig nicht thematisiert werden. 
 
Stellungnahme zum Entwurf des städtebaulichen Vertrages vom 6. November 2014: Zwi-
schen dem Entwurf des Bebauungsplanes und dem Entwurf des städtebaulichen Vertrages 
bestehen Differenzen zu den städtebaulichen Daten, die in Übereinstimmung gebracht wer-
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den müssen. (Wohneinheiten, Anzahl der Bewohner, erforderliche Kita-Plätze, Grundschul-
plätze, wohnungsnahe Grünflächen…). Die Anlage 3 sollte den aktuellen Bebauungsplan-
entwurf enthalten.  
 
Abwägung: Die Hinweise zu den Regelungen im Städtebaulichen Vertrag werden zur Kennt-
nis genommen. Der Städtebauliche Vertrag gemäß § 11 BauGB wurde bereits am 9. De-
zember 2014 mit der Haupteigentümerin im Plangebiet geschlossen.  
Die Differenzen zwischen den benannten städtebaulichen Kenndaten in der Bebauungsplan-
begründung und im städtebaulichen Vertrag sind durch die unterschiedlichen Bezugsflächen 
begründet. Der Bebauungsplan trifft Aussagen über die im Geltungsbereich zu erwartenden 
Wohneinheiten und Bewohner und die sich daraus ergebenden Wohnfolgebedarfe und the-
matisiert weitere Bedarfe östlich der Heidestraße (aus den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plänen 1-92 VE und 1-93 VE), die durch Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
1-62b abgedeckt werden sollen. Der mit der Haupteigentümerin CA Immo geschlossene 
städtebauliche Vertrag zum Bebauungsplan 1-62b bezieht dagegen ergänzend einzelne Flä-
chen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-62a mit ein, die ebenfalls im Eigentum der 
CA Immo stehen. Dies war notwendig, um in den Verträgen eine klare Trennung zwischen 
den beiden Haupteigentümern – auch im Hinblick auf angestrebte Verkäufe – zu erreichen. 
 
Stellungnahme: Gemäß § 3 Satz 7 des städtebaulichen Vertrages soll ein Geh- und Radfahr-
recht auf der Fläche „G1“ um das Speichergebäude mit einer Mindestbreite von 3 m gesi-
chert werden. Diese Breite ist auf 4 m zu erhöhen.   
Zur Altlastenproblematik gem. § 4 Satz 2 ist die Stellungnahme vom Amt für Umwelt und 
Natur einzuholen. Das SGA als künftiger Grundstückseigentümer wird nur unbelastete Flä-
chen in sein Fachvermögen übernehmen.   
Die Aussage in § 7 Satz 3 zu Randbereichen des „Stadtplatzes“, die in einer Tiefe von fünf 
Metern im Eigentum der CA Immo verbleiben, ist zu korrigieren. Alle Flächen, die im Bebau-
ungsplan als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt werden, sollen in das Eigentum 
des Landes Berlin übergehen. 
 
Abwägung: Hinsichtlich der geforderten Breite für das Geh- und Radfahrrecht am Kornver-
suchsspeicher wird auf die Abwägung unter Punkt I.7 dieser Stellungnahme verwiesen; mit 
der Altlastenproblematik setzt sich die Abwägung im Rahmen der Stellungnahme 35c aus-
führlich auseinander. 
Die Aussagen zu Randbereichen des „Stadtplatzes“ müssen nicht korrigiert werden, weil die 
betroffenen Flächen im Bebauungsplan als Teile der angrenzenden Baugebiete festgesetzt 
werden und nicht als öffentliche Verkehrsflächen. 
 
Bezirksamt Mitte – Umwelt und Natur 
Stellungnahme: Gegen den Entwurf des Bebauungsplans bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken. Es wird jedoch um Überprüfung und ggf. Berücksichtigung der nachfolgenden 
Anregungen gebeten.  
In der textlichen Festsetzung 7.1 ist die Begrünung von Dachflächen geregelt. Es wird im 
Sinne einer Eindeutigkeit eine ergänzende Festsetzung zur Ausbildung der Dächer – Flach-
dächer mit einer maximal zulässigen Neigung – vorgeschlagen.  
 
Abwägung: Festsetzungen zur Dachneigung können im Bebauungsplan nur aus stadtgestal-
terischen Gründen erfolgen, nicht aber auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB. 
Entsprechende Vorgaben sind aber auch nicht notwendig, um eine extensive Begrünung der 
Dachflächen abzusichern, weil die Verpflichtung unabhängig von der möglichen Dachform 
gilt. Wählt ein Bauherr kein flach geneigtes Dach für sein Vorhaben, hat dies nur zur Folge, 
dass die Baukosten steigen, weil sich die Dachbegrünung bei stärkerer Dachneigung schwe-
rer verwirklichen lässt. 
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Stellungnahme zur Begründung, II.1.2.2 Bundesnaturschutzgesetz, Berliner Naturschutzge-
setz, S. 26:  
Nach Rechtsprechung (Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg OVG 11 
S 26.13 vom 19.07.2013) sind die Belange des allgemeinen Artenschutzes gestärkt worden. 
Die bis dahin in Berlin vertretene Auffassung hinsichtlich der Beseitigung von Bäumen und 
sonstiger Vegetation, für die das Verbot des § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzge-
setz gilt, im Zeitraum vom 1. März bis 30. September, wonach in Verbindung mit Vorhaben 
der Wohn-/und Gewerberaumvorsorge regelmäßig die zutreffende sog. Legalausnahme in 
Anspruch genommen werden kann, wurde nicht bestätigt.  
Es muss u.a. auch in Verbindung mit Bauvorhaben, für die eine Baugenehmigung erteilt 
wurde (- bzw. die genehmigungsfreigestellt sind), im Einzelfall zusätzlich die Voraussetzung 
gegeben sein, dass die vorgesehene Maßnahme (Beseitigung von Bäumen, sonstiger Vege-
tation) im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt 
werden kann. Das heißt, dass auch die Bestimmungen des allgemeinen Artenschutzes, ne-
ben denen des besonderen Artenschutzes, wesentliche Auswirkungen auf die Planung und 
Ausführung von Vorhaben mit sich bringen.  
Es wird deshalb – auch im Interesse einer reibungslosen Realisierung der nach B-Plan mög-
lichen Bauvorhaben - angeregt, an dieser Stelle der Begründung zunächst auf die Regelun-
gen des allgemeinen Artenschutzes zu verweisen, in nachfolgenden Abschnitten – z. B. un-
ter II.2.4 – die Schlussfolgerungen (Beseitigung von Bäumen und sonstiger Vegetation 
grundsätzlich nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar) im Sinne von Vermei-
dungsmaßnahmen darzulegen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
der städtebauliche Vertrag zum Bebauungsplan 1-62b (§ 6 Abs. 2) die Verpflichtung enthält, 
auch die Vorschriften zum allgemeinen Artenschutz zu beachten, sie sollten also in der Be-
gründung zum Bebauungsplan enthalten sein 
 
Abwägung: Die Belange des allgemeinen Artenschutzes werden als Ziel des Umweltschut-
zes in Kapitel II.1.2.2 des Umweltberichts aufgenommen. Die ggf. daraus resultierenden 
Vermeidungswirkungen werden in Kapitel II.2.4 ergänzt. 
 
Stellungnahme: Zum Immissionsschutz bestehen keine Einwendungen gegen die zugrunde 
liegende Planung des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs. Die grundsätzliche Kritik, wie 
sie in der Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden vom 18.07.2012 geäu-
ßert wurde, wird jedoch aufrechterhalten. 
Nachrichtlich: Inhalt der Stellungnahme vom 18.07.2012:  
Mit der Zustimmung des Angeordnetenhauses vom 17.02.2011 zur Änderung des FNP zu 
Gunsten des Ausbaus der Heidestraße in der heutigen Lage kann der Abschlussbericht der 
VCDB vom November 2011 mit dem Variantenvergleich nur als nachträgliche Rechtfertigung 
für die Entscheidung gewertet werden.  

Wenn auch die Art und das Maß der baulichen Nutzung im Gebiet des B-Planes  
1-62b - somit die Anordnung der Gebietseinstufungen - sinnvoll sind, so scheint bedauerli-
cherweise der innovative Gedanke zu fehlen, wie der hohen Immissionsbelastung an der 
Straßenrandbebauung begegnet werden kann. Die Antwort kann nicht immer die geschlos-
sene Blockrandbebauung mit ihren passiven Schutzmaßnahmen sein, zumal durch die 
Zwangsbelüftung an den Fensterkonstruktionen zum Erreichen der notwendigen Luftwech-
selrate (CO2-Kriterium) belastete Außenluft in den Wohnbereich gedrückt wird. Magistralen 
in Nord-Süd- Richtung sind in unserer Region aus meteorologischen Gründen stets proble-
matisch. Im Bereich der Heidestraße fehlt es im Gebiet des B-Planes 1-62b an Überlegun-
gen, wie mit neuartigen urbanen Strukturen, die den Beinamen Europacity rechtfertigen, der 
Belastungssituation durch Verkehrslärm und Luftschadstoffe begegnet werden kann. 

Hinweis: Bei der Durchsicht des lufthygienischen Teils des Berichtes ist aufgefallen, dass 
Textpassagen und Abbildungen teilweise verbesserungsbedürftig sind. Über das Recher-
chesystem Messstellen und Sachverständige (ReSyMeSa) wurde ermittelt, dass die rgoUm-
welt GbR vom Land Sachsen zunächst bis 31.12. 2014 für die Ermittlung der Emissionen 
und/oder Immissionen notifiziert ist, jedoch nur für die Bereiche Q (Geräusche – Ermittlung 
der Emissionen) und R (Geräusche – Ermittlung der Immissionen). 
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Abwägung: Die Trassenfestlegung erfolgte im Vorfeld des 2009 vom Senat (Beschluss Nr. S-
2050/2009 vom 5.5.2009) und vom Bezirksamt Mitte (Beschluss Nr. 665 vom 5.5.2009) be-
schlossenen Masterplans Berlin Heidestraße, der auf den Ergebnissen eines städtebauli-
chen Wettbewerbs (2008) basiert. In Vorbereitung dieses Wettbewerbs und in Vorbereitung 
des Änderungsverfahrens 06/08 zum Flächennutzungsplan sowie im Bebauungsplanverfah-
ren 1-63 wurde untersucht, ob die Heidestraße/ B 96 an die Bahntrasse verlegt oder in um-
gebauter Form in ihrem bisherigen Verlauf verbleiben soll. In Abwägung der Vor- und 
Nachteile der unterschiedlichen Trassenführungen wurde von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung entschieden, den Ausbau der Heidestraße als städtebaulich integrierte 
Stadtstraße in ihrem jetzigen Verlauf zu verfolgen und zur Grundlage der weiteren Planun-
gen zu machen. Der Flächennutzungsplan wurde entsprechend geändert. Der Bebauungs-
plan ist aus dem geänderten Flächennutzungsplan entwickelt.  
Der Bebauungsplan setzt sich umfassend mit der Schallschutzproblematik an der Heidestra-
ße auseinander und trifft weitreichende Festsetzungen, um trotz der bestehenden Vorbelas-
tung auch eine Wohnnutzung entlang der Heidestraße zu ermöglichen. Neben der Festset-
zung einer geschlossenen Blockrandbebauung mit Schallschutzwirkung für die rückwärtigen 
Bauflächen wird eine schallschutzorientierte Grundrissanordnung  eingefordert und es wer-
den Auflagen zur Anordnung von Außenwohnbereichen und Aufenthaltsräumen mit Ausrich-
tung zur Heidestraße formuliert. Der Einbau schallgedämmter Lüftungsmöglichkeiten ist da-
bei nur ein Baustein der Lärmschutzvorsorge. 
 
Stellungnahme zu Altlasten/Bodenschutz:  
Fast der Geltungsbereich liegt innerhalb der Katasterfläche 807 des Bodenbelastungskatas-
ters Berlin (BBK), die insgesamt als Altlast i.S. des Bundes-Bodenschutzgesetzes eingestuft 
ist. Darüber hinaus werden vier Flächen, auf denen Sanierungen vorgenommen werden 
müssen, im BBK geführt (s.u.).  
Für den gesamten Geltungsbereich liegen zwei flächendeckende Untersuchungen vor:  
1. Ergänzende Historische Erkundung Heidestr. Ost v. 5.8.2010, mit Ergänzungen vom 
7.09.2010 der Fa. URS und durch Recherchen des UA Mitte  
2. Orientierende Untersuchung der Fläche Heidestr. Ost in Berlin und Detailuntersuchung 
von Teilflächen vom 19.12.2011 der Fa. BoSS Consult  
Darüber hinaus gibt es für die vier Sanierungsflächen jeweils Detailerkundungen und Sanie-
rungspläne.  
Aufgrund des Untersuchungsumfangs von orientierenden Untersuchungen sind insgesamt 
im Geltungsbereich kleinflächige Bodenbelastungen nicht völlig auszuschließen. So kann es 
vorkommen, dass bei Einzelproben, insbesondere in der Auffüllung, leicht erhöhte Schad-
stoffgehalte vorgefunden werden (s.a. Geotechnischer Bericht Freiräume Europacity, i.A. 
SenStadtUm I C, 2014). Außerhalb der Sanierungsflächen gab es nur in geringem Umfang 
leicht erhöhte Bodenbelastungen. Diese können jedoch in der Regel im Rahmen der Bau-
maßnahme mit geringem Aufwand beseitigt werden. 
Zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurde im Städtebaulichen Ver-
trag für alle nicht versiegelten Freiflächen vereinbart, dass nachzuweisen ist, dass der Ober-
boden die Vor-sorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung eingehalten 
werden.  
Dieser Regelung geht auch auf die zukünftigen Eigentümer über und ist zur Rechtswirksam-
keit des B-Planes spätestens bei der Herstellung der Außenanlagen durch Bodenanalytik 
durch die Bauherren gegenüber dem Bebauungsplanreferat der Senatsverwaltung nachzu-
weisen. Unter Sandspielflächen ist ggf. zusätzlich ein Grabeschutz, der den Kontakt mit be-
lastetem Bodenmaterial verhindert, notwendig.  
Damit ist grundsätzlich sichergestellt, dass auch auf allen Flächen außerhalb der Sanie-
rungsflächen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gegeben sind. 
 
Abwägung: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme: In der Begründung (s. S. 34) wird der Bodenaufbau und die geologische 
Situation nicht ausreichend dargestellt. Es wird nicht beschrieben, dass im Südosten des 
Geltungsbereichs sich eine eiszeitliche Rinne befindet, wo organische Schichten, insbeson-
dere Torfe und untergelagerte Mudden bis 8 m Mächtigkeit vorkommen. Das hat nicht nur 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (Versickerungseignung), sondern auch auf die Ver-
teilung von Schadstoffen, da die meisten Schadstoffe Torfe nur schlecht durchdringen kön-
nen und retardiert werden. Es kann dann zu einem Wechselprozess von Adsorption und De-
sorption der Schadstoffe kommen, der insbesondere durch Baumaßnahmen zu einer erhöh-
ten Schadstofffreisetzung im Grundwasser führt. Davon sind grundsätzlich alle Böden, ins-
besondere feinkörnige Bodenschichten, betroffen. Außerdem liegen unterhalb der zusam-
menhängenden Organikflächen gespannte Grundwasserverhältnisse vor. Die Grundwasser-
fließrichtung im südlichen Teil des B-Plans ist nach Süden gerichtet, während für den nördli-
chen Teil abgesicherte Daten fehlen. In Kanalnähe findet je nach Wasserstand meist ein 
Austausch mit dem Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal statt. 
 
Abwägung: Die Ausführungen zum Bodenaufbau und zur Geohydrologie werden in den Um-
weltbericht integriert. 
 
Stellungnahme: Eine Zunahme festgestellter Grundwasserbelastungen ist durch die geplan-
ten Erdbauarbeiten zur Umsetzung der B-Planinhalte zu erwarten. Zusätzlich kommt es teil-
weise zur Entsiegelung bisher versiegelter Flächen, wodurch Schadstoffe durch das Nieder-
schlagswasser ins hoch anstehende Grundwasser (Grundwasserabstand tlw. nur 1,6 m) 
transportiert werden können. Durch Grundwasserabsenkungen während Baumaßnahmen 
kann es darüber hinaus zu Verlagerung von Grundwasserbelastungen, auch außerhalb des 
Geltungsbereichs kommen. Mit Auflagen und Bedingungen der Bodenschutzbehörde auch in 
wasserrechtlichen Erlaubnisanträgen ist daher zu rechnen.  
Bei der Herstellung von Versickerungsanlagen ist für die durchsickerten Bodenschichten der 
Nachweis zu erbringen, dass mindestens die Bodenwerte der LAGA TR Boden eingehalten 
werden. Auf Sanierungsflächen kann es zusätzliche Anforderungen geben 
 
Abwägung: Die Hinweise zur erwarteten Zunahme und Verlagerung von Grundwasserbelas-
tungen während der Bauphase werden zur Kenntnis genommen und die Aussagen in der 
Begründung (Umweltbericht) zu möglichen Auswirkungen der Planung auf die Grundwasser-
belastung werden entsprechend ergänzt.   
Die Hinweise zu möglichen Auflagen und Bedingungen bei wasserrechtlichen Erlaubnisan-
trägen werden für die nachfolgenden Planungsebenen zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahme: Zu den vier im Geltungsbereich vorhandenen Flächen mit Sanierungsbedarf 
ergibt sich 12/2014 folgender Sachstand:  
Schwellentränkanstalt Heidestr. 20 A (BBK-Nr. 17257):  
Der Bodenaushub als Quellensanierung des Teeröl- und Zinkchloridschadens inkl. des Tie-
fenaushubes bis 21 m ist abgeschlossen. Ein Abschlussbericht zum Bodenaushub liegt noch 
nicht vor. Derzeit läuft die Grundwassersanierung bis Mitte 2016. Danach wird es ein lang-
jähriges Grundwassermonitoring geben müssen, da nicht zu erwarten ist, dass solche 
Grundwasserschäden typischerweise Konzentrationen erreichen, die unbeobachtet bleiben 
können. Die durchgeführten Maßnahmen sind im Grenzbereich der technischen und finan-
ziellen Durchführbarkeit. Die Maßnahmen sind durch einen Sanierungsvertrag auf der 
Grundlage des Sanierungsplanes nach § 13 BBodSchG von der Bodenschutzbehörde abge-
sichert.  
Zurzeit kann die vereinbarte Grundwasserförderrate nicht erreicht werden, weil Schadensbe-
dingt Schwerölphase in einem Förderbrunnen auftritt, die regelmäßig abgesaugt werden 
muss. Das führt zu geringeren Förderraten als vereinbart, so dass hier möglicherweise eine 
zeitliche Verlängerung oder eine vergleichbare Maßnahme zum Tragen kommen muss.  
Hinsichtlich der bei diesen Schäden auch auftretenden Stoffe, die leicht ausgasen können 
(z.B. Benzol, Naphthalin), wird in Bezug auf die Nachnutzung von keiner relevanten Gefahr 
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ausgegangen. Dies ist dadurch bedingt, dass relevantere Belastungen erst in tieferen 
Schichten auftreten und bezüglich des mobilen Benzols nur noch in geringen Konzentratio-
nen vorhanden sind. 
 
Abwägung: Der aktuelle Sachstand der Sanierung wird in die Begründung übernommen. 
 
Stellungnahme Ehem. OLEX-Tanklager (BBK-Nr. 16346):  
Die ehem. Nutzung eines Tanklagers (Vergaser- und Dieselkraftstoffe) mit mehr als 200.000 
m3 wurde von der Bodenschutzbehörde im Rahmen der Recherche zum B-Plan bei der Bau-
aktenrecherche entdeckt. Die Fläche wurde Anfang der 60iger Jahre abgeräumt und offen-
sichtlich bis zum Grundwasser rückgebaut. Der Schadensbereich war daher fast ausschließ-
lich auf die wassergesättigte Bodenzone beschränkt. Die ursprünglich aus Kostengründen 
bereits mit der Bodenschutzbehörde abgestimmte mikrobiologische Sanierung wurde kurz-
fristig durch einen Bodenaustausch im sogenannten Wabenverfahren mit 10-wöchiger nach-
laufender Grundwasserreinigung ersetzt, da entsprechendes technisches Gerät nach der 
Bodensanierung des benachbarten Teerölschadens bereit stand und der Grundstückeigen-
tümer einen schnellen Sanierungserfolg haben wollte. Zusätzlich wurde zur Stimulation der 
Mikrobiologie zum Abbau von Restkontaminationen ein Sauerstoffträger eingebracht. Diese 
Maßnahme wurde von der Bodenschutzbehörde im kooperativen Verfahren und auch was-
serrechtlich genehmigt. Die eigentliche Sanierung ist abgeschlossen. Es erfolgt derzeit nur 
noch ein Monitoring, inwieweit die Restkontaminationen im Grundwasser weiter abnehmen. 
Insgesamt ist bereits jetzt ein guter Sanierungserfolg gegeben. Es sind nur noch geringe 
Restkonzentrationen im Grundwasser vorhanden. Für die geplante Oberflächennutzung be-
steht keine Gefahr. 
 
Abwägung: Der aktuelle Sachstand der Sanierung wird in die Begründung übernommen. 
 
Stellungnahme Überfüllschaden Heidestr. 17 (BBK-Nr. 1282):  
Die Sanierung des Bodens durch Bodenaushub bis ins Grundwasser unter Zuhilfenahme 
eines Gleitschienenverbaues im Grundwasser fand 2013 als kooperative Maßnahme statt. 
Da ich, trotz mehrmaliger Mahnung, bis heute nicht den Abschlussbericht vom Sanierungs-
pflichtigen bekommen habe, werde ich derzeit keine abschließende Bewertung vornehmen. 
 
Abwägung: Der aktuelle Sachstand der Sanierung wird in die Begründung übernommen. Der 
Abschlussbericht wird der zuständigen Bodenschutzbehörde umgehend zur abschließenden 
Bewertung vorgelegt. Auch ohne abschließende Bewertung kann jedoch davon ausgegan-
gen werden, dass von der (ehemaligen) Altlast keine Gefährdungen (mehr) ausgehen, die 
eine Umsetzung des Bebauungsplans in diesem Bereich in Frage stellen. Dies kann mit dem 
relativ geringen Umfang des ursprünglichen Schadens und der grundsätzlich bereits erfolg-
ten Sanierung begründet werden. 
 
Stellungnahme LHKW-Schaden Heidestr. 14 (BBK-Nr. 17256 ):  
Bei diesem Schaden handelt es sich vor allem auch wegen der Geologie um einen komple-
xen Schaden im Boden und Grundwasser von leichtflüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen mit 
sehr hohen Anteilen des sehr mobilen Vinylchlorids. Der Schaden reicht im Grundwasser 
deutlich über 20 m Tiefe. Der Großteil der Schadensfläche befindet sich auf dem Baugrund-
stück, das jetzt durch den B-Plan 1-93 VE festgesetzt werden soll. Ein kleiner Teil liegt aber 
auch auf dem Baufeld 03 und im Bereich der Uferpromenade.  
Nachdem der Schaden erst 2013 entdeckt wurde, konnten die aufwendige Erkundung im 2. 
Quartal 2014 abgeschlossen werden. Der Sanierungsplan nach § 13 BBodSchG ist derzeit in 
der abschließenden Prüfung durch die Bodenschutzbehörde. Es wird angestrebt diesen mit 
beiden Eigentümern der betroffenen Grundstücke durch zwei Sanierungsverträge verbindlich 
zu machen. Die Sanierung umfasst den ca. 4 monatigen Bodenaustausch im Schadensein-
tragsbereich (Quelle) bis 20 m Tiefe durch Spezialtiefbaumaßnahmen sowie der nachlaufen-
den Grundwassersanierung über 2 Jahre in beiden durch Stauer getrennten Grundwasser-
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schichten. Die Maßnahme wird also voraussichtlich Mitte 2017 abgeschlossen sein. Es ist 
danach ein Grundwassermonitoring erforderlich, da zu erwarten ist, dass noch Restkontami-
nationen im Grundwasser vorhanden sind.  
Aufgrund der Gefahr, dass bei hohen Konzentrationen Vinylchlorid, in den geplanten Bau-
körper im Grundwasser diffundiert, hat die Bodenschutzbehörde eine gutachterliche Gefähr-
dungsabschätzung gefordert (Einwirkung auf den B-Plan 1-93 VE). Diese hält bei einem Sa-
nierungserfolg eine Gefährdung von Menschen im Gebäude für unwahrscheinlich.  
Aus Vorsorgegründen wird der Neubau trotz der Sanierungsmaßnahme durch eine HDPE-
Folie gegenüber Vinylchlorid abgedichtet. Diese Maßnahme ist aber nur das Bauvorhaben 
im B-Plan 1-93 VE sinnvoll. Es wird davon ausgegangen, dass dies für das nördliche Baufeld 
03 der Heidestr. 14 nach der Sanierung nicht nötig ist. Die geplante Bebauung des Baufel-
des 03 musste zunächst aufgrund der derzeitigen Kontaminationen zurückgestellt werden.  
Der südöstliche Teil des B-Plans weist wegen der Lage von organischen Schichten (i.d.R. 
Torf über Mudde) zwischen zwei wasserführenden Schichten einen gespannten Grundwas-
serleiter auf. Dies hat u.a. zur Folge, dass Grundwasserabsenkungen, z.B. durch Baumaß-
nahmen, erhebliche größere Reichweiten und Auswirkungen haben, als bei ungespannten 
Grundwasserverhältnissen. Den organischen Schichten kommt eine Rückhaltefunktion von 
Schadstoffen gegenüber dem Hauptgrundwasserleiter zu. Beim LHKW-Schaden in der Hei-
destr. 14 wurden zwar sehr hohe Schadstoffmengen in den organischen Schichten gespei-
chert und haben damit zu einer Verringerung der Ausbreitung des Schadens geführt. Die 
Schichten konnten aber nicht verhindern, dass die Kontaminationen in den Hauptgrundwas-
serleiter gelangt sind. Grundsätzlich wird durch die organogenen Schichten die Metaboliten-
bildung zu Vinylchlorid gefördert. Dadurch erhöht sich das Gefährdungspotential des Scha-
dens und macht einen wesentlich höheren technischen Aufwand zur Sanierung des Scha-
dens erforderlich.  
Im Bereich der BBK-Flächen Nr. 17256 und 17257 wird es auch in Zukunft Restriktionen für 
das Bauen im Grundwasser geben. Es ist mit einem Verbot oder einer Einschränkung von 
Förderbrunnen jeglicher Art, wie z.B. Bewässerungsbrunnen, Feuerlöschbrunnen, Grund-
wasserzirkulationsbrunnen für die Geothermie auszugehen. Baumaßnahmen im näheren 
Umfeld der beiden großen Sanierungsmaßnahmen müssen mit umfangreichen Auflagen und 
den Betrieb einer Grundwasserreinigungsanlage rechnen, die jedoch deutlich kleiner konzi-
piert werden können als die für die beiden Sanierungsmaßnahmen.  
 
Abwägung: Der aktuelle Sachstand der Sanierung wird in die Begründung übernommen. Die 
möglichen Restriktionen für das Bauen im Grundwasser sowie Einschränkungen der Grund-
wassernutzungen werden im Umweltbericht beschrieben. Grundsätzliche Einschränkungen 
für die Umsetzung der durch den Bebauungsplan zugelassenen Nutzung sind jedoch nicht 
zu erwarten.  
 
Stellungnahme: Die auf Seite 176 in der Abwägung getroffene Feststellung, dass die Sanie-
rung inzwischen auf den drei benannten Flächen abgeschlossen ist, entspricht nicht dem 
Sachverhalt (s.o.). Außerdem werden auf drei Sanierungsflächen Monitoringmaßnahmen 
durchgeführt (Aufnahme unter II. 3.2 in der Begründung). Die Monitoringmessstellen dürfen 
durch Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden und sind Bestandteile rechtsverbindlicher 
Sanierungspläne. Sollen diese umgebaut oder ggf. verlegt werden, muss die vorher Zustim-
mung der Bodenschutzbehörde erfolgen 
 
Abwägung: Die Feststellung, dass die Sanierung abgeschlossen ist, wird vor dem Hinter-
grund der Stellungnahme modifiziert und differenziert. 
Die durchgeführten Monitoringmaßnahmen werden im Umweltbericht beschrieben. Auf die 
Notwendigkeit des Erhalts der Messstellen wird hingewiesen. 
 
Ergebnis der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Die Auswertung der im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß §4 Abs.2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen führte zu keinen Än-
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derungen bei den Festsetzungen des Bebauungsplans oder in der Begründung, von denen 
Grundzüge der Planung berührt wären.  
Der Bebauungsplanentwurf, d.h. die Planzeichnung einschließlich der textlichen Festsetzun-
gen, wurde geringfügig (u.a. geänderte Zweckbestimmung des Stadtplatzes, Modifikationen 
der Schallschutzfestsetzungen und der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte, ergänzende Maß-
festsetzung im MI 6) überarbeitet und die Begründung unter Berücksichtigung der gegebe-
nen Hinweise angepasst bzw. ergänzt. 
 
 
V.15 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf des Bebauungsplans 1-62b vom 13. Januar 2015 hat nach fristgerechter Be-
kanntmachung im Amtsblatt für Berlin am 23. Januar 2015, Seite 62, mit Begründung (ein-
schließlich Umweltbericht) und den relevanten Fachgutachten und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden Umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
3. Februar bis einschließlich 6. März 2015 im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt - Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin - öffentlich ausgelegen. 
Auf die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit wurde zusätzlich durch amtliche An-
zeige am 29. Januar 2015 in drei Berliner Tageszeitungen („Berliner Morgenpost“, „Tages-
spiegel“ und „Berliner Zeitung“) hingewiesen. Die Bekanntmachung enthielt auch Angaben 
dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind. 
Zusätzlich wurden Plan und Materialien während des Offenlagezeitraums auch auf der Web-
site der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bereitgestellt. Die entsprechen-
den Seiten wurden rund 5.000mal aufgerufen. Ergänzend zu schriftlichen Stellungnahmen 
wurde die Möglichkeit angeboten, sich direkt per E-Mail zu äußern. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die öffentliche Auslegung 
unterrichtet worden (siehe auch V.16).  
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gingen insgesamt neun (schriftliche) Stellungnahmen 
zum Bebauungsplanentwurf ein, eine weitere im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB abgegebene Stellungnahme wird inhaltlich der Öffentlichkeitsbeteiligung zugeordnet. 
Die Stellungnahmen finden - thematisch zusammengefasst - nach Abwägung aller Belange 
wie folgt Berücksichtigung: 
 
Art der baulichen Nutzung 
Stellungnahme: Man hoffe, dass auf der westlichen Seite der Heidestraße, ein reiner bis ho-
her Wohnanteil in den zu errichtenden Gebäuden entsteht und nur in den Hochhäusern, die 
unmittelbar am Bahndamm platziert sind, Büros oder andere Nutzungen entstehen.  
 
Abwägung: Der erwünschte hohe Wohnanteil westlich der Heidestraße ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Bebauungsplans. Die Bauflächen westlich der Heidestraße werden im Be-
bauungsplan 1-62a beplant. 
 
Stellungnahme: Man hoffe, dass im neu entstehenden Quartier, auch Flächen für z.B. ein 
Kino, bzw. eine kleine Shopping Mall (z.B. Kaufland oder ähnliches und vielleicht einige 
Modegeschäfte) vorgesehen ist. Dies wäre grade in den Sockeln von höheren Hochhäusern 
möglich. 
 
Abwägung: Die künftige Gebietsversorgung wird durch die Festsetzung eines Nahversor-
gungszentrums im Bebauungsplan 1-62a gesichert. Dort sind ausreichende Flächen auch 
zur Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben der Nahversorgung eingeplant (bis 
zu 4.300 m² Verkaufsfläche). Die Errichtung einer weiteren Shopping Mall - mit über die 
Nahversorgung hinausgehenden Verkaufssortimenten - ist im Umfeld des Hauptbahnhofs 
(dort insgesamt mehr als 10.000 m² Verkaufsfläche) dagegen nicht standortverträglich und 
unter Berücksichtigung des Stadtentwicklungsplans Zentren 3 und des bezirklichen Zentren-
konzepts auch stadtentwicklungspolitisch nicht zu befürworten. Um eine zentrenverträgliche 
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Steuerung des Einzelhandels zu gewährleisten und negative stadtstrukturelle Auswirkungen 
zu vermeiden, wird die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben in den Bebauungsplänen der 
Europacity deshalb beschränkt. 
Die etwaige Ansiedlung eines Kinos ist im Rahmen der Bebauungsplanfestsetzungen zulas-
sungsfähig. 
 
Stellungnahme: Man fordere den Bezirk auf, in der Europa-City die Schaffung von "bezahlba-
ren" Wohnungen für Geringverdiener und Hartz IV-Empfänger zu priorisieren. Ein Anteil von 
40-50 preisgebundenen Wohnungen an rund 2800 neu zu erstellenden Apartments sei lä-
cherlich gering und eine riesige Chance werde vertan. Es zeige sich leider wieder einmal, 
wie ohnmächtig die Regierung und die Bezirkspolitiker gegenüber den Großinvestoren seien 
resp. wie gering ihr Interesse an sozialem Ausgleich sei resp. wie sie jegliche Mühen scheu-
ten, hier umzusteuern. Der Bezirksbürgermeister freue sich, dass "sein" Bezirk in 2014 die 
meisten Baugenehmigungen erteilt hat, aber was nutze das denen, die von Verdrängung 
bedroht sind? Statt bezahlbare Wohnungen in der Euro-City zu errichten, würden sowieso 
schon dicht bebaute bestehende Wohnquartiere in Mitte weiter verdichtet und sogar die Ju-
gendverkehrsschule in der Bremer Str. solle geschlossen werden. Bildungsressourcen wür-
den vernichtet, und die Lobbyisten der Wohnungswirtschaft würden sich mal wieder die 
Hände reiben. Der Anteil an Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten in der Euro-City solle 
deshalb erhöht werden. 
Stellungnahme: Der Masterplan Heidestraße sehe eine Mischung von Arbeiten und Wohnen, 
von Einkaufen, Kultur und Freizeit mit Gebäude- und Nutzungstypen für unterschiedliche 
Zielgruppen und Nutzerbedürfnisse vor. Im Gegensatz dazu würden in den städtebaulichen 
Verträgen für das Gebiet des Bebauungsplans keinerlei Regelungen zur sozialen Mischung 
vereinbart. Daher sei besonders zu kritisieren, dass auch im Bebauungsplan keine Flächen 
für sozialen Wohnraum ausgewiesen werden. Es werde gefordert, dass nach § 9 Abs 1 Nr. 7 
BauBG Flächen ausgewiesen werden, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die 
mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden 
dürfen. Ebenso wenig würde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, nach §9 Abs. 1 Nr. 8 
BauGB, Flächen für Wohngebäude auszuweisen, die für Personengruppen mit besonderem 
Wohnbedarf wie StudentInnen oder SeniorInnen bestimmt sind. 
Stellungnahme: Die um sich greifende Überteuerung des Wohnraumes und der Rückgang 
sozialen Wohnungsbaus zerstöre derzeit das Lebensumfeld aller Moabiter. Gleichzeitig stei-
ge der Bedarf an bezahlbaren SeniorInnenwohnungen. Sozialwohnungen für Familien mit 
mehr als einem Kind und rentenfinanzierbare SeniorInnenwohnungen sollten den Schwer-
punkt der Bebauung ausmachen. Ein echtes urbanes Quartier, in dem echte Berliner Men-
schen leben und sich das auch leisten können, als Ausgleich zu den Gentrifizierungskiezen 
z.B. im Tiergarten oder dem Westfälischen Viertel könne den Charakter des Bezirks lebendig 
erhalten und Menschen in ihrer Stadt leben lassen, anstatt sie aus ihren Kiezen zu verdrän-
gen. 
 
Abwägung: Eine soziale Wohnraumförderung kann mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 
BauGB im Bebauungsplan nicht eingefordert bzw. planungsrechtlich gesichert werden. Die 
Festsetzung zielt nur auf die gebäudeseitigen Voraussetzungen einer Förderung ab, eine 
tatsächliche Inanspruchnahme von Fördermitteln und eine daraus resultierende Mietpreis-
bindung kann durch den Bebauungsplan dagegen nicht vorgeschrieben werden.  
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass mietpreisgebundene Wohnungen nach dem 
„Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ nur für Vorhaben eingefordert werden kön-
nen, die nach August 2014 erstmalig öffentlich ausgelegen haben. Da zum Bebauungsplan 
1-62b bereits im Juni/Juli 2012 eine öffentliche Auslegung stattfand, kommt das Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung.  
Ein objektiv bestehender spezifischer Wohnbedarf von Personengruppen, der bevorzugt in 
der Europacity gedeckt werden könnte, wird nicht gesehen. Den unterschiedlichen Bedürf-
nissen einzelner Bevölkerungsgruppen wird im Rahmen der Planungsumsetzung grundsätz-
lich durch variierende Wohnungsgrößen und Eigentumsformen Rechnung getragen. Die Re-
gelungen des § 51 der Berliner Bauordnung zum barrierefreien Bauen stellen dabei auch die 
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Berücksichtigung der besonderen Wohnbedürfnisse von Behinderten und mobilitätseinge-
schränkten Personen sicher. 
 
Stellungnahme: Die soziale Mischung sei darüber hinaus auch dadurch gefährdet, dass für 
Familien das Wohngebiet nur bedingt attraktiv sein werde: Denn die benötigten Grundschul-
plätze sollen nicht im Planungsgebiet, sondern am vorhandenen Standort in Moabit geschaf-
fen werden. Problematisch sind hierbei vor allem die langen Schulwege von 1,3 bis 2,3 km 
über stark befahrene Straßen, die auch dem Schulwegurteil des Berliner Verwaltungsge-
richts aus 2011 widersprechen. Kinder bräuchten sichere Schulwege, um auch alleine zur 
Schule gehen zu können. 
 
Abwägung: Die Einschätzung, dass das Gebiet aufgrund mangelnder sozialer Infrastruktur 
für Familien nur bedingt attraktiv sei, wird nicht geteilt. Beispielsweise wird südlich des 
Stadtplatzes bereits zu Beginn der Gebietsentwicklung eines Kindertagesstätte bereitgestellt 
(planungsrechtliche Sicherung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-92 VE) – eine wei-
tere Kita ist zu gegebener Zeit im nördlichen Plangebiet vorgesehen. 
Zur Deckung des entstehenden Bedarfs an Grundschulplätzen ist anstelle der bisher disku-
tierten Qualifizierungs- und Ausbaumaßnahmen eines vorhandenen Standortes nunmehr die 
Errichtung eines neuen Schulstandortes an der Chausseestraße/Ecke Boyenstraße vorge-
sehen. Dieser ist vom Plangebiet aus über die Kieler Brücke und die neu geplante Brücke 
am Stadtplatz gefahrlos über wenig befahrene Straßen innerhalb eines Radius von unter 
1 km erreichbar. 
 
Stellungnahme: Die Integration kultureller Nutzungen sei unbefriedigend im Bebauungsplan 
dargestellt, da sie sich auf die Ausweisung des Sondergebiets am Hamburger Bahnhof be-
schränke. Damit sei kein neues Gebiet für kulturelle Zwecke, insbesondere für die dringend 
benötigten Ateliers, gesichert. Es sei daher sinnvoll, die nördlich angrenzenden Flächen in 
das Sondergebiet Kunst und Kultur einzubeziehen. 
 
Abwägung: Anlagen für kulturelle Zwecke sind in den festgesetzten Misch- und Kerngebieten 
im Umfeld des Hamburger Bahnhofs allgemein zulässig, die mittelfristige Unterbringung der 
Flick-Sammlung in der Rieck-Halle ist vertraglich gesichert. 
Die Entwicklung eines „Kunst-Campus“ durch weitere Ansiedlungen aus den Bereichen Kunst 
und Kultur wird grundsätzlich angestrebt. Eine städtebauliche Begründung für die Verpflichtung 
zur Ansiedlung von Betrieben aus den Bereichen Kunst und Kultur ist jedoch nicht ersichtlich 
und erscheint darüber hinaus auch nicht verhältnismäßig, da es sich um Privatgrundstücke 
handelt. 
 
Maß der baulichen Nutzung, Gebäudehöhen, Abstandsflächen 
Stellungnahme: Die mögliche Gebäudehöhe des Hochhauses von 42 Meter im Mischgebiet 
MI 5.1. verschatte die östlich angrenzende Bebauung beträchtlich und erschwere eine aus-
reichende Besonnung der angrenzenden Wohnungen erheblich. Deshalb solle die Höhe des 
Hochhauses auf die Berliner Traufhöhe von 22 Meter, ergänzt durch ein zurückversetztes 
Staffelgeschoss, reduziert werden. Durch eine geringere Höhe könne auch die Aufenthalts-
qualität am angrenzenden Stadtplatz erhöht werden. Warum ein 11-Geschosser erforderlich 
ist, um den Stadtplatz zu begrenzen, leuchte nicht ein. 
 
Abwägung: Bei dem planungsrechtlich ermöglichten Hochhaus am Stadtplatz handelt es sich 
um das Ergebnis eines 2012 für das Quartier südlich des geplanten Stadtplatzes durchge-
führten Wettbewerbsverfahren. Ein höheres Gebäude an dieser Stelle soll den Stadtplatz als 
künftigen Gebietsmittelpunkt städtebaulich akzentuieren und berücksichtigt eine der stadt-
räumlichen Lage im Zentrum der Metropole angemessene Bebauung mit einer differenzier-
ten, die Berliner Traufhöhe punktuell auch deutlich überschreitenden Höhenentwicklung, die 
derzeit im Umfeld des Berliner Hauptbahnhofs in Umsetzung begriffen ist. 
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Die Höhe des Gebäudes bleibt weitgehend ohne Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität 
des Stadtplatzes. Eine geringfügige zusätzliche Verschattung der Platzfläche beschränkt 
sich auf den straßennahen Bereich in den Vormittagsstunden des Winterhalbjahres. 
 
Stellungnahme: Auch Teile der Uferpromenade würden aufgrund der bis auf sechs Meter 
heranreichenden Bebauung verschattet. Daher solle in diesen Bereichen die Bebauung wei-
ter zurückversetzt werden, um eine gute Aufenthaltsqualität im Uferbereich zu erhalten. 
Es wird darum gebeten, den Bebauungsplan in den genannten Punkten anzupassen, um die 
Grundlagen für ein lebendiges und gemischtes Quartier zu schaffen. 
 
Abwägung: Die Breite des Uferwegs beträgt fast durchgängig 10 m und weitet sich in regel-
mäßigen Abständen zu Grün- und Platzflächen auf; ergänzend kommen die überwiegend 
außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs gelegenen Böschungsflächen des Kanals hinzu. An 
einer Engstelle (Eckbereich zum Döberitzer Grünzug) wird diese Breite durch gestalterische 
und nutzungsstrukturelle Einbeziehung der privaten Vorgartenflächen erreicht. Weil die Be-
bauung gegenüber dem Uferweg mit wenigen Ausnahmen um 6 m zurückversetzt angeord-
net ist, beträgt der Abstand zum Kanalufer meist rund 20 m, wodurch eine gute Aufenthalts-
qualität bei nur geringer Verschattung erreicht werden kann. 
 
Grünflächen und Begrünungsmaßnahmen 
Stellungnahme: Es sei unzulässig, Grünflächen außerhalb des Planungsgebietes heranzu-
ziehen, um den Mangel an Grünflächen zu kompensieren. Dann könne man ja gleich kom-
plett auf einen Grünflächennachweis verzichten und auf die nahegelegenen Parks und 
Grünanlagen verweisen. Ein einziger Park für mehrere Wohngebiete.  
Bei der Berechnung der geplanten Grünflächen werde hier offensichtlich geschummelt. 
 
Stellungnahme: Die Wohngebiete Moabits seien schon heute mit Grünflächen unterversorgt. 
Für das neue Quartier könne der Bedarf an wohnortnahen Grünflächen nur nachgewiesen 
werden, weil zwei Parks außerhalb des Plangebiets rechnerisch mit einbezogen wurden. Der 
Fritz-Schloß-Park und der Volkspark Humboldthain seien jedoch nur ungünstig erreichbar. 
So sei schon heute klar, dass durch die Unterversorgung mit Grünanlagen eine Übernutzung 
der neu geplanten Grünflächen drohe. Der Senat verpasse es hier, durch das neu geschaf-
fene Quartier einen Beitrag zu mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität zu leisten. Man fordere 
daher, weitere Grünbereiche im Quartier zu benennen. 
 
Abwägung: Der Bedarf an wohnungsnahen Grünflächen kann ausweislich der Begründung 
im Plangebiet selbst und auf unmittelbar angrenzenden Flächen abgedeckt werden. Am 
westlichen Ufer des Nordhafens steht mit der rund 6.000m² großen festgesetzten Parkanlage 
mit Kinderspielplatz und den sich nördlich anschließenden vorhandenen und geplanten rund 
7.000 m² großen Grünflächen nach Fertigstellung insgesamt eine rund 13.000 m² große öf-
fentliche Parkanlage zur Verfügung. Die Einbeziehung der nördlich an das Plangebiet an-
grenzenden Grünflächen ist dabei gerechtfertigt, da sie lagebedingt dem Quartier Heidestra-
ße nutzungsfunktional zuzurechnen sind und zu Beginn des Bebauungsplanverfahrens (1-
62) auch Bestandteil des Geltungsbereichs waren. 
Darüber hinaus bieten der rund 11.000 m² umfassende Uferweg, der rund 12.000 m2 große zu 
begrünende Stadtplatz sowie weitere Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung Aufent-
halts- und Naherholungsqualitäten, die denen einer Grünfläche vergleichbar sind, so dass insge-
samt östlich der Heidestraße mittelfristig rund 3,5 ha an öffentlich nutzbaren Freiflächen zur Ver-
fügung stehen. Dem steht ein Bedarf von insgesamt 16.400 m² (12.600 m² = 1-62b, 3.800 = 1-
92 VE und 1-93 VE) gegenüber. 
Die Anforderungen an siedlungsnahe Grünflächen sind dagegen im Plangebiet vor allem 
aufgrund der geforderten Größe von mindestens 10 ha nicht mit dem angestrebten Pla-
nungsziel eines urbanen gemischt genutzten Stadtquartiers in Einklang zu bringen, so dass 
diesbezüglich auf die bestehenden Parkanlagen (Fritz-Schloß-Park und Volkspark Hum-
boldthain) im Umfeld verwiesen wird. 
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Stellungnahme: Die geplante Parkanlage werde zudem neben dem Verkehrslärm auch durch 
das dort vorhandene Regenrückhaltebecken in seiner Erholungsfunktion eingeschränkt sein. 
 
Abwägung: Langfristig wird weiterhin eine Verlagerung oder Überdeckelung der Anlage an-
gestrebt, um den Nutz- und Erlebniswert der der Gesamtfläche zu verbessern. Bisher konnte 
jedoch trotz intensiver Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG keine Konsenslösung 
erzielt werden, so dass kurzfristig weder eine Entlassung der Flächen aus der Planfeststel-
lung noch eine Einbindung in den Kontext der Parkanlage absehbar ist. 
 
Stellungnahme: Nicht nur auf öffentlichen Flächen, sondern auch auf privaten Wohnungs-
grundstücken sollten ausreichend Grünflächen verfügbar sein. Der Richtwert von 11m² wer-
de selbst dann höchstens knapp erreicht, wenn die Dachbegrünungen miteinbezogen wür-
den. Diese stünden jedoch den meisten AnwohnerInnen gar nicht als Erholungsfläche zur 
Verfügung. 
 
Abwägung: Die privaten Grundstücksfreiflächen sind auch bei geringfügiger Unterschreitung 
des benannten Richtwertes im Landschaftsprogramm ausreichend dimensioniert, um die 
Anforderungen an qualitätvoll gestaltete Aufenthalts- und Spielbereiche zu erfüllen. Dies hat 
sich auch im Rahmen der bereits vorliegenden Projektplanung für die beiden aus dem Be-
bauungsplan 1-62b herausgelösten Baublöcke südlich des Stadtplatzes mit vergleichbaren 
bzw. noch höheren Bebauungsdichten bestätigt. 
 
Stellungnahme: Der Bebauungsplan stelle zwar Anforderungen an eine Dachbegrünung, es 
fehlten jedoch Vorgaben zu Fassadenbegrünungen, obwohl diese als Maßnahmen im STEP 
Klima aufgeführt seien. 
 
Abwägung: Die Grünfestsetzungen wurden in Abwägung zwischen den Belangen des Um-
weltschutzes, städtebaulichen und stadtgestalterischen Aspekten sowie den privaten Belan-
gen der Grundstückseigentümer bestimmt. Beim Festsetzungsumfang war zu berücksichti-
gen, dass die bebauungsplanbedingten Eingriffe im Hinblick auf die Flächenversiegelung, die 
Beseitigung bestehender Biotopstrukturen und damit auch die Fauna bereits vor der planeri-
schen Entscheidung zulässig waren. 
Weil gerade der Fassadengestaltung bei der Entwicklung des neuen Stadtquartiers eine 
große stadtgestalterische Bedeutung zukommt, wurde im Rahmen der Abwägung deshalb 
anderen Begrünungsfestsetzungen (z.B. Dachbegrünung) gegenüber einer zwingenden 
Fassadenbegrünung der Vorzug gegeben, zumal es sich bei den im STEP Klima benannten 
Maßnahmen um Vorschläge und nicht um verbindliche Vorgaben für die Bauleitplanung 
handelt. 
 
Biotop- und Artenschutz, Versiegelung, Eingriffsbilanz 
Stellungnahme: Das Areal, welches bebaut werden soll, sei eine der letzten Brachflächen 
Berlins und somit einzigartig für die Flora und Fauna. Es leiste einen wertvollen Beitrag zur 
Berliner Stadtnatur, in der ansonsten nur noch wenig Platz für seltene Arten vorhanden sei. 
Der Neubau von gleich zwei Brücken werde auch das gegenüberliegende Ufer nachhaltig 
schädigen. So sei damit zu rechnen, dass die Ruhe, die man dort noch finden könne, durch 
regen Durchgangsverkehr zerstört werde. Berlin brauche vor allem mehr Grün. Gerade der 
Bereich um den Hauptbahnhof sei wenig grün, es werde vor allem zubetoniert und mit kalter 
Architektur eine künstliche Atmosphäre erzeugt. Dies sei ein Armutszeugnis. Wo sollen noch 
Rückzugsorte sein, wenn alles mit Citycubes und Townhouses zu geklotzt werde? Die Be-
bauung müsse dringend weitestgehend verhindert werden. Es handele sich hier auch garan-
tiert nicht um bezahlbaren Wohnraum, der in einem kleineren Rahmen sinnvoll für die Stadt 
wäre, sondern nur um Luxusbebauung.  
Man bitte eindringlich darum, die wertvollen Brachflächen für Berlin zu erhalten und zu 
schützen. Es wäre z.B. auch denkbar, hier einen Naturlehrpfad für die Berliner Stadtkinder 
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zu erschaffen, um etwas für die Bildung zu tun und gleichsam das einzigartige Biotop zu 
schützen. 
 
Abwägung: Der Erhalt des Bebauungsplangebietes als Brachfläche ist aus planungs- und 
eigentumsrechtlichen Gründen nicht umsetzbar. Die Flächen im Plangebiet befinden sich in 
privatem Eigentum und seit ihrer Entlassung als planfestgestellte Bahnflächen besteht dort 
Baurecht gemäß § 34 BauGB. Bei einer Baugenehmigung auf der Grundlage von § 34 
Abs. 1 BauGB für eine gewerbliche Bebauung wäre durch Nebenanlagen, Stellplätze und 
Zufahrten ein Versiegelungsgrad von bis zu 90% erreichbar. 
Im Bodenbelastungskataster (BBK) wird das Plangebiet (mit Ausnahme eines Grundstücks 
an der Invalidenstraße und Teilflächen am Kanalufer) als Altlasten- oder Altlastenverdachts-
fläche geführt. Im Rahmen umfangreicher Boden- und Grundwasseruntersuchungen wurden 
an verschiedenen Stellen sanierungspflichtige Kontaminationen festgestellt. Die notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen erforderten 2013/2014 eine nahezu vollständige Beräumung der 
Flächen. Durch den damit einhergegangenen Verlust der vormals vorhandenen Flora und 
Fauna, besitzt das Plangebiet derzeit nur einen geringen Biotopwert. 
Der geplante Neubau von zwei Brücken über den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal dient 
der besseren Verknüpfung der Europacity mit den angrenzenden Stadtquartieren im Ortsteil 
Mitte. Dabei steht die fußläufige Verbindung im Vordergrund, nur die nördliche Brücke soll 
zusätzlich für den Radverkehr freigegeben werden; motorisierter Fahrverkehr ist nicht vorge-
sehen. Insofern ist die Aussage, dass die Ruhe des gegenüberliegenden Ufers künftig „durch 
regen Durchgangsverkehr gestört wird“ nicht nachvollziehbar. 
 
Stellungnahme: Die Auswirkungen der dichten Bebauung und maximalen Versiegelung auf 
die Schutzgüter Flora, Fauna, Boden, Klima und Landschaftsbild seien erheblich und müss-
ten unbedingt ausgeglichen werden. Dass aufgrund bestehenden Planungsrechts der B-Plan 
keinen ausgleichspflichtigen Eingriff in Natur und Landschaft bewirke, könne so nicht akzep-
tiert werden. Das geplante Maß der baulichen Nutzung und die Baudichte übersteige das 
nach Planungsrecht zulässige Maß um das 2- bis 3-fache. Insbesondere die Schutzgüter 
Klima und Landschaftsbild würden so in weit höherem Umfang beeinträchtigt als nach be-
stehendem Planungsrecht möglich wäre. 
Es hätte für den gesamten B-Plan eine Bilanzierung der Eingriffe nach dem Berliner Verfah-
ren zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen erfolgen müssen, um abschätzen zu kön-
nen, wie stark die Eingriffe über das jetzt schon zulässige Maß hinausgehen und um als Fol-
ge die entsprechenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festzulegen zu können. 
Eine Überschreitung der in §17 Abs.1 festgelegten Obergrenzen der Nutzungsmaße sei 
nach §17 Abs.2 BauNVO nur dann zulässig, wenn u.a. nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden würden. Die als Begründung für die Abweichung aufgeführten Vermei-
dungsmaßnahmen (Begrünung der Baugrundstücke, Baumpflanzungen, Beschränkungen 
oberirdischer Stellplätze, Dachbegrünung, Verbot der Verwendung luftverunreinigender 
Brennstoffe; sowie der Grundsatz, in allen Baugebieten mindestens 20% unversiegelte Flä-
chen mit natürlichem Bodenanschluss zu sichern), die der Vermeidung nachteiliger Auswir-
kungen des hohen Nutzungsmaßes auf die Umwelt dienen sollen, würden nicht quantifiziert. 
Aufgrund der hohen baulichen Dichte seien diese Maßnahmen aus Sicht der Stellung neh-
menden als Ausgleich nicht ausreichend, um die negativen Auswirkungen zu kompensieren 
und die Überschreitung der Obergrenzen um das 2- bis 3-fache zu rechtfertigen. 
 
Abwägung: Bebauungsplanbedingte Eingriffe im Hinblick auf die Flächenversiegelung, die 
Beseitigung bestehender Biotopstrukturen und damit auch die Fauna waren bereits vor der 
planerischen Entscheidung zulässig und sind deshalb nicht ausgleichspflichtig. Anders als in 
der Stellungnahme dargestellt, überschreitet das geplante Nutzungsmaß das bisher zulässi-
ge Maß nur im Hinblick auf die zulässigen Höhe und die Geschossflächenzahl. Die zulässige 
Grundflächenzahl bzw. Flächenversiegelung, die als Ermittlungsgrundlage für die Bodenver-
siegelung und damit die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen und 
Tiere dient, erhöht sich durch die Festsetzungen des Bebauungsplans gegenüber der bisher 
zulässigen Flächenversiegelung hingegen nicht. 
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Durch den Bebauungsplan 1-62b entstehen ausgleichspflichtige Eingriffe in das Schutzgut 
Klima. Als geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich von 
Eingriffen in das Lokalklima werden Vegetationsflächen erhalten oder geschaffen, die abküh-
lend und Staub bindend wirken sowie die Verdunstung erhöhen. Es werden Freiräumen mit 
Ost-West Orientierung geschaffen und eine Anbindung des Plangebietes an die Wasserflä-
chen des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals und des Nordhafens hergestellt. 
Eingriffe in das Landschafts- bzw. Ortsbild entstehen nicht. Das Orts- und Landschaftsbild 
des Plangebiets war bis zu seiner Beräumung durch aufgegebene Lagerhallen, Erschlie-
ßungs- und Gleisanlagen und eingelagerte Ruderalfluren negativ geprägt (Gewerbebrache). 
Insofern führt die Umsetzung der Planung nicht zu einer Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes, sondern zu einer Verbesserung. Entscheidend ist dabei die Zugänglich-
keit und Erlebbarkeit der Uferbereiche des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals. Es wird ein 
durchgehender Freiraum entlang des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals geschaffen, der 
sich in regelmäßigen Abständen zu Grün- und Platzflächen aufweitet (zentraler Stadtplatz, 
Döberitzer Grünzug, Parkanlage am Nordhafen) und öffentliche Aufenthaltsbereiche schafft, 
die im Gegensatz zum derzeitigen Zustand qualitätvolle, vielseitig nutzbare urbane Räume 
darstellen. Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich grundsätzlich an der in Berlin übli-
chen Traufhöhe und der Gebäudehöhe der Umgebung. Darüber hinaus werden zugunsten 
des Orts- und Landschaftsbildes wichtige Sichtachsen erhalten und die Durchlässigkeit des 
Stadtquartiers gewährleistet, die Baugrundstücke begrünt und Nebenanlagen sowie oberirdi-
sche Garagen und Stellplätze weitgehend auf die überbaubaren Grundstücksflächen be-
schränkt.  
Wie in der Stellungnahme dargelegt, bedarf es weiterhin aufgrund der Nutzungsmaßüber-
schreitungen ausgleichender Maßnahmen im Sinne des § 17 Abs. 2 BauNVO. Die städte-
baulichen Gründe für die Überschreitung der in § 17 Abs. 1 BauNVO festgelegten Obergren-
zen der Nutzungsmaße werden ausführlich in der Begründung zum Bebauungsplan darge-
legt und der Nachweis geführt, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden. Als ausgleichende Maßnahmen werden 
Festsetzungen zur Dachbegrünung, zu Baumpflanzungen und zur Begrünung der Bau-
grundstücke sowie zur Erdüberdeckung von Tiefgaragen getroffen. Damit wird die Entste-
hung neuer Lebensräume für diverse zumindest ubiquitäre Arten unterstützt. Demgegenüber 
wäre bei Nicht-Durchführung der vorliegenden Planung durch Baugenehmigungen nach § 34 
BauGB  eine höhere, nahezu vollständige Versiegelung ggf. ohne jegliche Vegetation mit 
entsprechend geringen Naturhaushalts- und Lebensraumfunktionen zu erwarten. Nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt bei einer vollständigen Realisierung der durch den Bebau-
ungsplan ermöglichten Vorhaben können im Vergleich zur voraussichtlichen Entwicklung des 
Umweltzustandes bei Verzicht auf diese Planungen (Baugenehmigung nach § 34 BauGB) 
somit vermieden werden. 
 
Stellungnahme: Der aktuelle Versiegelungsgrad werde mit 70% angegeben und solle sich 
auf 76,3 % erhöhen. Die angegebenen Ist-Zahlen seien sehr pauschal und könnten leider 
nicht nachvollzogen werden. Eine gründliche Kartierung der Bodenversiegelung (Ausgangs-
zustand - Bodenversiegelung nach bestehendem Baurecht zulässig - Versiegelung nach 
Durchführung der Planung) werde nicht vorgelegt und die hohe Versiegelungsrate im Ist-
Zustand werd bezweifelt. Die Berechnungen im floristischen Gutachten würden zeigen, dass 
selbst auf den Verkehrsflächen sehr unterschiedlich starke Versiegelungsgrade vorliegen 
und sie daher nicht pauschal den versiegelten Flächen zugeordnet werden können. 
Die Biotoptypenkartierung zeige, dass nur 28 % der Fläche im Gesamtgebiet bebaut seien 
und 37 % von Verkehrsflächen eingenommen würden. Von den Verkehrsflächen wiederum 
seien jedoch nur 38,96 % vollversiegelt, der Rest sei teil- oder unversiegelt. "Die bebauten 
Flächen als vollversiegelt vorausgesetzt und die Betrachtung der Versiegelungsaufteilung 
der Verkehrsflächen ergibt, dass das Quartier Heidestraße zu 38,96% vollversiegelt, zu 
23,68% teilversiegelt und zu 37,36% unversiegelt ist." (aus Gutachten zur Biotoptypen-
Kartierung und Baum-Kartierung, S. 17). Auch wenn es sich hier um Angaben zum Gesamt-
gebiet Heidestraße handele, würden diese Zahlen doch zeigen, dass die Versiegelung diffe-
renzierter zu betrachten sei. Fazit: Die Angabe zur Vollversiegelungsrate von 70% im Ist-
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Zustand sei vermutlich zu hoch angesetzt. Die Neuversiegelungsrate müsse daher als weit 
höher angenommen werden. Eine entsprechende Berechnung solle nachvollziehbar nachge-
reicht werden. 
 
Abwägung: Die Kritik hinsichtlich der Ermittlung der Bestandsversiegelung wird zur Kenntnis 
genommen. Die Diskrepanz zwischen den Angaben zum Versiegelungsgrad in der Begrün-
dung (Umweltbericht) und den Angaben im floristischen Gutachten resultiert aus der unter-
schiedlich differenzierten Betrachtung der umfangreichen Verkehrsflächen im Plangebiet. 
Gepflasterte Flächen wurden im Gutachten – unabhängig von der Verlegeart und ihrem Un-
terbau - grundsätzlich als teilversiegelt eingestuft, während die Umweltbewertung im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens diese Unterscheidung bisher nicht trifft. Die Begründung 
wird in diesem Punkt redaktionell angepasst und die Versiegelungsbilanz künftig differenzier-
ter dargestellt. Eine genaue Berechnung des effektiven Versiegelungsgrades unter Berück-
sichtigung von teilversiegelten Flächen ist auf Grund des seit der Erstellung des Gutachtens 
mehrfach veränderten Geltungsbereichs jedoch nicht möglich. Insofern wird eine überschlä-
gige Abschätzung vorgenommen, bei der teilversiegelte Flächen pauschal mit einem Versie-
gelungsgrad von 50 % in Ansatz gebracht werden.  
Eine differenzierte Gegenüberstellung der Bodenversiegelung im Ausgangszustand, auf 
Grundlage des geltenden Planungsrechts und auf Grundlage des Bebauungsplans ist nur 
eingeschränkt möglich, da der zu erwartende Versiegelungsgrad planungsrechtlich zulässi-
ger Grundflächen hypothetisch unterstellt werden müsste. Die differenzierte Betrachtung des 
Versiegelungsgrades bleibt zudem ohne Auswirkungen auf die Berücksichtung des Aus-
gleichs nach § 1a Abs. 3 BauGB, da nach § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ein Ausgleich nicht 
erforderlich ist, soweit die ggf. für das Schutzgut Boden vorliegenden Eingriffe auch ohne 
Bebauungsplan planungsrechtlich zulässig wären. Dies ist hier der Fall, da für den Geltungs-
bereich grundsätzlich Baurecht gemäß § 34 BauGB besteht. Von einem Erhalt als Brachflä-
che ist nicht auszugehen. Bei einer Baugenehmigung auf der Grundlage von § 34 Abs. 1 
BauGB für eine gewerbliche Bebauung wäre durch Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten 
ein Versiegelungsgrad von bis zu 90% zulässig. Im Vergleich dazu kommt es mit den Be-
bauungsplanfestsetzungen nicht zu einer Erhöhung der Neuversiegelung 
 
Stellungnahme: Der Verlust an ruderalen Flächen (auch die teilversiegelten) bewirke eine 
hohe Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion von Flora und Fauna, die durch Dachbegrü-
nung und die Anlage eines Parks nicht ausgeglichen werden könnten. Die Ergebnisse der 
Biotoptypenkartierung und die Artenlisten von Flora und Fauna würden zeigen, dass das 
Plangebiet einen großen Artenreichtum aufweise, wozu die ausgedehnten Ruderalfluren im 
Wesentlichen beitragen würden. Durch die Planung würden diese Standorte komplett ver-
nichtet, so dass im Geltungsbereich der hohe Artenreichtum mit mehreren Rote-Liste-Arten 
verloren gehe. Ein Ausgleich werde jedoch nicht geschaffen, es gäbe auch nicht die Bereit-
schaft, Teile der Ruderalstandorte zu erhalten und in die Planung einzubeziehen. Es sollte 
beispielsweise eine durchgehende Grünzugsplanung erfolgen, die die Mindestanforderungen 
an eine ökologische Wirksamkeit auch als Biotopverbund (vor allen am Ufer entlang)erfüllt. 
 
Abwägung: Der benannte Verlust der Ruderalfluren wäre auch ohne diesen Bebauungsplan 
zulässig und im Rahmen notwendiger Altlastensanierungen ohnehin erforderlich; geschützte 
Biotope sind dabei im Plangebiet, d.h. östlich der Heidestraße nicht betroffen. Die in der Stel-
lungnahme genannte Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion von Flora und Fauna könnte 
grundsätzlich auch ohne diesen Plan erfolgen. Ein Ausgleich war daher nach § 1a Abs. 3 
BauGB in der Abwägung nicht zu berücksichtigen. 
Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans können diese Verluste zumindest teilweise 
durch Beschränkung der Versiegelung, die Anlage neuer Grünflächen, Baumpflanzungen, 
Dachbegrünungen usw. kompensiert werden. Eine teilweiser Erhalt der Ruderalstandorte 
sowie eine durchgehende Grünzugsplanung, die die Mindestanforderungen an eine ökologi-
sche Wirksamkeit auch als Biotopverbund erfüllt, kann vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Planungsziele für den Geltungsbereich nicht berücksichtigt werden. Die grundsätzliche 
Entscheidung zur Flächennutzung erfolgte auf gesamtstädtischer Planungsebene im Rah-
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men der Flächennutzungs- und Stadtentwicklungsplanung sowie durch den Beschluss zum 
„Masterplan Heidestraße“. 
 
Stellungnahme: Zum Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild fehle eine Einschätzung der 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch die geplante Bebauung. Im Umweltbericht wer-
de pauschal behauptet: "Die angestrebte Durchlässigkeit der Bebauung in Ost-West-
Richtung ermöglicht eine direkte Erreichbarkeit angrenzender Stadtquartiere und wird zum 
Erhalt wichtiger Sichtachsen beitragen. Vor allem die vorgesehene Uferpromenade entlang 
des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals wie auch der Stadtplatz führen zu einer deutlichen 
Verbesserung des Orts- und Landschaftsbilds." Dazu ist kritisch anzumerken, dass das Ufer 
durch die Bebauung stark beschattet wird (ab 13.00 Uhr mittags komplett Schatten) und die 
Bebauung bestehende Sichtachsen behindern wird. Auch wenn wenige Sichtachsen erhalten 
bleiben können, darf der negative Effekt doch nicht einfach ausgeklammert werden. 
 
Abwägung: Der Bebauungsplan setzt sich mit den Auswirkungen der Planung auf das Orts-
bild auseinander und benennt geplante Maßnahmen zur Vermeidung von diesbezüglichen 
Eingriffen. Die Einschätzung, dass die Einbindung des Plangebiets in ein neues qualitätvoll 
gestaltetes Stadtquartier mit unmittelbarem Bezug zum Wasser gegenüber dem bisherigen 
Zustand als unstrukturierte, unzugängliche Gewerbebrache zu einer Aufwertung des Orts- 
und Landschaftsbildes führt, wird in der Begründung (Umweltbereich) noch stärker heraus-
gestellt. Eine zeitweise Verschattung des Uferbereichs und Einschränkungen der Sichtbar-
keit von Flächen östlich des Kanalufers sind dabei von untergeordneter Bedeutung, zumal 
sich östlich vom Kanalufer keine so bedeutsamen Bauwerke befinden, dass die Freihaltung 
von Sichtachsen zwingend erforderlich wäre. 
 
Lärm- und Luftschadstoffbelastung 
Stellungnahme: Weil die stark befahrene Heidestraße mitten durch das geplante Quartier 
führt, sei ein Großteil der geplanten Bebauung und auch der Freiflächen starkem Lärm aus-
gesetzt. Obwohl entlang der Heidestraße eine geschlossene Blockrandbebauung vorgese-
hen ist, dringe der Lärm weit in das Planungsgebiet hinein. Besonders problematisch sei dies 
an Orten, an denen die Bebauung unterbrochen werde, wie beispielsweise dem Stadtplatz 
oder der öffentlichen Parkanlage. 
Auch der Park mit Kinderspielplatz liege direkt an der viel befahrenen Heidestraße. Durch 
Lärm- und Luftbelastung werde hier – trotz der geplanten Schallschutzwände – auf großen 
Teilen der Fläche die Erholung stark beeinträchtigt sein. Denn der für Parkanlagen geltende 
Orientierungswert für Verkehrslärm von 55 dB(A) könne hier nicht eingehalten werden. Die 
geplanten Lärmschutzwände seien auch aus städtebaulicher Sicht keine akzeptable Lösung. 
Zudem bestehe durch die direkte Lage an der stark befahrenen Straße auch eine Gefahr für 
die Sicherheit der spielenden Kinder. Deshalb sollten Park und Spielplatz an eine andere 
Stelle verlegt und durch eine Bebauung von der Straße abgeschirmt werden. 
Auch der Stadtplatz werde nur eingeschränkt zum Sitzen und Flanieren einladen, da noch in 
einem Abstand von 35 m zur Heidestraße Lärmpegel von über 62 dB(A) zu erwarten sind. 
Nur an einem ca. 15 m breiten Streifen entlang des Kanalufers würden ruhige Aufenthaltsbe-
reiche entstehen bei denen 55 dB(A) unterschritten werden können. 
 
Abwägung: Beeinträchtigungen der Wohn- und Aufenthaltsqualität durch Verkehrslärm sind 
im bebauten Innenstadtbereich nicht gänzlich zu vermeiden, können aber mit den im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Verfügung stehenden Festsetzungsmöglichkeiten minimiert 
werden. Dies ist im Bebauungsplan 1-62b auch im Sinne der Lärmaktionsplanung des Lan-
des Berlin geschehen. 
Vorrangiges Ziel der planerischen Lösung ist es, für die Wohngebäude entlang der Heide-
straße eine ausreichende Wohn- und Schlafruhe in allen Aufenthaltsräumen zu gewährleis-
ten und auch das Schlafen bei gekipptem Fenster zu ermöglichen. Zur Erreichung dieses 
Ziels wird die Entwicklung "lärmrobuster Stadtstrukturen" auch in der Fortschreibung des 
Lärmaktionsplans als geeignete Lösungsstrategie angesehen. Durch Festsetzung einer ge-
schlossenen, mindestens 19 m hohen Randbebauung entlang der Heidestraße, ergänzende 
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Vorgaben zur Grundrissanordnung  sowie zusätzlichen Auflagen für straßenzugewandte 
Außenwohnbereiche und Aufenthaltsräume wird eine städtebauliche Struktur angestrebt, die 
sich mit der hohen Belastungssituation an der schallzugewandten Seite auseinandersetzt 
und ruhige, schallabgeschirmte Bereiche schafft, die eine Schall-Kompensation für die nut-
zungseingeschränkten Fassaden an der Heidestraße bieten. Unterbrechungen der Block-
randbebauung durch einmündende Straßen, Platz- und Grünflächen entsprechen dabei der 
nutzungsstrukturell notwendigen und städtebaulich erwünschten innenstadttypischen Bau-
struktur. Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichen damit innerhalb der an-
spruchsvollen Rahmenbedingungen (Lage an einer lärmbelasteten Hauptverkehrsstraße) ein 
hohes Maß an Wohnqualität. 
Den Bewohnern der künftigen Europacity stehen östlich der Heidestraße verschiedene Grün- 
und Freiflächen für die Kurzzeit- und Feierabenderholung zur Verfügung, die individuell im Hin-
blick auf das gewünschte Nutzungsangebot und die Ruhebedürftigkeit ausgewählt werden kön-
nen. Diese Flächen befinden sich auch abseits der Heidestraße (z.B. der Uferweg und die 
östlichen Teilflächen der Parkanlage und des Stadtplatzes) und weisen geringere Lärmbelas-
tungen auf. 
Die kritisierte Lärmbelastung der öffentlichen Grünfläche am Nordhafen wird außerdem durch die 
Festsetzung von Lärmschutzwänden minimiert und durch die großflächige Absenkung des 
Lärmpegels auf unter 62 dB eine angemessene Aufenthaltsqualität gewährleistet. Nach gelten-
der Rechtsauffassung ist bis zu diesem Schwellenwert eine angemessene Nutzung der Frei-
flächen gewährleistet, weil keine unzumutbare Störungen der Kommunikation und der Erho-
lung zu erwarten sind. Die Höhe und Anordnung der Lärmschutzwände stellen einen in Hin-
blick auf die Stadtgestalt und die Aufenthalts- und Nutzungsqualität ausgewogenen Kom-
promissvorschlag dar und erhöhen auch die angesprochene Sicherheit der spielenden Kin-
der. 
 
Stellungnahme: Eine klassische Blockrandbebauung zur Abschirmung vor Verkehrslärm sei 
keineswegs die optimale Lösung! Denn die Schwellenwerte für gesunde Wohnverhältnisse 
im Großteil des Quartiers könnten nur durch passiven Lärmschutz und bei geschlossenem 
Fenster erreicht werden. Dies schmälere die Wohn- und Schlafqualität erheblich. Auch die 
Aufenthaltsqualität im Quartier werde durch den Lärm erheblich gemindert. Ob sich unter 
diesen Voraussetzungen urbanes Leben im Quartier entfalten wird, bliebe fraglich. Daher 
seine innovative architektonische Lösungen gefordert, die das gesamte Quartier besser vom 
Verkehrslärm abschotten. 
 
Abwägung: Die Einschätzung, dass ein ausreichender Immissionsschutz nur bei geschlos-
senem Fenster gewährleistet werden könne, wird nicht geteilt. Die Untersuchungsergebnisse 
des Schallschutzgutachtens zeigen, dass die Schwellenwerte für das Vorliegen gesunder 
Wohnverhältnisse von tagsüber 60 dB(A) in nahezu allen Wohnungen im allgemeinen 
Wohngebiet eingehalten werden und damit tagsüber keine Einschränkungen hinsichtlich 
(teil-)geöffneter Fenster oder dem Aufenthalt auf Balkonen und Loggien bestehen. Im Misch-
gebiet, für das mit den Bebauungsplanfestsetzungen die Errichtung ausschließlich durchge-
steckter Wohnungen eingefordert wird, sind diese Voraussetzungen (uneingeschränkt mögli-
cher Aufenthalt auf Balkonen und Loggien, Fensteröffnung im Tagzeitraum) an der lärmab-
gewandten Seite bei mindestens der Hälfte aller Aufenthaltsräume gegeben. Für Eckwoh-
nungen, die baulich bedingt nicht über lärmabgewandte Außenwände verfügen, wird eine 
Fensteröffnung über vorgelagerte, eingehauste Außenwohnbereiche ermöglicht. Entlang der 
Heidestraße wird darüber hinaus durch die Festsetzung als Mischgebiet neben Wohnungen 
auch ein gleichrangiger Anteil an Nicht-Wohnnutzungen eingefordert. 
 
Stellungnahme: In der Heidestraße würden sowohl tags als auch stellenweise nachts die 
Grenzwerte der Gesundheitsgefährdung überschritten. Aktiver Lärmschutz solle grundsätz-
lich passivem Lärmschutz vorgezogen werden, daher fordere man, auf der Heidestraße ei-
nen lärmmindernden Asphalt zu verwenden, der eine Lärmminderung von bis zu 2 dB(A) 
erzielen könne. Es ist unverständlich, dass die Senatsverwaltung sich bislang gegen die 
Verwendung eines lärmmindernden Fahrbahnbelags entschieden hat. 
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Abwägung: Weil der Neubau der Heidestraße im gesonderten Bebauungsplanverfahren 1-63 
planungsrechtlich vorbereitet wurde, kann das benannte Lärmminderungspotenzial einer 
lärmoptimierten Fahrbahnoberfläche nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans 
sein. 
Die Empfehlung des Bebauungsplans 1-63 in der Heidestraße eine lärmmindernde Fahr-
bahndecke einzubauen, wird bei den derzeitigen Straßenbaumaßnahmen nicht berücksich-
tigt, weil u.a. im Hinblick auf den abzuwickelnden Baustellenverkehr eine hohe Belastbarkeit 
der Deckschicht erforderlich ist, die durch den jetzt ausgewählten Splittmastixasphalt besser 
gewährleistet werden kann. 
 
Stellungnahme: Auch wenn es innerhalb des Bebauungsplans keine Regelungsmöglichkeit 
gibt, sollte der Senat sich für eine Begrenzung auf Tempo 30 auf der Heidestraße einsetzen. 
Außerdem sollten die Ampelanlagen nachts grundsätzlich ausgeschaltet werden, um laute 
Anfahrtsgeräusche zu vermeiden. Für Fußgänger und insbesondere blinde Menschen kann 
eine Anforderung der Ampel auf Knopfdruck für Sicherheit sorgen. Die neue Bebauung wird 
zu gesteigertem Ziel- und Quellverkehr durch Bewohner, Angestellte und Besucher führen. 
Vor allem an der Heidestraße gegenüber der Einmündung Minna-Cauer-Straße wird selbst 
noch für das Jahr 2025 (für das insgesamt mit einer stark zurückgegangenen Belastung ge-
rechnet wird) eine Überschreitung des Kurzzeitgrenzwertes an 41 statt der zulässigen 35 
Tage im Jahr für Feinstaub erreicht werden. Hier sind daher dringend weitere verkehrsent-
lastende Maßnahmen notwendig. 
 
Abwägung: Die benannte Abschaltung von Lichtsignalanlagen und die Anordnung einer Ge-
schwindigkeitsbeschränkung (Tempo 30) im Nachtzeitraum stellen grundsätzlich sinnvolle 
und mittlerweile vielfach im Innenstadtbereich erprobte verkehrliche Maßnahmen zur Mini-
mierung der nächtlichen Lärmbelastung dar und sollen im Rahmen der Lärmaktionsplanung 
geprüft werden. 
Die prognostizierte Überschreitung des Kurzzeitgrenzwertes für Feinstaub betrifft lediglich 
einen kurzen Straßenabschnitt im Süden des Plangebietes und wurde für einen Immissions-
punkt im straßennahen Gehwegbereich in geringer Höhe ermittelt. Es ist davon auszugehen, 
dass die Belastungssituation unmittelbar vor den Fassaden (im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 1-62b) entsprechend geringer ist und vor allem in den Obergeschossen (mit mög-
licher Wohnnutzung) die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV eingehalten, da die Immis-
sionskonzentrationen mit der Höhe immer abnehmen. 
 
Stellungnahme: Um das Gebiet vom Individualverkehr zu entlasten und die Nutzung des 
ÖPNVs zu fördern, sollten im B-Plan auch Stellplätze für Carsharing bzw. Elektrocarsharing 
und E-Bikes ausgewiesen und Fahrradabstellanlagen vorgesehen werden. All dies sei im 
Werkstattverfahren vorgeschlagen worden. Es sei darüber hinaus wünschenswert, das Ge-
biet abseits der Heidestraße weitgehend autofrei zu gestalten, um damit zumindest innerhalb 
des Quartiers einen gewissen Ausgleich zur starken Lärmbelastung durch die Heidestraße 
zu schaffen. 
 
Abwägung: Die Vorschläge zu einer Entlastung des Gebietes vom Individualverkehr werden 
für die nachfolgende Planungsumsetzung zur Kenntnis genommen, sie sind jedoch nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung. 
 
Weitere Umweltbelange 
Stellungnahme: Laut Masterplan solle der Standort Heidestraße nachhaltig und klimagerecht 
entwickelt werden. Erwähnt würden dabei sowohl Maßnahmen zur Nutzung regenerativer 
Energien in großem Umfang als auch Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Ressourcen 
wie Regenwassernutzung und -versickerung. Im Werkstattprozess sei sogar der Passiv-
hausstandard für die Wohngebäude angestrebt und die Energierückgewinnung aus Abwas-
ser vorgeschlagen worden. Daher werde gefordert, im Bebauungsplan die bestehenden 
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Möglichkeiten zur Festsetzung der Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wär-
me oder Kälte aus erneuerbaren Energien nach §9 Abs. 1 Nr. 23 zu nutzen.  
 
Abwägung: Im Rahmen der Standortentwicklung wurden von der Grundstückseigentümerin/ 
Vorhabenträgerin Untersuchungen zu einer nachhaltigen und klimagerechten Energie- und 
Wärmeversorgung der künftigen Bebauung durchgeführt. Im Ergebnis dieser Untersuchun-
gen entschied man sich für einen Anschluss an das Fernwärmenetz. Dafür wird derzeit eine 
im Süden des Plangebietes bestehende Fernwärmetrasse über die Heidestraße bis zur Per-
leberger Straße im Norden verlängert. 
 
Stellungnahme: Außerdem sollten für die Regenwassernutzung und -versickerung (§9 Abs.1 
Nr. 14, 20 BauGB) ambitionierte Vorgaben festgeschrieben werden. Bisher sei die einzige 
Vorgabe die Einleitung des nicht versickerten Niederschlagswassers in den Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanal. Ein überzeugendes Versickerungskonzept fehle somit. Für das 
im Werkstattprozess vorgeschlagene zentrale Regenwassersystem zur Versorgung der öf-
fentlichen Freifläche würden keine Flächen vorgesehen. Es werde gefordert, dies nachzuho-
len.  
Die Versickerungsmöglichkeiten würden auch dadurch eingeschränkt, dass der Versiege-
lungsgrad von 70% auf 76% erhöht werde. Deshalb solle der Bau von Tiefgaragen stärker 
auf die ohnehin überbauten Bereiche begrenzt werden, da auch begrünte Tiefgaragen die 
Wirksamkeit der Grünflächen in ihrer bodenbiologischen, vegetativen und klimatischen Funk-
tion einschränken würden. 
 
Abwägung: Eine Versickerung des auf den Baugrundstücken anfallenden, unbelasteten Nie-
derschlagswassers ist aufgrund der bestehenden Bodenbelastungen (trotz der geplanten 
und bereits durchgeführten Sanierungsmaßnahmen) nach Einschätzung der Bodenschutz-
behörde generell nicht möglich. Insofern wird die Einleitung der anfallenden Niederschlags-
wässer in den nahegelegenen Schifffahrtskanal als ökologisch sinnvollste Alternative ange-
sehen, weil damit eine Ableitung in die Mischwasserkanalisation und deren Überlastung 
nach Starkregenfällen verhindert werden kann. 
 
Verkehrliche Belange 
Stellungnahme: Bereits 2009 beim Beschluss des Masterplans und der Änderung des Flä-
chennutzungsplans sei der grundlegende planerische Fehler begangen worden, die Heide-
straße nicht direkt an die Bahnanlagen im Westen zu verlegen sondern mitten im Gebiet zu 
belassen.  
 
Abwägung: Die Trassenführung der Bundesstraße B 96 ist nicht Gegenstand des vorliegen-
den Bebauungsplanverfahrens. Sie wurde im Rahmen der Masterplanung, einer Änderung 
des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplanverfahrens 1-63 unter Würdigung ver-
schiedener Kriterien und in Abwägung mit Vor- und Nachteilen anderer Varianten entschie-
den. Die durch den Flächennutzungsplan vorgegebenen und im Masterplan Heidestraße kon-
kretisierten gesamtstädtischen Planungsziele sind bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
zu berücksichtigen. 
 
Stellungnahme: Man hoffe sehr, dass der S-Bahnhof zwischen der Europacity und dem neu-
en Quartier an der Lehrter Straße, schon während der Baumaßnahmen der S21 Strecke an-
gelegt wird, um die neu zu erschließenden Quartiere optimal an das S-Bahnnetz anzuschlie-
ßen. Zudem solle der S-Bahnhof so platziert werden, dass er über die Verbindungsbrücke 
zwischen der Europacity und dem neu geplanten "Quartier Lehrter Straße" zu erreichen ist. 
 
Abwägung: Die Errichtung eines Bahnhofs südlich der Perleberger Brücke ist erst längerfris-
tig in Abhängigkeit der Gebietsentwicklung in der Europacity geplant und wird deshalb im 
Zuge der derzeit stattfindenden Baumaßnahmen zur S-Bahnstrecke S 21 noch nicht umge-
setzt. Bei sofortiger Errichtung/Inbetriebnahme des Bahnhofs zusammen mit der Fertigstel-
lung der S-Bahnstrecke (voraussichtlich 2019) würden die Kosten – auch für den Betrieb und 
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die Unterhaltung – des Bahnhofs im Missverhältnis zum Fahrgastaufkommen stehen, da sich 
im Einzugsbereich des künftigen Bahnhofs derzeit nur wenige Nutzungen befinden und sich 
die Entwicklung der Europacity von Süd nach Nord absehbar noch über einen längeren Zeit-
raum erstreckt.  
Für die Bauflächen im Plangebiet besteht mit dem Hauptbahnhof (U-Bahn, S-Bahn, Regio-
nal- und Fernverkehr), diversen Buslinien und der neu geschaffenen Straßenbahnverbindung 
in der Invalidenstraße eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die entspre-
chenden Haltestellen sind für die Bewohner und Beschäftigten fußläufig erreichbar. 
Die gewünschte Erreichbarkeit des S-Bahnhofs von der geplanten Brücke über die Bahnan-
lagen wird im angrenzenden Bebauungsplan 1-62a über die Planstraße 1 gewährleistet. 
 
Stellungnahme: Es wäre wünschenswert, wenn bei allen Planungen eine unterirdische Ver-
längerung des Tiergartentunnels, nach Norden berücksichtigt werden könnte. Da sich da-
durch das Verkehrsaufkommen in der neu entstehenden City stark reduzieren ließe und die-
sen Stadtteil zu einen wirklich lebenswerten Ort in der Mitte Berlins machen könnte. 
 
Abwägung: Die Trassenführung der Bundesstraße B 96 ist nicht Gegenstand des vorliegen-
den Bebauungsplanverfahrens. Sie wurde im Rahmen der Masterplanung, einer Änderung 
des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplanverfahrens 1-63 unter Würdigung ver-
schiedener Kriterien und in Abwägung mit Vor- und Nachteilen anderer Varianten entschie-
den. Zudem sind die durch den Flächennutzungsplan vorgegebenen und im Masterplan Hei-
destraße konkretisierten gesamtstädtischen Planungsziele bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu berücksichtigen. 
 
Stellungnahme: Bezeichnend für den gesamten Bebauungsplan sei die Ignoranz mit dem die 
Verkehrserschließung und der ruhende Verkehr in der Stadtplanung berücksichtigt werden. 
Das geplante Wohnquartier werde verkehrstechnisch nicht bzw. völlig unzureichend er-
schlossen. Über die Hälfte der Gebäude liege nicht an einer öffentlich rechtlich gesicherten 
Straße. Die Geh- und Radwege würden nicht für den Anliegerverkehr durch entsprechende 
Aussagen im Bebauungsplan gesichert. Im Notfall müssten Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungskräfte ihren Einsatzort im Labyrinth finden, was wertvolle Zeit koste und Menschenle-
ben gefährde. 
Fahrzeuge wie Taxen, Rettungswagen, Liefer- und Paketdienste u.a. seien gezwungen in 
der Planstraße zu parken, weit weg vom Wohnort. Oder sie würden zwangsweise in der Hei-
destraße parken, wo sie dann ständig eine Fahrspur blockieren und somit den Verkehrsfluss 
einer der wichtigsten Durchgangsstraßen (Nord-Süd-Verbindung) in Berlin blockieren. 
Ein weiterer gravierender Planungsfehler seien die sehr schmalen Planstraßen von nur 15 
bzw. 19 m Breite, die eine größere Anordnung von Besucher- und Kundenparkplätzen nicht 
zuließen. Dort sei jedoch mit einem erhöhten Stellplatzbedarf zu rechnen. Da kein öffentli-
ches Parkhaus ausgewiesen werde, ergäbe sich automatisch ein erhöhter Parksuchverkehr, 
zumal die vorhandenen Stellplätze durch Bewohner zugeparkt würden, die sich die teuren 
Tiefgaragenstellplätze nicht leisten könnten. 
 
Abwägung: Die Einschätzung einer fehlerhaften Planung bezüglich der Verkehrserschlie-
ßung und des ruhenden Verkehrs wird nicht geteilt. Mit Ausnahme einzelner Gebäude im 
Süden des Plangebietes (Bereich „Kunst-Campus“), liegen alle Gebäude an einer künftig 
öffentlichen Verkehrsfläche, mit direkter Zugangsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer. 
Auch der Notfall- und Rettungsverkehr kann hierüber abgewickelt werden. 
Für die Anfahrt mit dem Pkw werden Stellplätze in Tiefgaragen geschaffen, die über zentrale 
Zufahrten in den Planstraßen gut erreichbar sein werden und einen direkten (auch behinder-
tengerechten) Zugang zur Wohnung ermöglichen. Zur Errichtung dieser Tiefgaragen stehen 
auf den Baugrundstücken ausreichende Grundstücksflächen zur Verfügung. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, dass der Pkw-Besatz der Bewohner in der Berliner Innenstadt generell 
deutlich geringer als in den Außenbezirken ist und die Europacity über eine gute Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr verfügt. 



Begründung gemäß § 9 Abs.8 BauGB Bebauungsplan 1-62 b 

224 September 2015 

Die festgesetzten Straßenbreiten ermöglichen die Einordnung von Stellplätzen, die nach der 
aktuellen Ausführungsplanung auch vorgesehen ist. Zusätzliche Stellplätze im Straßenraum 
sollen in Abwägung mit stadtgestalterischen Aspekten und verkehrspolitischen Belangen 
jedoch nur zurückhaltend angeordnet werden. Damit wird dem erklärten stadtentwicklungs-
politischen Ziel entsprochen, als Voraussetzung für eine Aufwertung des Lebensraumes In-
nenstadt diesen Bereich vom Pkw-Verkehr zu entlasten. Die Zielsetzung wird im Rahmen 
des 2011 vom Senat beschlossenen Stadtentwicklungsplans Verkehr in der Teilstrategie 
Innere Stadt verfolgt und ist auch insofern bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu be-
rücksichtigen. 
Die Anordnung und Nutzung der künftigen Stellplatzflächen, mithin auch ihre Aufteilung in 
Bewohner-, Besucher- und Kundenparkplätze ist darüber hinaus nicht Gegenstand der Be-
bauungsplanfestsetzungen. Der in der Stellungnahme geforderte Stellplatznachweis erfolgt 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und ist im Land Berlin nur für Fahrräder und 
Behindertenstellplätze für öffentlich zugängliche Gebäude erforderlich. 
 
Stellungnahme: Weiterhin sei zu bemängeln, dass das südliche Planungsgebiet nur über 
Privatstraßen und Wege erschlossen werde. Außenstehende, die dies nicht wüssten, würden 
dann in den anliegenden Wohngebieten parken, was mit zukunftsweisender Stadtplanung 
nun wirklich nichts zu tun habe. 
 
Abwägung: Das Erschließungskonzept im so genannten „Kunst-Campus“, d.h. im südlichen 
Plangebiet wird sich voraussichtlich nicht negativ auf die Stellplatzsituation in den nördlich 
angrenzenden Wohngebieten auswirken. Die Zufahrt zum Kunst-Campus erfolgt ausschließ-
lich von der Invalidenstraße aus, eine Ausfahrtmöglichkeit nach Norden ist nicht vorgesehen. 
Ein Ausweichen von etwaigem Parksuchverkehr auf die Planstraßen 2.1 bis 2.3 wäre daher 
mit Umwegfahrten verbunden und ist somit unwahrscheinlich und nur in Ausnahmefällen 
denkbar. 
 
Sonstiges 
Stellungnahme: Es wird angeregt, das rötliche Gebäude westseitig der Kieler Brücke am 
Nordhafenbecken (ehemals Sitz eines Speditionsunternehmens) zu erhalten. 
 
Abwägung: Bei dem in der Stellungnahme benannten Gebäude handelt es sich vermutlich 
um den 1897-98 errichteten und 1915 nach Norden erweiterten ehemaligen Kornversuchs-
speicher. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und wird in das Planungskonzept inte-
griert. Die angrenzend geplanten Neubauten werden so angeordnet, dass das Denkmal in 
seiner stadtgestalterischen Wirkung und in seiner Aussagekraft nicht beeinträchtigt wird. 
 
Stellungnahme: Der Grundstückseigentümer und Bauherr sieht die Belange des 50Hertz 
Netzquartiers – auch im Hinblick auf bestehende Bauvoranfragen/-genehmigungen – im Be-
bauungsplan nicht ausreichend berücksichtigt. Es werde im Textteil eine maximal zulässige 
Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Gemäß § 19 BauNVO ergäben sich damit Unterbau-
ungsmöglichkeiten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. Während mit der Realisierung des 
1. Bauabschnitts eine GRZ von 0,77 erreicht wird, ergibt sich bei Realisierung des 2. und 3. 
Bauabschnitts durch die geplante Erweiterung der Tiefgarage eine GRZ von 0,89. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit Widerspruchsbescheid zur Bauvoranfrage vom 04.10.2013 
eine GRZ von 0,92 genehmigt wurde.  
 
Abwägung: Die zulässige Grundfläche wird im Bebauungsplan über die zeichnerisch und 
numerisch festgesetzte Grundfläche (insgesamt ca. 4.431 m²) bestimmt; eine textliche Fest-
setzung zur Grundflächenzahl erfolgt nicht. Die Überschreitungsmöglichkeiten gemäß § 19 
Abs. 4 BauNVO werden im Hinblick auf mögliche Unterbauungen des Baugrundstücks durch 
die zeichnerisch festgesetzten Flächen für Tiefgaragen erweitert. Die Einhaltung der Kap-
pungsgrenze von 0,8 wird dabei gemäß textlicher Festsetzung Nr. 3.1 nur für die Mischge-
bietsteile, nicht aber für das Kerngebiet eingefordert. Die zeichnerische Abgrenzung der 
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Tiefgaragenfläche (außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche) entspricht der vorlie-
genden Planung von 50 Hertz. 
 
Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit 
Aus den Stellungnahmen der Öffentlichkeit resultieren keine Änderungen der zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs. Die Begründung wird in einzel-
nen Abschnitten (Aussagen zum bestehenden Versiegelungsgrad und zu Eingriffen in das 
Orts- und Landschaftsbild) redaktionell geändert und ergänzt. 
 
 
V.16 Erneute Behördenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 und 4 BauGB 
Parallel zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde für den Entwurf des Be-
bauungsplans 1-62b vom 13. Januar 2015 eine erneute Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 und 4 BauGB durchgeführt. 
Die beteiligten Stellen wurden am 30. Januar 2015 per E-Mail um Stellungnahme zu den 
geänderten und ergänzten Teilen des Bebauungsplanentwurfes gebeten und auf den 
Zeitraum der öffentlichen Auslegung hingewiesen. Plan und Materialien wurden auf der 
Website der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bereitgestellt sowie ergän-
zend die Möglichkeit angeboten, eine Papierfassung des Plans anzufordern. 
 
Im Einzelnen wurden folgende planungsrelevante Stellungnahmen vorgebracht, die bei der 
Abwägung zu berücksichtigen waren: 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung teilte mit, dass der Entwurf des Bebauungsplans  
1-62b (weiterhin) an die Ziele und Grundsätze der Raumordnung angepasst ist. 
 
Senatsverwaltung für Finanzen 
Stellungnahme: Man habe festgestellt, dass die Überarbeitungen des Bebauungsplans keine 
weiteren, neuen haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen bzw. Auswirkungen auf die Eigen-
tums-/ Vermögensverhältnisse des Landes Berlin haben und somit keine weiteren Bedenken 
gegen die Festsetzungen bestehen. 
Die Abteilung II äußert sich dahingehend, dass „die geforderte Änderung unter IV.7 hinsicht-
lich der ungeklärten Finanzierung bei Budgetüberschreitung für den Teilbereich Freiraum 
nicht berücksichtigt wurde“ und merkt an, dass die jetzige Formulierung nahe lege, dass die 
gesamte Maßnahme finanziell abgesichert sei, was jedoch hinsichtlich der im Raum stehen-
den Kostensteigerung nicht gegeben sei. Der textlichen Abwägung im B-Planentwurf, dass 
eine Budgetüberschreitung nicht planungsrelevant sei, setzt II F entgegen, dass der Ab-
schnitt IV.7 keine bauplanrelevanten Aspekte behandele, sondern vielmehr die finanziellen 
Auswirkungen und eben deren Absicherung. Die Darstellung offener Finanzierungsfragen sei 
weder falsch noch überflüssig. 
Auf Wunsch von II F erbitte man, mindestens den folgenden Satz aufzunehmen (S. 125 un-
ten): „Über etwaigen Mehrbedarf für den Teilbereich Freiraum ist im Rahmen kommender 
Haushalts- und Investitionsplanungen zu entscheiden, soweit die Kompensation einer Bud-
getüberschreitung durch geringere Kosten bei anderen Teilbereichen nicht möglich sein soll-
te.“ 
 
Abwägung: Der Hinweis auf mögliche Budgetüberschreitungen beim Bau der Uferpromena-
de wird weiterhin als nicht unmittelbar bebauungsplanrelevant eingeschätzt. Die Einhaltung 
des vorgegebenen Kostenrahmens ist Gegenstand der nachfolgenden Planungsumsetzung 
und tangiert nicht die Schaffung des notwendigen Planungsrechts durch den Bebauungs-
plan. 



Begründung gemäß § 9 Abs.8 BauGB Bebauungsplan 1-62 b 

226 September 2015 

Im Sinne der Vorsorge wird der vorgeschlagene Hinweis auf ggf. zusätzlich benötigte Haus-
haltsmittel und Finanzierungsmöglichkeiten im Abschnitt IV.7 der Begründung redaktionell 
ergänzt. 
 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung 
Stellungnahme: Gegen die Ziele des B-Planverfahrens 1 - 62b bestehen seitens der Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung weiterhin keine Bedenken. 
 
Abwägung: Kenntnisnahme. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt IA und IB 
Die Abt. IA und IB hat zur Entwicklung der Planung aus dem Flächennutzungsplan und die 
Beachtung der regional-planerischen Festlegungen (textliche Darstellung 1) sowie zur Über-
einstimmung mit den Stadtentwicklungsplänen in ihrer Zuständigkeit sowie mit sonstigen 
eigenen thematischen und teilräumlichen Entwicklungsplanungen nichts vorzutragen. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt IC 
Stellungnahme: Nach dem aktuellen B-Plan-Entwurf 1-62b ist eine südliche Brücke über den 
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal geplant, die auf der östlichen Uferseite nunmehr direkt 
auf dem Invalidenfriedhof enden soll. Diese Anschlussfläche auf der östlichen Seite ist nicht 
mehr Bestandteil des B-Plan-Entwurfs. Für die Brücke ist eine Mindestbreite von 3 m vorge-
sehen. Sie soll dem Fußgängerverkehr vorbehalten bleiben. Radverkehr soll nicht ermöglicht 
werden. Hierzu wird aus friedhofsrechtlicher Sicht wie folgt Stellung genommen: 
Es wird begrüßt, dass die Brücke G8 nur noch für den Fußgängerverkehr vorgesehen ist. 
Allerdings ist auch Vorsorge dafür zu treffen, dass der Radverkehr nicht nur rechtlich, son-
dern auch tatsächlich ausgeschlossen wird. 
Nach der derzeitigen Planung endet die Brücke G8 auf dem ehemaligen Grabfeld E. Die 
Lage des Grabfeldes ist auf der beigefügten Skizze (von W. Wohlberedt, 1934) zu ersehen. 
Im Zusammenhang mit dem Mauerbau 1961 sind nach meiner Kenntnis die dort befindlichen 
Grabstätten vollständig beräumt worden. Nach der Wende wurden jedoch einige Grabstätten 
im Mauerbereich wieder eingerichtet bzw. mit Grabsteinen bzw. Gedenksteinen oder -tafeln 
versehen. Bei der weiteren Planung der Brücke ist daher genau zu prüfen, welche Fläche für 
den Zugang (Treppe/Rampe) tatsächlich erforderlich ist. 
 
Abwägung: Die Hinweise zur Unterbindung des Radverkehrs und zu Rücksichtnahme auf 
mögliche Grabstätten, Gedenktafeln u.ä. werden für die nachfolgenden Planungsebenen zur 
Kenntnis genommen und bei Realisierung der Brückenverbindung berücksichtigt. 
 
Stellungnahme: Eine Erweiterungsfläche des Invalidenfriedhofs, wie in der Begründung zum 
Entwurf genannt (s. Seiten 101, 139, 189), gibt es nicht. Bei der Fläche des 1748 eröffneten 
Invalidenfriedhofs handelt es sich insgesamt um eine gewidmete Friedhofsfläche. Der Invali-
denfriedhof hat eine besondere historische und kulturelle Bedeutung und ist als Garten-
denkmal in der Denkmalliste eingetragen. Er wurde 1951 für Bestattungen geschlossen. 
Nachweislich fanden jedoch bis 1961 weitere Bestattungen statt. Eine Entwidmung hat bis-
her nicht stattgefunden. Voraussetzung für eine (teilweise) Inanspruchnahme für andere 
Zwecke ist daher die Aufhebung der Friedhofswidmung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 7 Abs. 2 
Friedhofsgesetz für die Gesamtfläche oder für eine Teilfläche. 
 
Abwägung: Die Einschätzung, dass auch die Flächen im ehemaligen Mauerbereich Teil der 
gewidmeten Friedhofsfläche sind, und als Voraussetzung der Brückenrealisierung deshalb 
eine Entwidmung zumindest für die Teilflächen im Zugangsbereich der Brücke (gemäß §§ 3 
Abs. 1 und 7 Abs. 2 Friedhofsgesetz) erfolgen muss, wird zur Kenntnis genommen. 
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Da das Planungs- und Baurecht für die Brücken über eine gesonderte Verwaltungsvereinba-
rung (Kreuzungsvereinbarung) mit der WSV geschaffen werden soll, ist eine diesbezügliche 
Klärung auch noch nach der Festsetzung des Bebauungsplans möglich. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt IV S und IVB 
Stellungnahme: Gegen die Planungsabsicht den Bebauungsplan 1-62b aufzustellen, beste-
hen aus fachlicher Zuständigkeit keine Bedenken. 
Die Fläche befindet sich in der Gebietskulisse "Stadtumbau West, Gebiet Tiergarten Nord-
ring/ Heidestraße" (festgelegt mit Senatsbeschluss Nr. 3133/2005 vom 29.11.2005). 
Die Intentionen des Planes - siehe III.1 - stimmen inhaltlich mit den Konzepten zur Entwick-
lung des Stadtumbaugebietes überein und werden auch weiterhin auf Arbeitsebene abge-
stimmt. 
 
Abwägung: Kenntnisnahme. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt VIIB und VLB 
Stellungnahme: Gegen den Bebauungsplanentwurf bestehen bei Berücksichtigung der nach-
folgenden Anmerkungen aus übergeordneter verkehrsplanerischer Sicht keine grundsätzli-
chen Bedenken. 
Begründung, zu I.2.5.2, Seite 9: Die im ersten Absatz angegebenen Verkehrsstärken bezie-
hen sich auf den DTV werktags. Im letzten Absatz sollte berücksichtigt werden, dass die 
Straßenbahn bereits in Betrieb ist. Angesichts dessen ist der Begriff „Vorhaltefläche“ zu 
überprüfen. Vor dem Hintergrund der Inbetriebnahme der Straßenbahn sind auch die Formu-
lierungen unter I.3.9.5 (Seite 24) anzupassen. 
Begründung, zu I.3.4.2, Seite 15: Die Aussagen bezüglich des übergeordneten Straßennet-
zes sind auf die aktuellen Karten des StEP Verkehr (2014) zu beziehen. Hinsichtlich der 
Aussagen zur Einstufung der im Geltungsbereich liegenden bzw. auch angrenzenden Stra-
ßen ist folgende Präzisierung bzw. Ergänzung vorzunehmen: Die Invalidenstraße, die Minna-
Cauer-Straße und die Heidestraße sind sowohl im Bestand als auch im Planungshorizont 
(2025) Bestandteil des übergeordneten Straßennetzes und als übergeordnete Straßenver-
bindung (Stufe II) dargestellt. Dies gilt auch für die Verbindung über die Fennstraße zur Mül-
lerstraße. Dagegen ist die Verbindung über die Sellerstraße zur Müllerstraße sowohl im Be-
stand als auch in der Planung 2025 als örtliche Straßenverbindung (Stufe III) ausgewiesen. 
Begründung, zu III.3.4.1: Mit Verweis auf die vorangegangene Stellungnahme im Rahmen 
der Behörden- und Trägerbeteiligung vom 08.01.2015 ist die Aussage bezüglich der Er-
schließung von Baufeldern, die unmittelbar an die Heidestraße angrenzen, derart zu präzi-
sieren, dass es sich dabei ausschließlich um Erschließungsanlagen zur Ver- und Entsorgung 
dieser Baufelder handelt.  
 
Abwägung: Die Hinweise zur Begründung werden zur Kenntnis genommen und die Aussa-
gen werden redaktionell entsprechend angepasst. 
 
Stellungnahme: Hinweise zur Begründung III.3.4.4 (c), Seite 101 : 
Das hier formulierte Planungsziel, zwei Brücken für den Fuß- und Radverkehr über den Ber-
lin-Spandauer-Schifffahrtskanal zu errichten, wird ausdrücklich begrüßt.  
Im Widerspruch dazu und demzufolge zu überprüfen ist sowohl die textliche Festsetzung Nr. 
6.8 als auch die Aussage zum Radverkehr im letzten Satz des letzten Absatzes unter c). 
Danach soll die Nutzung der südlich gelegenen Brücke für den Radverkehr nicht möglich 
sein. Da mit dieser Brücke eine Verbindung an den Fernradweg Berlin-Kopenhagen und eine 
Verbindung zur Scharnhorststraße hergestellt werden soll, ist der Radverkehr auch auf die-
ser geplanten Brücke zu ermöglichen. Bei einer gemeinsamen Nutzung der Brücke durch 
Fußgänger und Radfahrer ist eine Breite von mind. 4 m erforderlich. Bei der Planung der 
beiden Brücken sind die Anforderungen zur Herstellung der Barrierefreiheit zu beachten. 
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Abwägung: Für die südliche der beiden geplanten Kanalbrücken ist die Realisierung eines 
mindestens 4 m breiten Brückenbauwerks aufgrund der schwierigen räumlichen Verhältnisse 
im Zugangsbereich am östlichen Kanalufer nicht möglich. Damit sind die Voraussetzungen 
für eine Freigabe der Brücke auch für Radfahrer nicht gegeben. 
Der Anschluss an den Fernradweg Berlin-Kopenhagen und eine Verbindung zur Scharn-
horststraße kann im Bereich der nördlichen Brücke erfolgen. Die dadurch ggf. erforderlichen 
Umwegfahrten sind bei einem Brückabstand von nur 300 m für Radfahrer zumutbar. 
 
Stellungnahme: Gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf bestehen aus Sicht der Zentralen 
Straßenverkehrsbehörde keine grundsätzlichen Bedenken sofern die nachstehenden Hin-
weise berücksichtigt werden: 
Der Inhalt der Stellungnahme vom 08.01.2015 bezüglich der Vorschläge zur Minderung des 
verkehrsbedingten Lärms wird uneingeschränkt aufrechterhalten. Es sind alle diesbezügli-
chen Erwägungen zu straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen (Nachabschaltung LZA/ 
Tempo 30) aus dem Bebauungsplanentwurf zu entfernen. 
 
Abwägung: Die Berechnungen der Schallimmissionen und die daraus abgeleiteten Festset-
zungen zum Lärmschutz berücksichtigen weder eine Abschaltung der LSA im Nachtzeitraum 
noch eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h. Die Gewährleis-
tung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet erfolgt insofern unabhängig von 
der Durchführung grundsätzlich möglicher straßenverkehrsbehördlicher Maßnahmen. Es 
bleibt dem Plangeber aber unbenommen, auf bestehende Lärmminderungspotenziale im 
Rahmen nachgeordneter Fachplanungen hinzuweisen. 
 
Stellungnahme: Aus Sicht des ÖPNV- Aufgabenträgers und der ÖPNV- Infrastrukturplanung 
werden folgende Hinweise gegeben: 
Die allgemeinen Hinweise zur ÖV-Erschließung gemäß Stellungnahme vom 08.01.2015 soll-
ten in die Begründung zum B-Planentwurf einfließen. Im Abschnitt III.1.2 unter dem Stichwort 
„Verkehrserschließung“ (S. 61) wird u.a. auf die allgemeinen Voraussetzungen zur Ver-
kehrserschließung der Flächen beidseits der Heidestraße eingegangen. Dabei werden auch 
Rahmenbedingungen genannt, die nicht den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-62b 
betreffen. Insofern wird der Hinweis aus der vorgenannten Stellungnahme bezüglich der per-
spektivisch notwendigen Busschleuse von der Heidestraße zur Invalidenstraße und der Be-
darf nach Betriebshaltestellen für am Hauptbahnhof endende/ beginnende Buslinien im Be-
reich der Umfahrung (u.a. in der Minna-Cauer-Str.) aufrechterhalten. 
 
Abwägung: Die Aussagen zur ÖV-Erschließung werden um Aussagen zur notwendigen 
Taktverdichtung/ Ausweitung der Bedienzeiten der in der Heidestraße verkehrenden Buslinie 
und Aussagen zu geplanten neuen Haltestellen ergänzt. 
Die Hinweise zu einer künftig erforderlichen Busschleuse von der Heidestraße zur Invaliden-
straße und zum Bedarf nach Betriebshaltestellen werden zur Kenntnis genommen, sind je-
doch nicht Gegenstand des Bebauungsplans, zumal sich der südliche Abschnitt der Heide-
straße und die Minna-Cauer-Straße im Geltungsbereich der angrenzenden Bebauungspläne 
II-201b und II-201c befinden. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt IX 
Stellungnahme: In Ergänzung zu den Ausführungen der Stellungnahme vom 05.01.2015 
ergeben sich folgende Hinweise zu den vom Verkehr verursachten Immissionen – hier 
Lärmaktionsplanung:  
In Abschnitt II.2.2.1 (Mensch und Gesundheit) werden die Schutzziele für die Verkehrsfläche 
mit der Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ und die öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimung „Parkanlage mit Kinderspielplatz“ von 55 dB(A) bzw. 60 dB(A) auf 62 dB(A) 
erhöht. Die Begründung bleibt allerdings eine Erläuterung schuldig, auf welcher Grundlage 
dieser „Schwellenwert für eine weitgehend ungestörte Kommunikation und Erholung“ herge-
leitet wurde. Dies sollte ergänzt werden.  
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Abwägung: Ein Kriterium für eine akzeptable Aufenthaltsqualität ist die Gewährleistung einer 
ungestörten Kommunikation über kurze Distanzen (übliches Gespräch zwischen zwei Perso-
nen) mit normaler, allenfalls leicht angehobener Sprechlautstärke. Dies ist möglich, wenn ein 
Dauerschallpegel von 62 dB(A) nicht überschritten wird. Auch in der Rechtsprechung (z.B. 
OVG Nordrhein-Westfalen, 13.3.2008 – 7 D 34/07 NE) markiert ein Dauerschallpegel von 62 
dB(A) die Schwelle, „bis zu der unzumutbare Störungen der Kommunikation und der Erho-
lung nicht zu erwarten sind“. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Parkanlagen von 55 
dB(A) ist im dichten Stadtraum dagegen im Regelfall nicht realisierbar. 
Aussagen zur Herleitung des Schwellenwertes für eine weitgehend ungestörte Kommunika-
tion und Erholung werden in der Begründung redaktionell ergänzt. 
 
Stellungnahme: In der Stellungnahme vom 05.01.2015 wurde auf die Änderung der 16. 
BImSchV hingewiesen. Diese Anmerkung bezog sich nicht auf den Entfall des Schienenbo-
nus, sondern insbesondere auf die neu gefasste Anlage 2, die ein geändertes Berechnungs-
verfahren für den Schienenverkehrslärm definiert. Es wird darum gebeten dies im weiteren 
Verfahren zu berücksichtigen. 
Eine relevante Änderung der Planung wurde mit der vorliegenden Unterlage nicht vorge-
nommen. Insoweit bleiben aus Sicht des Immissionsschutzes festzustellen, dass die in der 
Stellungnahme vom 05.01.2015 dargestellten grundsätzlichen Bedenken weiterhin bestehen. 
Insoweit wird aus hiesiger Sicht nach wie vor Prüfbedarf gesehen. 
 
Abwägung: Die Immissionsbelastung im Plangebiet wurde unter Berücksichtigung der geän-
derten Berechnungsverfahren für den Schienenverkehrslärm und der aktuellen Prognosen 
zur Streckenbelegung der Bahngleise überprüft. 
Gegenüber dem bisher zugrunde gelegten Betriebsprogramm der DB AG (Abfrage Ende 
2012) ergaben sich teilweise Änderungen hinsichtlich der Zuganzahl und der Höchstge-
schwindigkeit auf einzelnen Strecken.   
Ein Vergleich der bisherigen und der neuen Berechnungsergebnisse von Juni 2015 zeigt 
tendenziell leichte Verbesserungen der Schallbelastungssituation, die jedoch ohne Auswir-
kungen auf das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Schallschutzkonzept bleiben.  
Die größten Unterschiede ergeben sich in den Blockinnenbereichen der Baublöcke nördlich 
des Stadtplatzes, d.h. an den gegen Verkehrslärm abgeschirmten Fassaden, die erst durch 
Beugung und Reflexion des Schalls durch Schienenverkehrslärm betroffen sind. Hier haben 
sich rechnerische Verbesserungen von 2 bis 4 dB(A) ergeben – an einzelnen Immissions-
punkten sogar 5 dB(A). Auf den bisher geforderten Einbau schallgedämmter Lüftungseinrich-
tungen, besonderer Fensterkonstruktionen oder im Hinblick auf Belüftung und Schalldäm-
mung gleichwertiger baulicher Maßnahmen an Außenbauteilen kann deshalb im Blockinnen-
bereich in zusätzlichen Geschossen – aber nicht grundsätzlich - verzichtet werden. Die text-
liche Festsetzung Nr. 5.4 wird entsprechend angepasst. 
Bezüglich der Anforderungen an den baulichen Schallschutz, an die lärmoptimierte Grund-
rissausrichtung, an den Lärmschutz von Außenwohnbereichen sowie an die Mindesthöhen 
von Gebäuden und Lärmschutzwände (in der öffentlichen Parkanlage mit Kinderspielplatz) 
ergeben sich keine Änderungen.  
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt X 
Stellungnahme Fachbereich X OI: Die Planzeichnung mit Stand Oktober 2014 zeigt 2 neue 
Brücken über den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal. Gegenüber dem Planzeichnungsent-
wurf mit Stand März 2012 wurde der Geltungsbereich für beide Brücken auf der östlichen 
Kanalseite verkleinert. SenStadtUm X OI hatte sich bereits in der Stellungnahme zur letzten 
Behördenbeteiligung im Dezember 2014 gegen die Verkleinerung des Geltungsbereichs öst-
lich des Kanals ausgesprochen und begründet. Diese Verkleinerung findet nach wie vor kei-
ne Zustimmung. Die Bebauungsplangrenzen sind so zu wählen, dass die Brücken vollstän-
dig erfasst und beidseitig an öffentliche Straßen im Sinne des Berliner Straßengesetzes an-
gebunden sind. 
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Für die beiden neuen Brücken ist Baurecht zu schaffen – gemäß Berliner Straßengesetz 
über eine Planfeststellung, Plangenehmigung oder über einen festgesetzten Bebauungsplan. 
Die Entscheidung, dass beide neuen Brücken vom Geltungsbereich des Bebauungsplans zu 
erfassen sind, ist bereits im Jahr 2011 zum damals noch ungeteilten Bebauungsplanentwurf 
1-62 vom Referat II C in Zuständigkeit für Verbindliche Bauleitplanung / Rechtskontrolle ge-
fallen. 
Nur eine planzeichnerische Festsetzung der gesamten Brückenkonstruktionen einschl. der 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen nach § 2 Berliner Straßengesetz schafft 
Baurecht für die Brücken und damit die Voraussetzung, dass Kreuzungen mit der Bundes-
wasserstraße entstehen dürfen und auf Dauer von der Wasserstraßenverwaltung zu dulden 
sind und die Flächen, die östlich des Kanals für die Brücken erworben oder mitbenutzt wer-
den müssen, öffentlich-rechtlich gesichert werden.  
Anmerkung zu den geplanten textlichen Festsetzungen Nr. 6.7 und 6.8: Diese legen nur Be-
nutzungsrechte in Form von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten fest. Das benötigte Baurecht 
für die Brückenbauwerke lässt sich daraus nicht herleiten - es fehlt.  
Die Abwägungen zu den beiden Brücken in der Begründung werden dem ebenso nicht ge-
recht: Zur nördlichen Brücke wird auf S. 101 und S. 189 erklärt, dass der Anschluss der We-
geverbindung nach Osten über die unmittelbar angrenzende Straßenverkehrsfläche der Kie-
ler Straße gesichert sei. Das ist nicht ausreichend, denn es gibt im Anschluss keinen Bebau-
ungsplan, der die Kieler Straße rechtsfest sichern würde. Für die Kieler Straße existiert auch 
keine Planfeststellung. In den Bebauungsplan 1-62b wäre die Darstellung der Kieler Straße 
in gelb zumindest im Anschluss an die neue Brücke soweit einzubeziehen, dass die neue 
Wegeführung über den Kanal eine rechtlich gebotene Grundlage erhält. 
Zur südlichen Brücke wird unter anderem auf S. 101 und S. 189 erklärt, dass die Planung 
einen Anschluss an die Erweiterungsfläche des Invalidenfriedhofs vorsieht und dies eine 
öffentliche Grünfläche sei, so dass keine anderweitige öffentlich-rechtliche Sicherung erfor-
derlich sei. Hierzu wird angemerkt, dass in der Abwägung die Bezeichnung „öffentlich“ ver-
mischt wurde. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird so manches als öffentlich bezeichnet – 
Museum, Postgebäude, Zoo ... Diese stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung, unterliegen 
aber dem Privatrecht und nicht dem öffentlichen Recht. 
Für die neuen Brücken ist das „öffentliche Recht“ eine entscheidende Grundlage. Zum öf-
fentlichen Recht gehören das Berliner Straßengesetz und das Grünanlagengesetz. Der Inva-
lidenfriedhof Flur 122 Flurstück 17 steht zwar im Eigentum des Landes Berlin mit Grundver-
mögen Gartenbau/Grünfläche, aber er fällt nicht unter öffentliches Recht. Nach Grünlagen-
gesetz § 1 Abs. 2 ist es nicht auf Friedhöfe anzuwenden.  
Aus diesem Grund gilt für den Invalidenfriedhof weder das Berliner Straßengesetz noch das 
Grünanlagengesetz. Eine öffentlich-rechtliche Sicherung von Brückenbestandteilen der süd-
lichen Brücke auf Erweiterungsflächen des Invalidenfriedhofs ist aus vorgenanntem Grund 
nicht gegeben und wäre mittels Bebauungsplan zu schaffen. 
Des Weiteren ist zu bedenken, dass Wege in oder zur Verbindung von Grünanlagen trotz 
Grünanlagengesetz keine Wege im verkehrsrechtlichen und/oder kreuzungsrechtlichen Sin-
ne sind. Die Duldung einer Brücke mit einem Weg über einer Wasserstraße (oder einer 
Bahnlinie) ist rechtlich nur gegeben, wenn der überführte Weg nach Straßengesetz gewid-
met ist. Wege in Grünanlagen fallen nicht unter die Duldung. Aus diesem Grund ist für die 
südliche Brücke auf der Ostseite eine Anschlussfläche in gelb/weißer Schraffur für einen 
Anschlussbereich nach Berliner Straßengesetz erforderlich. 
Auch das Ergebnis der Abwägung auf S. 190, weitergehende Anforderungen zur Schaffung 
des notwendigen Baurechts können sich auf den nachfolgenden Planungsebenen ergeben, 
ist nicht korrekt. Nachfolgend kann nur vertiefend geplant werden, aber das eigentliche 
Baurecht für neue Brücken ist grundsätzlich zuerst über eine Planfeststellung, Plangenehmi-
gung oder einen festgesetzten Bebauungsplan zu erzielen, ehe im Detail weitergeplant wer-
den kann. 
 
Abwägung: Die in den Geltungsbereich einbezogenen Wasser- und Uferflächen im Bereich 
des künftigen Stadtplatzes und der beiden geplanten Kanalbrücken gehören zum Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanal und sind gemäß Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) Teil 
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einer Bundeswasserstraße. Gemäß § 1 Abs. 4 WaStrG sind diese Flächen für die Zwecke 
des öffentlichen Schiffsverkehrs gewidmet und gelten als planfestgestellt. Die betroffenen 
Wasserflächen und Böschungsbereiche werden deshalb nachrichtlich als Teil der Bundes-
wasserstraße in den Bebauungsplan übernommen.  
Während für die Böschungsbereiche auf der Fläche des künftigen Stadtplatzes die Entbehr-
lichkeit durch das WSV/ WSA festgestellt und eine Entwidmung in Aussicht gestellt wurde, ist 
die sich daraus ergebende grundsätzliche Möglichkeit der Überplanung durch den Bebau-
ungsplan im Bereich der Brückenkorridore nicht gegeben. Das WSA hat in seiner Stellung-
nahme im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Notwendigkeit 
eines Planfeststellungsverfahrens nochmals bekräftigt. 
Zur Schaffung des Planungs- und Baurechts für die Kanalbrücken ist eine Kreuzungsverein-
barung mit der WSV und eine nachfolgende Widmung der Brücke als Verkehrsfläche ge-
plant. 
Im Bebauungsplan erfolgt die Eintragung als Brücke (Kreuzsymbol) deshalb ausweislich der 
Planlegende als Vorschlag, um die Planungsabsicht zur Errichtung der Brückenbauwerke zu 
bekunden. Ergänzend wird die Sicherung notwendiger Geh-, Radfahr- und Leitungsrechte 
vorbereitet. 
Da die Baurechtschaffung für die neuen Brücken somit ohnehin nicht über den Bebauungs-
plan erfolgen kann, wird die Einschätzung, dass als Voraussetzung für den Bau der beiden 
Kanalbrücken weitere Flächen östlich des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals in den Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans einbezogen werden müssen, weiterhin nicht 
geteilt.  
Die notwendigen Voraussetzungen zum Anschluss der Brückenbauwerke an öffentliche Ver-
kehrs- bzw. Grünflächen müssen im Rahmen der gesonderten Planfeststellungsverfahren 
geschaffen werden. Dass dafür ggf. eine Entwidmung von Teilflächen des Invalidenfriedhofs  
erforderlich ist, wird zur Kenntnis genommen. Die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine 
Brückenverbindung sind aus Sicht des Plangebers aber weiterhin gegeben.  
Der Sachverhalt wird in der Begründung verdeutlicht dargestellt. 
 
Stellungnahme Fachbereich X OI: Nach momentaner Rechtslage hat SenStadtUm X OI kei-
ne Zuständigkeit für die spätere Unterhaltung der geplanten Lärmschutzbauwerke. Ob der 
Bezirk in seiner Funktion als Straßenbaulastträger zuständig wäre, kann hier nicht einge-
schätzt werden, denn ein Straßenbaulastträger ist gemäß 16. und 24. Verordnung zum Bun-
desimmissionsschutzgesetz für Lärmschutzmaßnahmen (ggf. Lärmschutzbauwerke) nur 
beim „Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen“ zuständig und nicht beim 
Bau von Gebäuden oder Anlagen an bestehenden Straßen. 
Die Abwägung in der Begründung auf der S. 203, dass Verkehrssicherung und Unterhaltung 
der Lärmschutzbauwerke unabhängig des Bebauungsplanverfahrens zu klären wären, wi-
derspricht dem Sinn eines Planverfahrens. Der Bebauungsplan 1-62b wird zur Rechtsgrund-
lage für die öffentliche Straßen, Wege und Plätze nach § 2 und § 22 Abs. 4 Berliner Stra-
ßengesetz. Die zukünftige Unterhaltungslast der Lärmschutzbauwerke wäre als Bestandteil 
des Verfahrens abschließend zu klären. 
 
Abwägung: Der Hinweis auf die Nicht-Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt – Abt X für die spätere Unterhaltung der geplanten Lärmschutzwände in 
der öffentlichen Parkanlage wird zur Kenntnis genommen. Da die derzeit privaten Flächen 
für die Parkanlage an das Land Berlin abgetreten werden, wird auch das Lärmschutzbau-
werk zukünftig der Verkehrssicherungspflicht und der Unterhaltungslast des Landes Berlin 
unterliegen. Einzelfragen der Zuständigkeit sind unabhängig vom Bebauungsplanverfahren 
zu klären. 
 
Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin (WSA) 
Stellungnahme: Der überplante Berlin- Spandauer- Schifffahrtskanal (BSK) ist eine Bundes-
wasserstraße i.S. des WaStrG. Zu seinen als Verkehrsweg gewidmeten Bestandteilen zäh-
len das Gewässer von Ufer zu Ufer, seine Sohle und das Ufer inklusive der vorhandenen 
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Verankerung (alle Bestandteile des technischen Bauwerkes Kanal) und die zu seiner Unter-
haltung notwendigen Landflächen. Diese Flächen bitte ich nachrichtlich in dem Bebauungs-
plan als Bundeswasserstraßen auszuweisen. 
Ich stimme der Überplanung dieser vorstehend genannten Flächen mit den Flächenkorrido-
ren für die Errichtung eines Uferweges/ Uferpromenade und der Errichtung der beiden Brü-
cken unter der Maßgabe zu, dass die von ihnen geplanten Maßnahmen weder die Ausübung 
der hoheitlichen Tätigkeit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) noch die Nutzung 
des BSK als Verkehrsweg gefährden, beeinträchtigen, einschränken oder verhindern. 
Ich weise darauf hin, dass die in dem Bebauungsplan ausgewiesenen Einzelmaßnahmen vor 
ihrer Realisierung der WSV zur Prüfung vorzulegen sind. Die WSV entscheidet in einem ge-
sonderten Prüfverfahren, ob es sich bei dieser Maßnahme um eine genehmigungspflichtige 
Anlage/ Bauwerk IS. von § 31 WaStrG handelt und erteilt, wenn erforderlich, eine Einzelge-
nehmigung für die Anlage/ Bauwerk. 
Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass die im Bebauungsplan ausgewiesenen Einzel-
maßnahmen weder in ihrer Bauphase noch nach ihrer Fertigstellung das Kanalbauwerk des 
BSK als künstliche Wasserstraße in seiner Funktionsfähigkeit und in seinem baulichen Be-
stand beeinträchtigen, beschädigen bzw. zerstören dürfen. Ein zusätzlicher Lasteneintrag 
auf die Ufer des Kanalbauwerkes ist zwingend zu vermeiden. 
 
Abwägung: Die nachrichtliche Übernahme der im Geltungsbereich des Bebauungsplans lie-
genden Flächen des Berlin- Spandauer- Schifffahrtskanals in seiner Funktion als Bundes-
wasserstraße ist im Bebauungsplan bereits berücksichtigt. 
Die Hinweise zur Überplanung der Fläche werden zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahme (zum Thema Lärmschutz): Die Bundeswasserstraße - Berlin - Spandauer - 
Schifffahrtskanal ist eine öffentliche Wasserstraße ohne Beschränkungen für die Berufs-
schifffahrt. Die Nutzung der Wasserstraße ist zu jeder Zeit möglich. Es darf zu keiner Beein-
trächtigung der Wasserstraße durch das geplante Wohngebiet kommen. Mit einem gewissen 
Lärmpegel aus Verkehr muss gerechnet werden. 
 
Abwägung: Die Hinweise zum Thema Lärmschutz werden zur Kenntnis genommen. Schiff-
fahrtsbedingte Lärmimmissionen wurden im Rahmen der durchgeführten Schallschutzuntersu-
chung mit betrachtet; nach Einschätzung der Fachgutachter erreichen sie keine relevante 
Größenordnung 
 
Stellungnahme: Abschließend verweise ich auf meine Forderungen aus der Stellungnahme 
vom 06.01.2015. Ich erhalte meine Forderungen aus dieser Stellungnahme auch weiter voll-
inhaltlich aufrecht. Ich gehe davon aus, dass Sie die Belange der Bundeswasserstraßenver-
waltung als Belange eines überregionalen Verkehrsweges in den Bebauungsplan einarbei-
ten.  
 
Abwägung: Das im benannten Schreiben (siehe V.14) geforderte gesondertes Planfeststel-
lungs- bzw. PIangenehmigungsverfahren für die geplanten Brückenbauwerke wird im Rah-
men der Brückenplanung berücksichtigt, ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens.  
 
Bundesamt für Infrastruktur Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Stellungnahme: Durch die Änderungen im Vorhaben werden Belange der Bundeswehr nicht 
berührt, es werden keine Einwände erhoben. Die Stellungnahme vom 26.11.2014 wird auf-
rechterhalten. 
 
Abwägung: Kenntnisnahme. 
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Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin  
Stellungnahme: Das Land Berlin ist Eigentümer des Grundstücks Invalidenstraße 
52/Heidestraße 1 in 10557 Berlin (Grundbuchblatt 10814, Gemarkung Tiergarten, Flur 43, 
Flurstück 64/3, mit einer Größe von 4.896 m2). Dieses Grundstück ist gemäß § 1 Absatz 2 
Satz 1 des SILB-ErrichtungsG in Verbindung mit der Anlage zum SILB-ErrichtungsG dem 
Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin zugewiesen; es wird im weiteren Text als 
"SILB-Grundstück" bezeichnet. Die Geschäftsführung für das SILB übt die BIM Berliner Im-
mobilienmanagement GmbH aus. Das SILB-Grundstück ist mit Gebäuden bebaut, die vom 
Sozialgericht genutzt werden. 
Die aktuelle Erschließung des SILB-Grundstücks mit Fahrzeugen erfolgt über die im Plan-
entwurf 1-62b (Blatt 2 von 2 Blättern) mit "G3" bezeichnete Fläche, die gelb markiert ist. Bitte 
entnehmen Sie die derzeitige Erschließung dem als Anlage beigefügten Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster. Über die Fläche "G3" wird der Innenhof des SILBGrundstücks er-
schlossen, der für alle Anlieferungen und Entsorgungen des Sozialgerichts genutzt wird. 
Aufgrund der baulichen Struktur des Gebäudes sind sämtliche Anlieferungen und Entsor-
gungen ausschließlich über diesen Innenhof und somit über die Fläche "G3" möglich, die 
folglich die einzige Erschließungsmöglichkeit des Sozialgerichts darstellt. Für das Sozialge-
richt besteht keine Möglichkeit, Anlieferungen über einen anderen Eingang entgegenzuneh-
men bzw. in das Gebäude einzubringen. Die täglichen Lieferungen des Sozialgerichtes um-
fassen unter anderem Verbrauchsmaterialien, Reinigungsmaterialien, Arbeitsmaterialien und 
Aktenlieferungen. Zudem wird der Innenhof und die Fläche "G3" von Baufirmen im Rahmen 
von Umbaumaßnahmen des Gebäudes sowie des laufenden baulichen Unterhalts genutzt. 
Darüber hinaus erfolgen sowohl die Post- und Gefangenentransporte als auch die Müll- und 
Sperrmüllentsorgungen über diese Flächen. Zusätzlich dienen der Innenhof und die Fläche 
"G3" der Feuerwehr als Feuerwehrzufahrt und Rettungsweg. 
Aus diesem Grund sind die Ergänzungen in Punkt 6.3 der textlichen Festsetzung im Bebau-
ungsplan 1-62b (Blatt 1 von 2 Blättern) und in der Begründung zum Bebauungsplan 1-62b 
weiterhin zwingend erforderlich und müssen zudem unveränderlich fortbestehen. Über eine 
positive Information würden wir uns sehr freuen. 
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen und bitten zu beachten, dass die 
Nutzungsbeschreibung "Landesinst. f. Gericht!. u. Soz. Medizin" innerhalb der violett ge-
kennzeichneten Gemeinbedarfsfläche nicht mehr aktuell ist. Die Gemeinbedarfsfläche wird 
derzeitig ausschließlich vom Sozialgericht genutzt. 
 
Abwägung: Der bereits im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
(Nov./ Dez. 2014) vorgebrachten Argumentation zur weiterhin notwendigen Erschließung 
(Anlieferung, Entsorgung und Feuerwehrzufahrt) des Sozialgerichts über den Innenhof wur-
de gefolgt und im Entwurf zur öffentlichen Auslegung (wieder) ein Fahrrecht zugunsten der 
Nutzer der Fläche für Gemeinbedarf  aufgenommen. Ein ergänzend gefordertes Gehrecht 
bereitet der Bebauungsplan ebenfalls vor.  
Die Grundstückseigentümerin der zu belastenden Fläche strebt eine privatrechtliche Rege-
lung mit dem Sozialgericht zu den erforderlichen Fahrrechten an. Erste Abstimmungen der 
beiden Vertragsparteien haben stattgefunden. Die auf Bebauungsplanebene vorbereiteten 
Geh- und Fahrrechte sollen im Rahmen der grundbuchlichen Sicherung räumlich, zeitlich 
und nutzerspezifisch differenziert sowie Regelungen zur anteiligen Kostentragung getroffen 
werden. Auch im öffentlichen Interesse ist die rückwärtige Fahrerschließung des Sozialge-
richts auf nachweislich nicht anderweitig abzuwickelnde Fahrten zu beschränken. 
 
Berliner Wasserbetriebe  
Stellungnahme: Im Rahmen der Behördenbeteiligung haben wir zum o. g. Bebauungsplan-
entwurf mit Schreiben PB-C/Pa vom 07.01.2015 eine Stellungnahme abgegeben. Die gering-
fügigen Änderungen haben keinen Einfluss auf unsere Stellungnahme. Sie hat auch weiter-
hin Bestand. Wir bitten Sie, die Belange der BWB im weiteren Verlauf des Bebauungsplan-
verfahrens zu berücksichtigen. 
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Abwägung: Kenntnisnahme. Die im benannten Schreiben (siehe V.14) gegebenen Hinweise 
zu den bereits abgestimmten Leitungsverläufen und noch erforderlichen Abstimmungen wur-
den für die nachfolgenden Planungsebenen zur Kenntnis genommen. 
 
Vattenfall Wärme AG  
Stellungnahme: Unsere Aussagen vom 29.06.2012 und 17.12.2014 zum Bebauungsplan 
behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die Belange unserer Fernwärmetrassen sind im Punkt 
1.2.6 Technische Infrastruktur dargestellt. 
 
Abwägung: Die im benannten Schreiben (siehe V.14) gegebenen Hinweise zum Verlauf ei-
ner bestehenden Fernwärmetrasse und zu den Ausbauplanungen zur Gebietsversorgung 
der Europacity wurden zur Kenntnis genommen. 
 
Stromnetz Berlin GmbH  
Stellungnahme: In dem betrachteten Gebiet befinden sich Nieder-·, Mittel-·und Hochspan-
nungsanlagen sowie die Netzstation 32699, die Übergabestation 37139 und die kombinierte 
Station 30306 der Stromnetz Berlin GmbH. Einen Plan mit den vorhandenen Anlagen erhal-
ten Sie beiliegend zu diesem Schreiben. 
In dem angegebenen Bereich sind weitere Anlagen geplant, die Planung der Stromnetz Ber-
lin GmbH ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Über Planungen oder Trassenführungen für 
die Versorgung möglicher Kunden nach der Bebauung können wir zurzeit keine Aussage 
treffen. 
Unsere Stellungnahmen vom 03.07.2012 und vom 07.12.2014 sowie die Ihnen übergebenen 
Planunterlagen im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange sind weiterhin verbindlich. 
Als fachlicher Ansprechpartner für Rückfragen steht Ihnen der Bereich Vattenfall Europe 
Netzservice GmbH, Netzanlagenbau Berlin, zur Verfügung (Ansprechpartner und Kontaktda-
ten werden benannt).  
Die beigefügte Richtlinie zum Schutz von 1 - 110kV Kabelanlagen der Stromnetz Berlin 
GmbH, die .Richtlinie zum Schutz von Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung des Landes 
Bertin der Vattenfall Europe Netzservice GmbH- und die, Allgemeinen Hinweise für Lei-
tungsanfragen bei geplanten Bauvorhaben sind genau zu beachten. 
 
Abwägung: Die Hinweise werden für die Bauausführung zur Kenntnis genommen. Da eine 
Sicherung von Bestandsleitungen und –anlagen nicht notwendig ist, ergeben sich keine 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
 
NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg  
Stellungnahme: Für Ihre geplanten Maßnahmen müssen die vorhandenen Hausanschlusslei-
tungen umverlegt bzw. außer Betrieb genommen werden. Dazu benötigen wir einen schriftli-
chen Auftrag des Bauherren/Eigentümers. 
Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen Er-
schließungsflächen unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus notwendige 
Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebau-
ungsplan festzusetzen. 
Nach Auswertung des Bebauungsplans und der entsprechenden Begründung ist folgendes 
zu beachten bzw. in die weitere Planung einzuarbeiten: Bei Baumpflanzungen ist ohne Si-
cherungsmaßnahmen ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,5 m von der Rohraußen-
kante und Stromkabel zu den Stammachsen einzuhalten. Bei Unterschreitung dieses Ab-
standes sind in Abstimmung mit der NBB Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein Mindestab-
stand von 1,5 m sollte jedoch in allen Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses 
Abstandes sind nur flach wurzelnde Bäume einzupflanzen, wobei gesichert werden muss, 
dass beim Herstellen der Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube 
und Oberkante unserer Leitungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen 
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Rohrleitung/ Kabel und zu dem pflanzenden Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubrin-
gen. Der Umfang dieser Einbauten ist im Vorfeld protokollarisch festzuhalten. Beim Aushe-
ben der Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass unsere Leitungen/ Kabel nicht beschädigt 
werden. Wir weisen darauf hin, dass bei notwendigen Reparaturen an der Leitung/ Kabel der 
jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflanzung entfernt werden muss. 
Im räumlichen Gebiet der Anfrage plant die NBB, Leitungsbaumaßnahmen auszuführen. Ihre 
Arbeiten sind in der Planungsphase und vor Baubeginn mit der NBB-NP, Netzplanung abzu-
stimmen (Ansprechpartner und Kontaktdaten werden benannt). 
Fragen hinsichtlich außer Betrieb befindlicher Gasleitungen, ausgenommen Hausanschluss-
leitungen, sind zusätzlich an die Colt Technology Services GmbH zu richten, da diese Lei-
tungen möglicherweise mit Kabeln belegt sind oder eine Belegung geplant ist. (Ansprech-
partner und Kontaktdaten werden benannt). 
Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder der Arbeitsraum 
den dargestellten räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang erneut zur Erteilung 
einer Auskunft der NBB vorzulegen. 
 
Abwägung: Die Hinweise werden für die Bauausführung zur Kenntnis genommen. 
 
IT-Dienstleistungszentrum Berlin 
Stellungnahme: Aufgrund des eingereichten Planentwurfes haben wir festgestellt, dass 
Fernmeldetechnische Sicherheitsanlagen des IT-Dienstleistungzentrums Berlin betroffen 
sind. Gemäß Punkt 9. "Sonstige Festsetzungen“ sind die Anlagen des ITDZ nicht betroffen. 
 
Abwägung: Kenntnisnahme. 
 
Bundesnetzagentur 
Stellungnahme: Zu dem o.g. Plangebiet habe ich bereits mit meinem Schreiben Karl 2-2, 
5593-5, Nr. 9029 vom 02.12.2014 Stellung genommen. Die hinsichtlich der Belegung mit 
Richtfunkstrecken zu überprüfende Planungsfläche hat sich im Zusammenhang mit der er-
folgten Planüberarbeitung nicht geändert. Die in meiner ersten Mitteilung getroffenen Aussa-
gen zu den als Ansprechpartner in Frage kommenden Richtfunkbetreibern sind somit weiter-
hin aktuell. 
 
Abwägung: Kenntnisnahme (zur Abwägung der benannten Stellungnahme siehe V.15).  
 
50 Hertz 
Stellungnahme: Nach Prüfung der Unterlagen können wir Ihnen mitteilen, dass unsere Stel-
lungnahme vom 08.01.2015 weiterhin gültig ist 
 
Abwägung: Kenntnisnahme (zur Abwägung der benannten Stellungnahme siehe V.15). 
 
airdata 
Stellungnahme: Die Prüfung hat ergeben, dass wir derzeit keine Richtfunkstrecken betreiben 
oder planen, die das Planungsgebiet – Bebauungsplan 1-62b „Europacity“ - kreuzen oder 
sich diesem relevant annähern. Insofern berührt diese Planung unsere Belange nicht. 
 
Abwägung: Kenntnisnahme. 
 
Telefonica/ O2 
Stellungnahme: Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den ein-
schlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung 
zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien 
zu vermeiden: In der Nähe Ihres Planungsgebietes verläuft eine unserer Richtfunkverbin-
dungen. Damit es zukünftig zu keinen Interferenzen kommt, sollte entlang dieser Richtfunk-
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trasse, im Bereich des Plangebietes, geplante Gebäude / Baukonstruktionen folgende Höhe 
nicht überschreiten: 
Link 202530134 (grün) = max. Bauhöhe 35 m. Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/- 
5 m (Trassenbereite).  
Die Abbildungen zeigen eine Übersichts- und eine Detailkarte vom Planungsgebiet. In den 
Abbildungen ist das Plangebiet mit einer dicken hellblauen Linie eingezeichnet. Die anderen 
farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen von Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG. Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen hori-
zontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 20-60m 
(einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). 
Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des 
Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in 
die Richtfunktrassen ragen. Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richt-
funktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flä-
chennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechen-
de Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken 
nicht beeinträchtigt werden. Die Eckdaten für das Funkfeld dieser Telekommunikationslinie 
finden Sie auf einem separaten Blatt. 
 
Abwägung: Aus den beigefügten Karten ist ersichtlich, dass die Richtfunktrasse der Telefóni-
ca Germany GmbH & Co. OHG im südlichen Teil des Plangebietes ungefähr in Verlängerung 
der Döberitzer Straße verläuft. In diesem Bereich ermöglicht der Bebauungsplan keine Ge-
bäude über 35 m Höhe. Eine Beeinträchtigung der bestehenden Richtfunkverbindung ist 
somit nicht zu erwarten. 
 
Vodafon 
Stellungnahme: In dem von Ihnen angegebenen Bereich des Geländes befinden sich keine 
Kabelanlagen der Vodafone GmbH. Die Zustimmung bezieht sich nur auf das beantragte 
Vorhaben und auf den beantragten Bereich. Seitens der Vodafone GmbH bestehen keine 
Einwände zum oben genannten Bauvorhaben. 
 
Abwägung: Kenntnisnahme. 
 
Deutsche Bahn AG 
Stellungnahme: Die eingereichten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen und aus 
der Sicht der DB AG bezüglich der von ihr zu vertretenden Belange fachtechnisch prüfen 
lassen. Hierzu haben wir die Antragsunterlagen von ggf. betroffenen Konzerngesellschaften 
der DB AG, wie die DB Netz AG, DB Kommunikationstechnik GmbH, der DB ProjektBau 
GmbH und DB Energie GmbH eigenständig prüfen lassen. 
Die vorgenannten Konzerngesellschaften DB Netz AG, DB Kommunikationstechnik GmbH 
und DB Energie GmbH sind eigenständige Gesellschaften und sprechen für sich. Als Anla-
geneigentümer/-verantwortliche haben diese Konzernunternehmen für den jeweiligen Ver-
antwortungsbereich separat Stellung genommen. 
Nach Sichtung der eingereichten Unterlagen teilen wir Ihnen im Auftrage der Deutschen 
Bahn AG folgendes mit: 
Die in der Begründung zum B-Planverfahren, unter Punkt 1.3.9.1 enthaltenen Ausführungen 
können wir bestätigen. Ein Großteil der Flächen westlich der Heidestraße war bahngewid-
met. Mit Bescheid vom 08.06.2011 wurden die heutigen Flurstücke 305 und 306 von Bahn-
betriebszwecken nach § 23 AEG freigestellt. Nicht freigestellt wurde die bahnbetriebsnot-
wendige Regenwasserdruckrohrleitung des Fernbahnüberfliegers, die die Fläche quert. Eine 
Teilfläche der bereits freigestellten Fläche am westlichen Rand dient als temporäre Baustel-
leneinrichtung für die S21. 
Die vorliegenden Unterlagen wurden durch die DB ProjektBau GmbH geprüft. Grundsätzlich 
bestehen zum vorliegenden Bebauungsplan seitens dieses Konzernbereiches keine grund-
sätzlichen Bedenken. Die Belange der S21 wurden berücksichtigt. 
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Leider liegt die Stellungnahme der DB Netz AG zum vorliegenden B-Planverfahren immer 
noch nicht vor. 
 
Abwägung: Die Bestätigung der Bebauungsplaninhalte und der Aussagen in der zugehörigen 
Begründung werden zur Kenntnis genommen. 
Da auch zwei Monate nach Eingang des Schreibens der DB AG noch keine Stellungnahme 
der DB Netz AG vorliegt, wird von einer Zustimmung zur Planung ausgegangen. 
 
Bezirksamt Mitte – Umwelt und Natur 
Stellungnahme: Seit Februar 2015 ist der Bodenschutzbehörde eine neue Bodenkontamina-
tion im Geltungsbereich bekannt geworden. Es handelt sich um eine vermutete ehemalige 
Gasanstalt nördl. des Kornversuchsspeichers (Heidestraße 20C). 
Bei Abbrucharbeiten wurden im Boden Teerölkontaminationen festgestellt. Die Arbeiten wur-
den bis zur Erkundung des Schadens im Boden und Grundwasser eingestellt. Diese soll zu-
nächst mit vier Bohrungen noch im März 2015 beginnen. Die Ausdehnung des Schadens ist 
derzeit sowohl horizontal als auch vertikal unklar. Möglicherweise reicht der Schaden auch 
unterhalb des Kornversuchsspeichers, da die Eintragung in der historischen Karte mit dem 
Zusatz Gasanstalt (um 1889) vor dem Bau des Speichers vorhanden war. Nur in einer weite-
ren Karte von 1888 konnten Baukörper (ohne Bezeichnung) dieser Gasanstalt nachgewiesen 
werden. 
Bei den orientierenden Untersuchungen 2011 wurden insgesamt vier Bohrungen um ein da-
mals noch vorhandenes Gebäude niedergebracht, die allerdings keine besonderen Auffällig-
keiten zeigten. Weitere Untersuchungen im Umfeld wurden daher nicht vorgenommen. Auch 
bei Baugrunduntersuchungen am Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal wurden keine organo-
leptischen Auffälligkeiten festgestellt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Teeröl-
kontaminationen in einem Streifen von max. 20 m Breite zum Kanal vorhanden sein können. 
Die Ausdehnung einer wahrscheinlichen Grundwasserkontamination lässt sich derzeit nicht 
abschätzen. 
Der Umfang und die Art der erforderlichen Sanierungsmaßnamen lassen sich daher derzeit 
nicht bestimmen. Die Sanierung ist dementsprechend derzeit nicht rechtlich abgesichert. 
 
Abwägung: Die Hinweise zu einer neu entdeckten Kontamination im Bereich Heidestraße 20 
werden zur Kenntnis genommen und die Aussagen in der Begründung (Umweltbericht) wer-
den entsprechend ergänzt. 
Die verunreinigte Teerschicht sowie Bauwerksreste des ehemaligen Gaswerks sollen durch 
eine Spezialfirma ausgehoben und fachgerecht entsorgt werden. Die mittlerweile durchge-
führten Beprobungen in diesem Bereich, ergaben keine Hinweise auf weitere Boden- oder 
Grundwasserverunreinigungen. Zur Überprüfung werden die Sohlen der Baugruben nach 
Aushub der Teerschicht und der Bauwerksreste nochmals beprobt und die Parameter PAK 
und MKW bestimmt. 
Die neu entdeckte Kontamination steht damit einer Festsetzung des Bebauungsplans nicht 
entgegen. 
 
Stellungnahme: Der Abschlußbericht zur Sanierung „Überfüllschaden Heidestr. 17 im koope-
rativen Verfahren“ liegt immer noch nicht vor (Bodenaustausch vor 2 Jahren), daher erfolgt 
von mir auch keine Abnahme der Sanierung. Es liegt hier also keine rechtliche Absicherung 
der Maßnahme vor. 
 
Abwägung: Der Abschlussbericht zur Sanierung des Überfüllschadens Heidestraße 17 wur-
de der Bodenschutzbehörde im Mai/Juni 2015 übergeben, die Abnahme der Sanierung vor 
Festsetzung des Bebauungsplans ist somit möglich.  
 
Stellungnahme: Der Sanierungsplan Heidestr. 14 ist mit Datum vom 29.01.15 durch öffent-
lich rechtlichen Vertrag mit beiden Grundstückseigentümern verbindlich geworden. 
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Klarstellend sollte in II.1.2.5 ein Satz eingefügt werden, der darauf hinweist, dass im gesam-
ten Geltungsbereich gemäß Niederschlagswasserfreiheitsverordnung keine Erlaubnisfreiheit 
besteht. Das ergibt sich schon alleine aus der Tatsache, dass die gesamten Neubauflächen 
im Bodenbelastungskataster Berlin als Altlast eingestuft sind. 
In der Begründung (II.2.2.3, S. 48, 2. Absatz) sollte Satz 2 zum Einbau von Böden gestrichen 
werden, da die Regelung des Wiedereinbaus wesentlich komplexer ist und von mehreren 
Faktoren abhängt. In bestimmten Bereichen darf nur Bodenmaterial der Kategorie Z 0 einge-
baut werden. In anderen unversiegelten Bereichen nur Bodenmaterial bis max. Z 1.1, bzw. 
Bodenmaterial gemäß den Vorsorgewerten der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung. Materialien der Kategorie > LAGA Z 2 dürfen grundsätzlich nicht wieder eingebaut 
werden. 
Aus gegebenem Anlass wird darum gebeten, unter II.2.2.4, S. 49 im letzten Absatz noch 
folgendes zu konkretisieren: „Gegebenenfalls ist auch der Betrieb von Abwehrbrunnen wäh-
rend der Bauzeit notwendig“ (neuer Satz). 
In Abschnitt II.3.1.2 (Verwendete Fachgutachten) fehlt die Angabe von grundlegenden Gut-
achten. Die folgenden beiden Gutachten sind ergänzend zu nennen:  
- URS 8/2010: Ergänzende Historische Erkundung Heidestraße Ost, Berlin, B-Plan 1-62 
- GuD (1/2015):  Sanierungsplan. LHKW-Schaden auf Teilflächen der Flurstücke 288, 300 

und 301, 10557 Berlin-Moabit 
 
Abwägung: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Aussagen in der Begrün-
dung (Umweltbericht) werden entsprechend angepasst bzw. ergänzt. 
 
V.17 Änderung des Bebauungsplanentwurfs nach öffentlicher 

Auslegung und erneuter Behördenbeteiligung 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der erneuten Be-
teiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 und 4 
BauGB abgegebenen Stellungnahmen sind in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB ein-
gestellt worden und führten im Ergebnis nicht zu Änderungen des Bebauungsplanentwurfs.  
Hausinterne Abstimmungen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und 
die abschließende Rechtsprüfung führten zu folgenden zeichnerischen und textlichen Ände-
rungen, die mittels Deckblatt in den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet wurden: 
- Reduzierung der zulässigen Geschossfläche im nordöstlichen Baufeld des Mischgebietes 

MI 6 auf 1.500 m² bei gleichzeitig geringfügiger Aufweitung des Baufeldes nach Süden 
(damit die zulässige Grundfläche innerhalb des Baufeldes erreichbar ist) 

- klarstellende Ergänzung eines weiteren Symbols für geschlossene Bauweise im Kernge-
bietsteil MK 1; 

- Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 3.2 zu Rücksprüngen gegenüber Baulinien 
(Rücksprünge werden auf Gebäudeteile begrenzt und flächenmäßig auf ein Drittel der 
Fläche der jeweiligen Außenwand beschränkt, die Tiefe möglicher Rücksprünge von 
1,5 m auf 2,0 m ausgeweitet);  

- geringfügige Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 5.4 zu Schallschutzmaßnahmen (Im 
Ergebnis der schalltechnischen Neuberechnungen 2015 kann die Verpflichtung zum Ein-
bau schallgedämmter Lüftungseinrichtungen oder besonderer Fensterkonstruktionen oder 
im Hinblick auf Schalldämmung und Belüftung gleichwertiger baulicher Maßnahmen an 
Außenbauteilen für einzelne Fassadenabschnitte in den Blockinnenbereichen entfallen). 

- redaktionelle Anpassung der Bezeichnung von Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung („Fußgänger- und Radfahrbereich“ statt „Fußgänger- und Radfahrerbereich“ 

- planzeichenkonforme Ergänzung der Umgrenzung für Tiefgaragen im Mischgebiet MI 6 
und im Kerngebiet 

- redaktionelle Anpassungen der textlichen Festsetzungen Nr. 2.2, 5.1, 5.2, 6.3, 6.5 und 8.1 
- Anpassung des Hinweises zur Einsichtnahme der DIN 4109 
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- Aufnahme eines Hinweises zur Lage im Bauschutzbereich des Flughafens Tegel und zur 
Berücksichtigung der Belange der Luftfahrt 

 
Darüber hinaus wurden einzelne Anpassungen in der Planunterlage erforderlich, die eben-
falls mittels Deckblatt erfolgten (geänderte Flurstücksabgrenzungen und -bezeichnungen, 
Streichung einer durch Schriftzug kenntlich gemachten, nicht mehr aktuellen Gebäudenut-
zung).  
Die Begründung wurde entsprechend angepasst sowie in weiteren Punkten redaktionell ak-
tualisiert, korrigiert und ergänzt. 
 
Die vorgenommenen Änderungen am Bebauungsplanentwurf betreffen ausschließlich die 
Belange der Grundstückseigentümer im Geltungsbereich und erfolgten in Abstimmung mit 
der für den Immissionsschutz zuständigen Fachabteilung der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt; die Änderungen sind geringfügig und berühren nicht die Grundzüge 
der Planung. Die Eigentümerin der von Änderungen betroffenen Grundstücke hat mit Schrei-
ben vom 20.08.2015 den Änderungen der textlichen Festsetzungen Nr. 3.2 und Nr. 5.4 sowie 
mit Schreiben vom 22.09.2015 einer Reduzierung der festgesetzten Grundfläche im nordöst-
lichen Baufeld des Mischgebiets MI 6 zugestimmt. Die gleichzeitig vorgenommene geringfü-
gige Erweiterung des betroffenen Baufeldes in Richtung Süden betrifft ebenfalls nur den Ei-
gentümer; die veränderten Tiefen der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen 
tangieren keine Nachbargrundstücke.  
Eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit oder einzelner Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4a Absatz 3 Satz 4 BauGB ist nicht erforderlich. 
 
 



Begründung gemäß § 9 Abs.8 BauGB Bebauungsplan 1-62 b 

240 September 2015 

VI. Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. IS. 1474)  
Gesetz über die Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S.578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015  (GVBl. 
S. 283) 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -  
BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 11. Juni 2013  (BGBl. I S. 1548). 
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6.4 Im Kerngebietsteil MK 2.2 ist innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung G 4 zwischen den Strecken 

IJ und KL eine mindestens 3,0 m breite, durchgehende Fläche mit einem Gehrecht und einem Fahr-
recht für Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.  

6.5 Innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung G 5 ist zwischen den Strecken OP im Kerngebietsteil 
MK 2.2 und QR im Mischgebiet MI 6 eine mindestens 3,0 m breite, durchgehende Fläche mit einem 
Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit sowie mit einem Fahrrecht 
zugunsten der Nutzer des Sondergebiets „Kunst und Kultur“ und im Kerngebietsteil MK 2.2 zusätzlich 
mit einem Fahrrecht zugunsten der Nutzer und Besucher des Mischgebiets MI 6 zu belasten. 

6.6 Im Mischgebiet MI 6/Kerngebietsteil MK 1 ist innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung G 6 zwischen 
den Strecken GH und ST eine mindestens 5,0 m breite sowie zwischen den Strecken EF und QR ei-
ne mindestens 3,0 m breite durchgehende Fläche mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Rad-
fahrer zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

6.7 Innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung G 7 ist zwischen den Strecken B1-B2 und B3-B4 eine 
durchgehende Fläche in einer Breite von mindestens 4,0 m und höchstens 6,0 m mit einem Gehrecht 
und einem Fahrrecht für Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit und mit einem Fahrrecht zugunsten 
der Träger der Straßenbaulast sowie mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unterneh-
mensträger zu belasten. Die Unterkante der geplanten Brücke darf dabei eine Höhenlage von 35,6 m 
über NHN nicht unterschreiten. 

6.8 Innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung G 8 ist zwischen den Strecken B7-B8 und B9-B10 eine 
durchgehende Fläche in einer Breite von mindestens 3,0 m und höchstens 6,0 m mit einem Gehrecht
zugunsten der Allgemeinheit und mit einem Fahrrecht zugunsten der Träger der Straßenbaulast so-
wie mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. Die Unter-
kante der geplanten Brücke darf dabei eine Höhenlage von 35,6 m über NHN nicht unterschreiten.  

6.9 Die Fläche mit der Bezeichnung G 9 ist mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer zu-
gunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

7.   Grünfestsetzungen 

7.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind alle Dachflächen, mit Ausnahme der Dachflächen von 
Baudenkmalen und Dachflächen, die höher als 75,0 m über NHN liegen, extensiv zu begrünen; dies 
gilt nicht für technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen. Der Flächenanteil von 
technischen Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen darf in der Summe maximal 40% der 
jeweiligen Dachfläche betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.  

7.2 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Das gilt
auch, wenn unter diesen unterirdische Garagen (Tiefgaragen) hergestellt werden. Die Bepflanzungen 
sind zu erhalten. Die Erdschicht über der Tiefgarage muss mindestens 80 cm betragen. Die Verpflich-
tung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege, Zufahrten, Stellplätze, Terrassen, Schankterrassen und La-
denvorflächen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung. 

2.3 Im Mischgebiet und im allgemeinen Wohngebiet können ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten,
wie Schornsteine, Anlagen der Belüftung und Klimatechnik, Aufzugsüberfahrten, Austrittsbauwerke 
für Dachterrassen oder Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie, bis zu einer Höhe von 2,0 m über 
der festgesetzten Oberkante zugelassen werden, wenn sie in einem Winkel von maximal 60° hinter 
die Baulinie/Baugrenze zurücktreten. 

 
In den Kerngebietsteilen MK 2.1 und MK 2.2 können ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten, wie 
Schornsteine, Anlagen der Belüftung und Klimatechnik, Aufzugsüberfahrten oder Anlagen zur Nut-
zung der Sonnenenergie, bis zu einer Höhe von 2,85 m über der festgesetzten Oberkante zugelas-
sen werden, wenn sie in einem Winkel von maximal 60° hinter die Baulinie/Baugrenze zurücktreten.  

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

3.1 Die zulässige Grundfläche in den Mischgebieten darf durch die Grundflächen von Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 
überschritten werden.  
Die zulässige Grundfläche in den Wohngebieten darf durch die Grundflächen von Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-

che, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,75 
überschritten werden. 

3.2 Im Mischgebiet und im allgemeinen Wohngebiet kann ausnahmsweise ein Zurücktreten von Gebäu-
deteilen, z.B. für architektonische Gliederungen, Terrassen und Loggien bis zu 2,0 m hinter die Bau-
linie zugelassen werden, sofern ihr Anteil ein Drittel der Fläche der jeweiligen Außenwand nicht über-
schreitet. 

4. Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen 

4.1 In allen Baugebieten sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen oberirdische Stellplätze
und Garagen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung, von denen Wirkun-
gen wie von Gebäuden ausgehen, unzulässig.  
Im Mischgebietsteil MI 6 können oberirdische Stellplätze ausnahmsweise auch auf den nicht über-

baubaren Grundstücksflächen zugelassen werden.  

4.2 Auf der privaten Verkehrsfläche sind bis zu 50 Stellplätze zulässig. 

5. Immissionsschutz  

5.1 Zum Schutz vor Außenlärm müssen die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Über-
nachtungsräumen in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräumen u.ä. ein resultierendes bewertetes
Luftschalldämmmaß (R'w,res nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 
- 50 dB entlang der zur Heidestraße ausgerichteten Außenwände im Mischgebietsteil MI 1 zwischen 

den Punkten U3 und U4, im Mischgebietsteil MI 2 zwischen den Punkten V3 und V4 und im Misch-
gebietsteil MI 5.1 zwischen den Punkten X3 und X4; 

- 45 dB entlang der zur Heidestraße und seitlich zu ihr ausgerichteten Außenwände im Mischge-
bietsteil MI 1 zwischen den Punkten U2 und U3 sowie zwischen den Punkten U4 und U5, im 
Mischgebietsteil MI 2 zwischen den Punkten V2 und V3 sowie zwischen den Punkten V4 und V5, 
im Mischgebietsteil MI 3 zwischen den Punkten W2 und W3, im Mischgebietsteil MI 5.1 zwischen-
den Punkten X2 und X3 sowie zwischen den Punkten X4 und X5 und im Mischgebietsteil MI 6 zwi-
schen den Punkten Y2 und Y3;  

- zur Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ ausgerichtete Au-
ßenwände 

- seitlich zur Heidestraße hin ausgerichtete Außenwände im Mischgebietsteil MI 6, die nicht zum 
Blockinnenbereich orientiert sind und sich näher als 60 m von der Heidestraße entfernt befinden. 

- zum Blockinnenbereich ausgerichtete Außenwände jeweils im IV. bis VI. Vollgeschoss in den 
Mischgebieten MI 1 und MI 2 sowie in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 

- zum Blockinnenbereich ausgerichtete Gebäudeseiten jeweils im VI. Vollgeschoss im Mischgebiet 
MI 3, MI 5.2 und im allgemeinen Wohngebiet WA 3 sowie im VI. und VII. Vollgeschoss im allge-
meinen Wohngebiet WA 4 

- im Mischgebiet MI 5.1 entlang der Linie X9-X10 ausgerichtete Außenwände im X. bis XI. Vollge-
schoss und entlang der Linie X10-X11 im VIII. bis XI. Vollgeschoss 

- Außenwände im Mischgebietsteil MI 1 zwischen den Punkten U7 und U8  
- Außenwände im allgemeinen Wohngebiet WA 3 zwischen den Punkten W5 und W6  
- Außenwände im Mischgebietsteil MI 5.2 zwischen den Punkten X7 und X8  

5.5 Zum Schutz vor Lärm sind in den Mischgebietsteilen MI 1, MI 2, MI 3, MI 5.1 und im Mischgebietsteil 
MI 6 zwischen den Punkten Y1, Y2, Y3 und Y4 mit den Gebäuden baulich verbundene Außenwohn-
bereiche von Wohnungen, die nicht zum Blockinnenbereich oder zu einer von der nächst gelegenen 
öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten Seite orientiert sind, nur als verglaste Vorbauten oder als 
verglaste Loggien zulässig. 

5.6 In der öffentlichen Parkanlage mit Kinderspielplatz ist  

- innerhalb der Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen Lärm mit der Bezeichnung LS 1 eine
durchgehende Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 36,5 m über NHN, einer Gesamt-
länge von mindestens 45 m und einer Schalldämmung von mindestens 24 dB zu errichten.  

- innerhalb der Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen Lärm mit der Bezeichnung LS 2 eine
durchgehende Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 3,0 m über der Bezugshöhe der 
direkt angrenzenden Spielplatzfläche (nicht unter 32,5 m über NHN) und einer Gesamtlänge von 
mindestens 55,0 m und einer Schalldämmung von mindestens 24 dB zu errichten.  
An den Bauenden der Lärmschutzwände sind auf jeweils 6,0 m Länge Höhenverzüge um insge-
samt maximal 1,0 m als Abtreppung oder stufenlos zulässig. 

5.7 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als 
Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt 
ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Ener-
giegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind.  

6.   Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

6.1 Im Mischgebiet MI 4 ist innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung G 1 zwischen den Strecken A1A2 
und A3A4 eine mindestens 3,0 m breite, durchgehende Fläche mit einem Gehrecht und einem Fahr-
recht für Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.  

6.2 Im Mischgebiet MI 6 ist die Fläche mit der Bezeichnung G 2 mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht 
für Radfahrer zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

6.3 Innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung G 3 ist zwischen den Strecken MN auf der privaten Ver-
kehrsfläche und OP sowie KL im Kerngebietsteil MK 2.2 eine insgesamt mindestens 3,0 m breite, 
durchgehende Fläche mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer zugunsten der Allge-
meinheit zu belasten. Ergänzend ist die benannte mindestens 3,0 m breite durchgehende Fläche 
zwischen den Strecken MN und OP mit einem Fahrrecht zugunsten der Nutzer der Fläche für Ge-
meinbedarf, des Sondergebietes „Kunst und Kultur“ und der Nutzer und Besucher des Mischgebiets 
MI 6 zu belasten. 

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis

Textliche Festsetzungen 

Überschriften dienen lediglich der Orientierung und sind nicht Gegenstand der Festsetzung. 

1. Art der Nutzung 

1.1 In den Mischgebietsteilen MI 1, MI 2, MI 3, MI 5.1, MI 5.2 und MI 6 sind Einzelhandelsbetriebe nur im 
ersten Vollgeschoss und nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche in einer bis zu 20,0 m 
betragenden Tiefe hinter den straßenseitigen Baulinien entlang der Heidestraße und der Verkehrsflä-
che mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ zulässig. 
Im Mischgebietsteil MI 6 sind ergänzend zu den in Satz 1 genannten Flächen Einzelhandelsbetriebe 
ausnahmsweise zulässig.  
Im Mischgebietsteil MI 4 sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 

1.2  Im Kerngebiet sind Einzelhandelsbetriebe nur im ersten Vollgeschoss zulässig. 
In den Teilflächen des Kerngebiets MK 1 und MK 2.2 sind großflächige Einzelhandelsbetriebe unzu-
lässig. 

1.3 Im Kerngebiet können Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinha-
ber und Betriebsleiter nur ausnahmsweise zugelassen werden. Wohnungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 
und Abs. 3 Nr. 2 Baunutzungsverordnung sind unzulässig. 

1.4 Im Kerngebiet und im Mischgebiet können Tankstellen nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

1.5 Im Mischgebiet können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 der Baunutzungsverord-
nung nur ausnahmsweise und ausschließlich in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch ge-
werbliche Nutzungen geprägt sind, zugelassen werden. Spielhallen und Einrichtungen für die Schau-
stellung von Personen (z.B. Sex- und Live-Shows sowie Video- oder ähnliche Vorführungen) sind un-
zulässig. 

Im Kerngebiet können Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise zugelassen werden. Spielhallen und 
Einrichtungen für die Schaustellung von Personen (z.B. Sex- und Live-Shows) sind unzulässig. 

1.6 Das Sondergebiet „Kunst und Kultur“ dient vorwiegend der Unterbringung von Museums- und Aus-
stellungsnutzungen. Zulässig sind  

1. Ausstellungsgebäude und -flächen, 
2. im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung stehende Veranstaltungs- und Vorführräume
3. im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung stehende Anlagen und Räume für Büro- und  
    Verwaltungsnutzungen 
4. im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung stehende Anlagen und Räume für Werkstätten, 
    Lager, Technik und Service, die das Wohnen nicht wesentlich stören 
5. im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung stehende Einzelhandelsbetriebe sowie 
6. Schank- und Speisewirtschaften. 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter 
können ausnahmsweise zugelassen werden. 
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können ausnahmsweise 10 Stellplätze zugelassen 
werden. 

1.7 Im Mischgebietsteil MI 5.1 können Wohnungen im 1. bis 6. Vollgeschoss zwischen den Punkten X1 
und X9 nur ausnahmsweise zugelassen werden.  

 
1.8 Im Mischgebietsteil MI 5.2 können Wohnungen im 1. bis 6. Vollgeschoss zwischen den Punkten X8 

und X12 nur ausnahmsweise zugelassen werden. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen 

2.1 Bei der Ermittlung der Geschossfläche in den Wohn- und Mischgebieten sind die Flächen von Auf-
enthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräu-
me und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

2.2 Auf der Fläche für Gemeinbedarf, im Sondergebiet, im Mischgebietsteil MI 4 sowie für den bis zu 
dreizehngeschossigen Gebäudeteil im Kerngebietsteil MK 2.1 wird als zulässige Grundfläche die im 
zeichnerischen Teil festgesetzte, durch Baugrenzen umfasste, überbaubare Grundstücksfläche fest-
gesetzt. 

 
- 40 dB entlang der Außenwände im Mischgebietsteil MI 1/Wohngebietsteil WA 1 zwischen den 

Punkten U1 und U2 sowie zwischen den Punkten U5 und U6 sowie zwischen den Punkten U7 und 
U8, im Mischgebietsteil MI 2/Wohngebietsteil WA 2 zwischen den Punkten V1 und V2 sowie zwi-
schen den Punkten V5 und V6, im Mischgebietsteil MI 3 zwischen den Punkten W1 und W2 sowie 
zwischen den Punkten W3 und W4 sowie zwischen den Punkten W5 und W6, im Mischgebietsteil 
MI 5.1/MI 5.2 zwischen den Punkten X1 und X2, zwischen den Punkten X5 und X6 sowie zwischen 
den Punkten X7 und X8 und im Mischgebietsteil MI 6 zwischen den Punkten Y1 und Y2 sowie zwi-
schen den Punkten Y3 und Y4 

- 40 dB entlang der zur Planstraße 1.1 und 1.3 ausgerichteten Außenwände in den allgemeinen 
Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 für jeweils das VI. Vollgeschoss sowie entlang der zur Plan-
straße 1.2 ausgerichteten Außenwände im Mischgebietsteil MI 4 für das V. und VI. Vollgeschoss; 

- 40 dB im Mischgebietsteil MI 1 und in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 für jeweils
das VI. Vollgeschoss der zum Blockinnenbereich ausgerichteten Außenwände aufweisen.  

5.2 Zum Schutz vor Außenlärm müssen die Außenbauteile von Büroräumen und ähnlichen Arbeitsräu-
men ein resultierendes bewertetes Luftschalldämmmaß (R'w,res nach DIN 4109, Ausgabe November 
1989) von mindestens 
- 45 dB entlang der zur Heidestraße ausgerichteten Außenwände im Mischgebietsteil MI 1 zwischen 

den Punkten U3 und U4, im Mischgebietsteil MI 2 zwischen den Punkten V3 und V4, im Mischge-
bietsteil MI 5.1 zwischen den Punkten X3 und X4 und im Kerngebiet zwischen den Punkten Z1 und 
Z2; 

- 40 dB entlang der Außenwände im Mischgebietsteil MI 1 zwischen den Punkten U2 und U3 sowie 
zwischen den Punkten U4 und U5, im Mischgebietsteil MI 2 zwischen den Punkten V2 und V3 so-
wie zwischen den Punkten V4 und V5, im Mischgebietsteil MI 3 zwischen den Punkten W2 und 
W3, im Mischgebietsteil MI 5.1 zwischen den Punkten X2 und X3 sowie zwischen den Punkten X4 
und X5, im Mischgebietsteil MI 6 zwischen den Punkten Y2 und Y3, im Kerngebiet zwischen den 
Punkten Z2 und Z3 

- 40 dB entlang der zur Invalidenstraße ausgerichteten Außenwände auf der Fläche für Gemeinbe-
darf aufweisen.  

5.3 Zum Schutz vor Lärm muss in den Mischgebieten MI 1, MI 2, MI 3 und MI 5.1 in Gebäuden mit Aus-
nahme der Wohnungen, die über mehr als eine Außenwand verfügen, die nicht zum Blockinnenbe-
reich orientiert ist, mindestens ein schutzbedürftiger Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnun-
gen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen muss mindestens die Hälfte der schutzbedürftigen Aufent-
haltsräume mit je mindestens einem Fenster zum Blockinnenbereich ausgerichtet sein. 

Im Mischgebietsteil MI 6 muss zwischen den Punkten Y1, Y2, Y3 und Y4 mit Ausnahme der Woh-
nungen, die über mehr als eine Außenwand verfügen, die nicht zu einer von der nächst gelegenen öf-
fentlichen Verkehrsfläche abgewandten Seite orientiert ist, mindestens ein schutzbedürftiger Aufent-
haltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindes-
tens die Hälfte der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume mit je mindestens einem Fenster von den 
Straßen/Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung abgewandt sein.  

In den Wohnungen nach Satz 1 und 2, die über mehr als eine Außenwand verfügen, die nicht zum 
Blockinnenbereich oder zu einer von der nächst gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten 
Seite orientiert ist, müssen in schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen in der festgesetzten Mindestan-
zahl, durch gekoppelte Maßnahmen aus baulich geschlossenem, belüfteten Außenwohnbereich (z. 
B. verglaste Loggia oder verglaster Balkon) und besonderer Fensterkonstruktion zwischen Aufent-
haltsraum und Außenwohnbereich Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass 
ein mittlerer Innenschallpegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in den betreffenden Aufenthalts-
räumen auch bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird. 

5.4 Zum Schutz vor Lärm müssen in schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von Wohnungen und Über-
nachtungsräumen von Beherbergungsbetrieben, die nur über Fenster an nachfolgend aufgeführten 
Außenwänden verfügen, durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder besondere Fensterkon-
struktionen oder durch im Hinblick auf Schalldämmung und Belüftung gleichwertige bauliche Maß-
nahmen an Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein mitt-
lerer Innenschallpegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in den betreffenden Räumen (auch bei 
mindestens einem teilgeöffneten Fenster, sofern als Maßnahme besondere Fensterkonstruktionen 
oder im Hinblick auf Schalldämmung und Belüftung gleichwertige bauliche Maßnahmen an Außen-
bauteilen gewählt werden) nicht überschritten wird:  
- zur Heidestraße sowie zu den Planstraßen 1.1, 1.2, 1.3 und 2.1 ausgerichtete Außenwände 
- zur öffentlichen Grünfläche hin ausgerichtete Außenwände im Mischgebiet MI 1 und im allgemei-

nen Wohngebiet WA 1 

7.3 In den allgemeinen Wohngebieten ist je angefangene 400 m² Grundstücksfläche, in den Mischgebie-
ten und im Kerngebiet ist je angefangene 600 m² Grundstücksfläche ein heimischer Laubbaum mit 
einem Mindeststammumfang von 16 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 
Bei den geforderten Baumpflanzungen muss es sich mindestens je 1.600 m² Grundstücksfläche in den 
allgemeinen Wohngebieten und je 2.400 m² Grundstücksfläche in den Misch- und Kerngebieten um 
einen großkronigen Laubbaum (z.B. Hainbuche (Carpinus betulus), Ulme (Ulmus spec.), Winter-
Linde (Tilia cordata), Säuleneiche (Quercus robur ‘Fastigiata‘)) handeln. Die übrigen Pflanzverpflich-
tungen können auch durch klein- oder mittelkronige Laubbäume erfüllt werden. 

Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind auf dem Grundstück vorhandene Bäume 
mindestens gleicher Qualität einzurechnen.  

7.4 Auf der privaten Verkehrsfläche sind ebenerdige Stellplätze durch Flächen, die zu bepflanzen sind zu 
gliedern. Je 5 Stellplätze ist ein heimischer Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 16 cm zu 
pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.  

8.   Gestaltungsregelungen 

8.1 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Mischgebiet und im allgemeinen Wohngebiet
sind entlang der Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ Einfrie-
dungen unzulässig. 
Entlang der Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radfahrbereich“ 
und der Straßenverkehrsflächen darf auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen die Höhe von Ein-
friedungen 0,9 m, bezogen auf das Niveau der angrenzenden Verkehrsflächen, nicht überschreiten. 

8.2 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung bis ma-
ximal zur Fensterbrüstung des zweiten Vollgeschosses zulässig. Wechselndes oder bewegtes Licht 
für Werbeanlagen ist unzulässig. 

9.   Sonstige Festsetzungen 

9.1 Auf den Flächen „gewidmete Bundesstraße“ ist die festgesetzte Nutzung bis zum Zeitpunkt der Auf-
gabe des Widmungszwecks unzulässig. 

9.2 Auf den Flächen „gewidmete Bundeswasserstraße“ ist die festgesetzte Nutzung bis zum Zeitpunkt
der Aufgabe des Widmungszwecks unzulässig. 

9.3 Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist 
nicht Gegenstand der Festsetzung. 

9.4 Die Grenze des Geltungsbereichs ist zwischen den Punkten C und D zugleich Straßenbegrenzungs-
linie. 

9.5 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen
Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art
enthalten, außer Kraft. 

 
Hinweise 
 
Die DIN 4109 wird in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Ausstellung- und Informati-
onszentrum Broschürenstelle und in der Abteilung Geoinformation zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Das Plangebiet liegt teilweise im Bauschutzbereich des Flughafens Berlin Tegel; insofern sind bei der 
Planung die Belange der Luftfahrt zu berücksichtigen. 
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14), sowie für Abschnitte des Berlin-Spandauer-    

Schifffahrtskanals und eine Teilfläche der Heidestraße 
im Bezirk Mitte, Ortsteile Moabit und Mitte 
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Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548) und die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S.58)

die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist.
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